


Abb 62: Masterplan (André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA, arbos Freiraumplanung GmbH)



Wege- und Platzsystem, das zusammen mit den 
Straßen und Plätzen der umliegenden Stadtteile 
eine Gesamtstruktur bildet.

Durch den Zuschnitt des Stadtteilparks und das 
gewählte Erschließungssystem sind die Quartiere 
einzeln funktionsfähig bzw. abschnittsweise rea-
lisierbar. Da sich ihr Zuschnitt zudem stark an be-
stehenden Eigentumsgrenzen orientiert, ist für die 
Bildung von Entwicklungsabschnitten eher die zeit-
liche bzw. rechtliche Komponente der Freistellung 
von Flächen von der Bahnnutzung als die städte-
bauliche Struktur relevant. Derzeit sind zwei Ent-
wicklungsabschnitte geplant. Die städtebauliche 
Grundstruktur weist die dafür nötige Flexibilität 
und Robustheit auf.

4.1.3	 Berücksichtigung der Leitbilder

4.1.3.1 Leitbild 1 – Quartiersbezug betonen und 
Strukturen verknüpfen

Die Entwicklung der Teilflächen I, II und III hat eine 
herausragende Bedeutung für die städtebaulich-
landschaftsplanerische Umsetzung des ersten 
Leitbilds innerhalb des gesamten Untersuchungs-

gebiets. Das Teilgebiet ist aufgrund seiner Lage in 
besonderer Weise geeignet, Verbindungen zwi-
schen den angrenzenden Stadtteilen Bahrenfeld, 
Ottensen und Altona-Altstadt zu schaffen. Hierzu 
sollten die dort vorhandenen städtebaulichen und 
landschaftlichen Strukturen  übernommen und 
weiterentwickelt werden. Zudem müssen physi-
sche Verbindungen in Form von Grünverbindungen 
sowie Straßen und Wegen geschaffen werden. 

Quartiersbezug durch Übernahme städtebaulicher 
Strukturen

Um die Entwicklung auf den ehemaligen Bahnflä-
chen bestmöglich in das Umfeld zu integrieren und 
städtebaulich ähnliche Atmosphären wie in der 
Umgebung zu schaffen, sollen die dort vorgefunde-
nen Strukturen aufgenommen werden.

Das zentrale städtebauliche Thema der Mitte-Alto-
na ist daher die Übernahme und Neuinterpretati-
on der städtebaulichen Vielfalt der angrenzenden 
Quartiere. Die neue städtebauliche Struktur orien-
tiert sich an dem im Umfeld vorhandenen Stadt-
bild, indem dessen kleinteilige Körnung, die hohe 
bauliche Dichte und die typische Gliederung der 
Straßenräume übernommen werden. Insbesonde-
re wird die städtebauliche Verbindung jedoch über 
die Verwendung des städtebaulichen Grundmoduls 
„Baublock“ hergestellt, welches im Umfeld des Ge-
biets vorherrschend zu finden ist.

Quartierbezug durch Fortsetzung der Achse Rat-
haus–Bahnhof

Der Masterplan setzt die städtebaulich-landschafts-
planerische Achse vom Rathaus bis zum Bahnhof 

Abb 63: Übernahme der städtebaulichen Strukturen des Umfelds in den Masterplan (André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA, 
arbos Freiraumplanung GmbH)
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Altona weiter nach Norden fort, indem auf den 
nach Verlagerung des Fernbahnhofs zum Bahnhof 
Diebsteich freiwerdenden Flächen ein grüngepräg-
ter Freiraum entwickelt wird. Am Lessingtunnel 
formuliert ein markanter Solitär den Endpunkt der 
Achse, sodass ein „Dreiklang“ aus Rathaus, Bahnhof 
und dem neuen Solitär mit den jeweils dazwischen 
liegenden Parkanlagen entsteht.

Damit wird durch die Fortsetzung einer histori-
schen Grünachse (vgl. Kapitel 2.2) eine neue nord-
süd-gerichtete Grünverbindung etabliert, welche 
eine Verbindung zwischen dem Bahnhof Altona 
und der nördlichen Harkortstraße herstellt. Durch 
die Aufweitung der Grünfläche im Norden des die 
Teilflächen I, II und III umfassenden Bereichs wird 
zudem eine neue grüngeprägte Verbindung zwi-
schen Altona-Nord und Bahrenfeld ausgebildet. 

Strukturen verknüpfen durch neue Verbindungen

Die Gleisanlagen des Bahnhofs Altona trennen die 
umliegenden Stadtteile seit über 100 Jahren vonei-
nander. Im Gesamtkontext der Stadt, insbesondere 
in Bezug auf das Grünflächensystem, erkennt man 
zudem, dass die Gleisanlagen die Verbindungen 
zwischen der Elbe im Süden und dem Volkspark 
im Norden unterbrechen. Ein wesentliches Anlie-
gen des Konzepts für die Teilflächen I, II und III ist 
es daher, eine bisher nicht betretbare und nicht in 
das Gefüge der umliegenden Quartiere eingebun-
dene Fläche erstmals zu einem für die Öffentlich-
keit wahrnehmbaren Teil der Stadt zu machen. Der 
Masterplan stellt dazu Verbindungen her und ent-
wickelt dafür in erster Linie Freiraumstrukturen, zu 
denen der nord-süd-gerichtete Park, die ost-west-
gerichteten Parkverbindungen, ein Wegesystem 
aus Promenaden und Straßen sowie die Plätze zäh-
len. Während mittels Städtebau und Architektur im 
Wesentlichen ideelle Anknüpfungen über Atmo-
sphäre und Charakter entstehen, schaffen die Frei-
räume tatsächlich begehbare Verbindungen zum 
angrenzenden Stadtraum. Sie stellen die entschei-
dende Verbindung zwischen der gewachsenen und 
der entstehenden Stadt durch folgende Wegever-
bindungen bzw. Maßnahmen her:

eine Wegeverbindung zur Landschaftsachse ∙∙
Volkspark,
eine Wegeverbindung zur Landschaftsachse ∙∙
Elbe,

eine Wegeverbindung nach Bahrenfeld/ Otten-∙∙
sen (über eine neue Westanbindung),
eine Wegeverbindung zur Barnerstraße,∙∙
eine Verkürzung bzw. Öffnung des Lessingtun-∙∙
nels,
eine Verbindung von der Ottenser Hauptstraße ∙∙
in den neuen Park, 
eine Verbindung von der Julius-Leber-Straße in ∙∙
den neuen Park, 
eine Aufwertung der Fuß- und Radwegeverbin-∙∙
dung zur Großen Bergstraße,
eine Aufwertung der Fuß- und Radwegeverbin-∙∙
dung zur Haubachstraße,
eine Aufwertung der Fuß- und Radwegeverbin-∙∙
dung über den Kaltenkirchener Platz und 
eine Grünverbindung zu den Grünanlagen in der ∙∙
Goetheallee und Goethestraße.

4.1.3.2 Leitbild 2 – Alltagsqualitäten entwickeln

Die Teilflächen I, II und III sollen überwiegend als 
Wohnquartier entwickelt werden. Es steht daher 
in erster Linie die Alltagstauglichkeit der neuen 
Quartiere für ihre Bewohner im Vordergrund. Die 
an die Teilflächen I, II und III angrenzenden Stadt-
teile stellen nachgefragte Wohnlagen mit beson-
deren urbanen Qualitäten dar (z.B. kurze Wege, 
Mischung aus Wohnen und Arbeiten, vielfältige 
Nachbarschaften, Integration sozialer Infrastruktur, 
Straßen- bzw. Platzleben). Die dort vorgefundenen 
Strukturen und Charakteristika sollen für die Ent-
wicklung im Untersuchungsgebiet aufgenommen 
und zeitgemäß weiterentwickelt werden, um ein 
qualitativ hochwertiges und lebendiges Wohnum-
feld zu erzeugen. Dafür sind, wie im Kapitel 2 be-
reits beschrieben, in erster Linie die Entwicklung 
eines hochwertigen Städtebaus, einer gehobenen 
Freiraumqualität sowie die Entwicklung von Lösun-
gen für die vorhandenen Immissionsproblematiken 
unerlässlich. Zudem ist eine angemessene Ausstat-
tung mit sozialer und sonstiger Versorgungsinfra-
struktur erforderlich.

Alltagsqualität durch hochwertigen Städtebau

Neben kurzen Wegen und einer guten infrastruk-
turellen Ausstattung, wie sie auch in den belieb-
ten gründerzeitlichen Wohnquartieren typisch ist, 
tragen zur Alltagsqualität eines Stadtteils auch As-
pekte des sozialen Lebens bei, die durch Städtebau 



Abb 64: Masterplan - Begrünung, Entwässerung, Freiräume, Erschließung, Städtebau (Stand Wettbewerb; 
André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA, arbos Freiraumplanung GmbH)
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nicht unmittelbar erzeugt, aber gefördert werden 
können. So gruppiert der Entwurf für die Teilfl ächen 
I, II und III die Baublöcke um einen gemeinsamen 
Platz zu Quartieren, die auf Grund ihrer Größe und 
Geschlossenheit geeignet sind, Nachbarschaften 
bzw. soziale Bezugsräume zu werden. Die Quartier-
splätze sollen als Treff punkt und wohnungsnaher 
Freiraum dienen. Zudem werden über die Quartier-
splätze enge Verbindungen zum Park hergestellt, 
sodass das Wohnumfeld durch den Grünbezug auf-
gewertet wird. 

Hinzu kommen Aspekte wie die wohnungsnahe 
Unterbringung von Pkw in Tiefgaragen oder die Zu-
ordnung von privaten, wohnungsbezogenen Frei-
räumen (s.u.), die direkt zur Alltagstauglichkeit des 
neuen Stadtteils beitragen sollen.

Alltagsqualität durch eine angemessene Ausstat-
tung mit sozialer und sonstiger Versorgungsinfra-
struktur

Da für die Teilfl ächen I, II und III überwiegend Woh-
nungsbau vorgesehen ist, müssen rund 500 Plätzen 
in Kindertagesstätten vorgehalten werden (BSB 
2011). Die Unterbringung dieser Kindertagesstät-
ten mit ihren Freiräumen hat jedoch keinen Ein-
fl uss auf die städtebauliche Struktur, da die Einrich-
tungen grundsätzlich in allen Baublöcken realisiert 
werden können und kaum andere Anforderungen 
an die Erschließung haben als eine Wohnnutzung. 
Daher triff t der Masterplan dazu noch keine Stand-
ortaussagen.

Für die Bebauung wirkt sich auch die Erforderlich-
keit einer Stadtteilschule aus (vgl. Kapitel 2.4.2). 
Da die neue Schule möglichst schnell funktions-
fähig sein sollte, ist eine Integration in den ersten 
Bauabschnitt notwendig. Die Schule soll in einem 
integrierten Konzept auch weitere Funktionen 
(z.B. stadtteilkulturelle oder sportliche Angebote, 
gemeinsam genutzte Freiräume) aufnehmen. Auf 
diese Weise kann ein Ort entstehen, der als Binde-
glied zwischen dem neuen und den benachbarten 
Bestandsquartieren fungiert und zudem zu einer 
spürbaren Attraktivitätssteigerung insbesondere 
für Familien beiträgt.

Auch unabhängig vom Schulstandort sind, z.B. im 
Quartier rund um den ehemaligen Güterbahnhof 
und an der Harkortstraße, weitere das Wohnen 

ergänzende Nutzungen sowie gewerbliche Nut-
zungen geplant. Einzelhandelsnutzungen sind 
aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Altonaer 
Bezirkszentrum nicht in größerem Umfang erfor-
derlich. 

Alltagsqualität durch Entwicklung einer gehobenen 
Freiraumqualität 

Gerade in innerstädtischen Quartieren wird die 
Alltagsqualität oft durch einen Mangel an woh-
nungsnahen Freiräumen gemindert. Daher soll 
der nord-süd-gerichtete Park neben neuen Verbin-
dungen auch Aufenthaltsqualitäten schaff en, die 
im bisherigen Wohnumfeld fehlen. Es sollen somit 
qualitätsvolle Angebote für unterschiedliche Nach-
fragergruppen herausgebildet werden. Die genaue 
freiraumplanerische Ausgestaltung und damit die 
gestalterische Qualität des Parks soll in einem ei-
genständigen freiraumplanerischen Wettbewerb 
fokussiert werden.

Neben dem Park nehmen auch die in der jeweiligen 
Quartiersmitte angeordneten Plätze eine Funktion 
als öff entlicher Freiraum und Aufenthaltsort wahr. 
Als off ene, vielfältig nutzbare Flächen, die frei von 
Pkw-Verkehr gehalten werden sollten, können sie 
als wohnungsnahe Spielfl äche dienen und bieten 
Raum zum Verweilen, z.B. auch im Rahmen von Au-
ßengastronomie. 

Zudem sollen zusätzlich zu den öff entlichen Freiräu-
men auch qualitativ hochwertige private Freiräume 
entwickelt werden. In den Blockinnenbereichen kön-
nen privat nutzbare Terrassen und gemeinschaftlich 
nutzbare Gartenbereiche entstehen. Zum öff entli-
chen Raum haben lediglich jene Blöcke, die unmit-
telbar an den Park grenzen, einen schmalen Vorgar-
ten, der einen Übergang zwischen der baulichen 
Nutzung und dem öff entlichen Freiraum formuliert. 
Weitere private Freiräume sollen in Form von Balko-
nen, Loggien und Dachterrassen entstehen.

Alltagsqualität durch Lösungen für die vorhandenen 
Immissionsproblematiken

Zu den verbleibenden Bahntrassen soll durch die Be-
bauung eine möglichst geschlossene Kante ausge-
bildet werden, die das Gebiet vom Lärm abschirmt 
(„städtebauliche Schale“). Dieser städtebauliche 
Ansatz muss insbesondere in den unmittelbar an 



die Bahn angrenzenden Blöcken durch architekto-
nische Lösungen ergänzt werden. Durch die Block-
struktur wird jedoch von vornherein eine lärmab-
gewandte Gebäudeseite generiert und ein ruhiger 
Blockinnenbereich ausgebildet. Grundrisse sollten 
so organisiert werden, dass die empfindlichen Nut-
zungen wie Schlafräume auf der lärmabgewand-
ten Seite der Gebäude liegen. Je nachdem, welche 
Lärmbelastung genau in den noch ausstehenden 
detaillierten lärmtechnischen Untersuchungen er-
mittelt wird, sind ggf. auch besondere Fassadenlö-
sungen (Zweischaligkeit) erforderlich. 

Insbesondere der nordöstliche Bereich der Mitte Al-
tona ist zudem durch den gewerblichen Lärm der 
Holsten-Brauerei und den dieser Nutzung zuzuord-
nenden Verkehren belastet. Hier sind architektoni-
sche Lösungen zu erarbeiten, die den Konflikt ent-
schärfen. Eventuell kann auch eine Nachsteuerung 
bei der Verteilung der Nutzungen zur Lösung bei-
tragen, indem an der Harkortstraße schwerpunkt-
mäßig gewerbliche Nutzungen untergebracht wer-
den.

4.1.3.3 Leitbild 3 – Defizite abbauen

Mit der Entwicklung eines bisher als Bahnfläche 
genutzten Bereichs entsteht die Chance, vorhande-
ne Defizite zu mindern. Es handelt sich dabei, wie 
im Kapitel 4 bereits ausgeführt, zum einen um die 
Mängel der angrenzenden Stadtteile bei der Ver-
sorgung mit Freiräumen und sozialer Infrastruktur, 
die durch die neuen Wohnungen noch verstärkt 
werden, zum anderen um den Ausgleich eines auf 
gesamtstädtischer Ebene bestehenden Wohnungs-
defizites.

Abbau des vorhandenen Defizits bei der Wohnraum-
versorgung

Eines der Hauptziele, das mit einer städtebaulichen 
Entwicklung im Untersuchungsgebiet verwirklicht 
werden soll, ist die Entwicklung von Wohnraum. 
Gerade in den angrenzenden Quartieren gibt es 
eine starke Nachfrage nach Wohnungen. Der Mas-
terplan für die Teilflächen I, II und III sieht vor, dass 
insgesamt 3.500 Wohnungen entstehen könnten, 
davon im ersten Entwicklungsabschnitt etwa 1.600 
Wohnungen.

Abbau des vorhandenen Defizits bei der Freiraum-
versorgung

Der nord-süd-gerichtete Park soll ein prägendes 
Element des neuen Stadtteils auf den Teilflächen I, 
II und III werden. Er ist zur Deckung des Freiraum-
bedarfs in den neu entstehenden Quartieren erfor-
derlich, kann jedoch auch von Bewohnern der um-
liegenden Stadtteile Altona-Altstadt, Altona-Nord 
und Ottensen genutzt werden. Es werden 2,7 Hek-
tar im ersten Bauabschnitt und weitere 5,4 Hektar 
im zweiten Bauabschnitt für Parkflächen freigehal-
ten, die Identifikationszentrum der alten und der 
neuen Stadtquartiere werden können. 

Abbau des vorhandenen Defizits bei der Versorgung 
mit sozialer Infrastruktur

Wie oben bereits beschrieben, besteht Bedarf für 
den Neubau einer Stadtteilschule, der im Wesent-
lichen durch die unbefriedigende Situation der der-
zeitigen Übergangslösung am Standort der Kurt-
Tucholsky-Schule und eine Unterversorgung von 
Altona-Altstadt/ Altona Nord ausgelöst wird. Hier 
sind die Kapazitäten bereits heute stark ausgereizt, 
sodass erhebliche Engpässe bestehen. Zudem hat 
die Schule einen großen Einzugsradius mit weiten 
Wegen für die Schüler. Der Bedarf nach einem neu-
en Standort für eine Stadtteilschule besteht daher 
ohnehin und wird nicht durch eine Neubebauung 
hervorgerufen; der Bedarf wird höchstens durch 
diese Entwicklung noch verstärkt. Durch die An-
siedlung einer Stadtteilschule innerhalb der Teilflä-
che I kann diesem Defizit begegnet werden.

4.1.3.4 Leitbild 4 – Vielfalt schaffen

Dem für das Untersuchungsgebiet der vorberei-
tenden Untersuchungen Mitte Altona formulierten 
Leitbild entsprechend ist das zentrale städtebauli-
che Thema „Freiraum für Vielfalt“. Durch diversifi-
zierte städtebauliche und freiräumliche Strukturen 
sollen Angebote für unterschiedliche Nutzer und 
Bewohner geschaffen werden. Dies betrifft zum ei-
nen die architektonische Ebene und die Nutzungs-
struktur, zum anderen aber auch die Freiraumqua-
litäten.

Vielfältige Architektur

Der Masterplan schlägt für die Baublöcke eine 
kleinteilige Gliederung in einzelne Parzellen bzw. 
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Baukörper vor. Er bezieht sich hierbei auf Fassa-
denabwicklungen angrenzender Straßenzüge und 
überträgt diese auf die Neubauten, sodass auch im 
neuen Stadtteil in ihrer Breite und Höhe sehr dif-
ferenzierte Gebäudekubaturen entstehen. Durch 
die große Varianz der Baublöcke in ihrer Segmen-
tierung, Höhenentwicklung und in der Gestaltung 
der Volumen wird eine Vielfalt der Wohntypologien 
begünstigt. So entsteht eine vielfältige Urbanität, 
wie sie auch in Altona und Ottensen zu finden ist. 
Das Thema „Baublock“ wird insbesondere im nörd-
lichen Teil des Masterplans zwischen dem Lessing-
tunnel und der Stresemannstraße vereinzelt durch 
Zeilenbauten ergänzt. 

Die Gebäude auf den Teilflächen I, II und III wei-
sen zwischen vier und acht Geschosse auf, wobei 
die höheren Gebäude vor allem der Betonung der 
Quartierskanten zum Park, zur Bahn sowie zur Har-
kort- und zur Präsident-Krahn-Straße dienen. Sie 
akzentuieren die Übergangsbereiche zwischen den 
Quartieren und dem Park bzw. der Umgebung und 
definieren eine eindeutige städtebauliche Kante. 
Zu den Quartiersplätzen entwickelt der Master-
plan eine besonders ausgeprägte Höhenstaffelung. 
Höhere Gebäude akzentuieren dieQuartiersmitten 
städtebaulich und tragen zur Adressausbildung 
bei. 

Vielfältige Nutzungsstruktur

Wohnen spielt als Hauptnutzung eine dominie-
rende Rolle. Ein Schwerpunkt soll bei familienge-
rechten Wohnungen gesetzt werden. Außerdem 
sieht der Masterplan, den Wettbewerbsvorgaben 
und den Leitbildern entsprechend, auch autoarmes 
Wohnen vor. Das Wohnen ergänzende Nutzungen, 
wie kleine Läden oder Gastronomie, sollen in den 
Erdgeschosszonen an den Quartiersplätzen und an 
der als externer Haupterschließung fungierenden 
Harkortstraße positioniert werden. An den Plätzen 
können gewerbliche Nutzungen die Zentralität der 
Quartiersmitte steigern und dort zur Lebendigkeit 
des städtischen Lebens beitragen. Kleine gewerbli-
che Nutzungen sind zudem immer dort vorstellbar, 
wo der Masterplan Straßenquerschnitte mit breite-
ren Gehwegen vorsieht. Dies gilt z.B. für die Stra-
ßen, welche die Quartiere mit dem Park verbinden. 
Gewerbliche und kulturelle Nutzungen sieht der 
Masterplan auch im Bereich des ehemaligen Güter-

bahnhofs, für den Solitär am Lessingtunnel und für 
die Bebauung des Gleisdreiecks vor. 

Auch die Denkmäler sollen nicht nur eine „dekora-
tive“ Funktion übernehmen, sondern neue Nutzun-
gen erhalten, durch die sie zur Belebung des Parks 
und der Mitte Altona betragen können. Vorstellbar 
sind z.B. Nutzungen als Kindertagesstätte (Kleider-
kasse), Kleingewerbe (Güterhallen) und Gastrono-
mie (Aussichtscafé im Wasserturm), die das öffent-
liche Leben bereichern.

Vielfältige Freiraumstruktur

Ziel der Parkentwicklung ist die Schaffung von viel-
fältigen Freiräumen mit unterschiedlichen Funktio-
nen. Es sollen verschiedene Themen zum Ausdruck 
und unterschiedliche Gestaltungsformen zur An-
wendung kommen, sodass differenzierte Qualitä-
ten entstehen. 

Auf der zentralen Parkfläche im Norden des Gebiets 
geht es vor allem um die Entwicklung offener und 
weiter Freiräume, die zu unterschiedlichen raum-
greifenden Nutzungen wie Laufen, Radfahren oder 
Ballspielen einladen und gleichzeitig statische Nut-
zungen wie Picknicken oder Sonnenbaden zulassen. 
Hierfür sollte eine Spielwiese mit einer Größe von 
10.000 m2 entstehen. In die öffentlichen Grünflächen 
sollen dem jeweiligen Charakter der Grünflächen 
entsprechende Sport- und Spielflächen eingebunden 
werden. Hierbei ist den besonderen Sport- und Spie-
linteressen der unterschiedlichen Altersgruppen in 
besonderer Weise Rechnung zu tragen. Es sollen mit 
Spielplätzen und Ruhebereichen kleinteilige Nut-
zungen entstehen, die auf der weiten Wiesenfläche 
nicht vorgehalten werden können. 

Im Parkteil südlich des Lessingtunnels steht die Ver-
bindungsfunktion des Freiraums im Vordergrund. 
Entlang der weiterhin bestehenden S-Bahngleise 
verläuft in Analogie zu den ehemaligen Fernbahn-
gleisen eine nord-süd-gerichtete Parkanlage, wel-
che die vorhandene Achse Rathaus–Bahnhof fort-
setzt. Sie führt in Richtung Norden zu dem neuen 
Solitär am Lessingtunnel und ist zusammen mit 
dem Platz der Republik, der vergleichbare Ausmaße 
und Funktionen hat, freiräumlicher Bestandteil des 
„Dreiklangs“. 



4.1.3.5 Leitbild 5 – Identität sichern

Die Identität der Teilflächen I, II und III wird maßgeb-
lich durch ihre Funktion als Bahnfläche bestimmt. 
Um diese Identität zu sichern, sieht der Entwurf für 
eine Integration und Weiterentwicklung zentrale 
Charakteristika und Gebäude vor.

Identität sichern durch Erhaltung des Bahnflächen-
charakters

Der Masterplan nimmt Bezug auf den städtebau-
lich-landschaftsplanerischen Charakter der Bahn-
anlagen, der durch die linearen Strukturen der 
Schienen gekennzeichnet ist und über eine große 
räumliche Weite verfügt. Diese stellt, neben den 
Denkmälern (s.u.), die historische Identität des Ge-
bietes dar, durch die es sich von anderen Stadtberei-
chen deutlich unterscheidet. Die Bahnanlagen sind 
daher identitätsstiftendes Element für den neuen 
Stadtteil. Der ursprüngliche Charakter der Gleisan-
lagen findet sich im zentralen Stadtteilpark wieder, 
der zu großen Teilen aus freien und multifunktional 
nutzbaren Wiesenflächen ohne „dreidimensionale“ 
Gestaltungselemente bestehen soll. 

Identität sichern durch Integration von Denkmälern

Die Quartiere erhalten durch Sichtachsen und We-
geverbindungen Bezüge zu den historischen Ge-
bäuden Wasserturm und Güterhallen, die somit als 
städtebauliche Ankerpunkte wirken und zu einer 
von anderen Stadtteilen, insbesondere Neubaupro-
jekten, unterscheidbaren Identität beitragen. Die 
Güterhallen, der Wasserturm und die Kleiderkasse 
machen die Historie des Geländes als Bahnfläche 
sichtbar und fungieren als Identitätsstifter. Sie kön-
nen zur Adressbildung für die Quartiere beitragen, 
da sie den Wiedererkennungswert erhöhen und 
die Ausbildung besonderer Orte unterstützen kön-
nen. Sie sollen daher erhalten und in die Planung 
integriert werden. Die Sichtbeziehungen zwischen 
den Denkmälern bleiben frei, sodass ihre derzeit 
solitäre Wirkung erhalten bleibt. Auch die von den 
Quartiersplätzen in Richtung Park führenden Stra-
ßen stellen Sichtachsen zu den historischen Gebäu-
den her. Durch die gezielt gesetzten Öffnungen des 
Parks in die umliegenden Stadtteile bleiben die his-
torischen Bestandsgebäude zudem über die Mitte 
Altona hinaus sichtbar.

Die Kleiderkasse und der Wasserturm bleiben voll-
umfänglich erhalten und sollen nach Möglichkeit 
neuen Nutzungen zugeführt werden. Die Kleider-
kasse rückt durch das Freiraumkonzept in eine ex-
ponierte Lage am Eingang zum geplanten zentra-
len Stadtteilpark und dominiert diese Situation. Als 
solitärer Baukörper inmitten des neuen Freiraums 
vermittelt sie zwischen dem urbanen Straßenraum 
der Harkortstraße und dem entstehenden Park. Sie 
soll den neuen Stadtteil nach außen akzentuieren 
und für die aus dem Park kommenden Nutzer einen 
angemessenen Übergang in den städtischen Raum 
formulieren. Der Freiraum erhält durch die Kleider-
kasse einen weiteren klaren Anknüpfungspunkt an 
die ehemalige Nutzung als Bahnanlage. 

Der Wasserturm wird am Rand des zentralen Stadt-
teilparks an einer Stelle liegen, an der die nord-süd-
gerichteten Parkteile sich zur großen Wiese aufwei-
tet und in eine Ost-West-Ausrichtung übergehen. Er 
soll als Gelenk im Freiraum und als ein durch seine 
Höhe weithin sichtbarer Anker- und Orientierungs-
punkt wirken. Er soll zudem auch als Landmarke 
des Gebiets nach außen fungieren.

Nordhalle      
Güterbahnhof

Wasserturm

Kleiderkasse

Abb. 65: Integration der Denkmäler  
(André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA,  

arbos Freiraumplanung GmbH)



135Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denk-
malschutzamtes werden vom ehemaligen Güter-
bahnhof nur einzelne Gebäudeteile erhalten, wäh-
rend andere abgerissen, umgestaltet oder überbaut 
werden. Der Charakter der Gesamtanlage und ins-
besondere des ehemaligen Verladehofes bleiben 
jedoch erhalten. Den Güterhallen kommt damit für 
das umgebende Quartier eine besondere Rolle als 
identitätsstiftendes Ensemble zu, das deutlich auf 
die historische Nutzung verweist. 

Identität sichern durch Fortführung städtebaulicher 
Achsen und Freiraumstrukturen

Durch den Masterplan für die Teilflächen I, II und III 
wird eine noch heute im Stadtgrundriss ablesbare 
historische Entwicklungen des Bereichs zwischen 
der Elbe und der Stresemannstraße aufgenommen: 
Er setzt die bestehende städtebauliche Achse vom 
Rathaus bis zum Bahnhof Altona, die im Zuge der 
ersten Nordverlagerung des Bahnhofs Ende des 19. 
Jahrhunderts entstand (vgl. Kap. 2.2), weiter nach 
Norden fort. Die neue Entwicklung knüpft damit an 
Bestehendes an und integriert sich.

Identität erzeugen durch Übernahme städtebauli-
cher Grundstrukturen

Die Übernahme städtebaulicher Grundstrukturen, 
insbesondere der Bauform der Baublocks sowie der 
charakteristischen Stadtplätze, trägt zur Ausbil-
dung und Sicherung einer besonderen Identität für 
den neuen Stadtteil bei.

4.1.4	 Fachplanerische Erfordernisse

Neben Entwurfsansätzen, die unmittelbar der städ-
tebaulich-landschaftsplanerischen Umsetzung der 
Leitbilder dienen, sind zur vollständigen Beschrei-
bung des Konzepts einige stadttechnische und 
rechtliche Erfordernisse darzustellen. 

4.1.4.1 Verkehrliche Erschließung

Auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses wur-
den unterschiedliche Erschließungsvarianten de-
tailliert betrachtet. Die verkehrliche Erschließung 
basiert grundsätzlich auf zwei Straßenkategorien, 
einer Sammelstraße und unterschiedlichen Varian-
ten von Anliegerstraßen. Die Haupterschließung 
(Sammelstraße) im Gebiet verläuft, dem Prinzip 

„Lärm zu Lärm“ folgend, im Westen des Gebietes 
parallel zu den verbleibenden S-Bahntrassen. Die 
Querschnittsbreiten variieren, inklusive Parkstän-
den und Radverkehrsanlagen, zwischen ca. 15 und 
20  m. Der Radverkehr wird in der Regel auf der 
Fahrbahn geführt. Des Weiteren sind verschiedene 
Typen von untergeordneten Straßen mit z.T. wei-
cher Separation angedacht, die der Erschließung 
der Quartiere dienen. Sie sind ruhige Adressen des 
neuen Wohnungsbaus und wichtiger Bestandteil 
des Wohnumfelds. Für diese Straßen sind, ebenfalls 
in Abhängigkeit zur vorgesehenen Aufstellung der 
Parkstände, kleinere Querschnittsbreiten zwischen 
15 und 18 m vorgesehen. Das Entwicklungsgebiet 
wird insgesamt durch ein engmaschiges System 
aus Straßen, Wegen und Plätzen erschlossen. Es 
entsteht ein Wege- und Platzsystem, das zusam-
men mit den Straßen und Plätzen der umliegen-
den Stadtteile eine Gesamtstruktur bildet (vgl. Kap. 
4.1.2).

Eine Sonderrolle erhalten in diesem Zusammen-
hang die zum Park führenden Wohnstraßen, die 
breite und besonders gestaltete Gehwege erhal-
ten sollen. Ergänzend hierzu werden am Parkrand 
(s.u.) die Anliegerstraßen durch eine Einrichtungs-
fahrbahn (mit Gehweg) verbunden. Diese Straßen 
stehen vorrangig dem Radverkehr in beiden Rich-
tungen zur Verfügung und stellen zudem die Füh-
rung von Ver- und Entsorgungsfahrzeugen sicher. 
Die stärker befahrenen Straßen führen damit nicht 
direkt am Park entlang, sodass dieser zu einem 
ruhigen Erholungsraum werden kann. Zur Beruhi-
gung des Verkehrs wird im gesamten Plangebiet 
eine Ausweisung als Tempo-30-Zone angestrebt. 
Für die Gebäude südlich des Lessingtunnels über-
nimmt die Präsident-Krahn-Straße die Funktionen 
der Erschließungsstraße, deren Querschnitt künftig 
einen Zweirichtungsverkehr ermöglichen soll. 

Im ersten Realisierungsschritt sind für die Teilflä-
che I (Holsten-Fläche, Güterhallen und Kistenlager) 
zwei Bügelerschließungen vorgesehen (Anlieger-
straßen), welche die Teilgebiete an das bestehende 
Straßennetz anbinden. Von der Sammelstraße wird 
nur ein Teilstück gebaut, das an die Harkortstraße 
anschließt. Sobald die Teilfläche  II auf den derzei-
tigen Bahnbetriebsflächen realisiert wird, erfolgt 
eine Verlängerung der Sammelstraße nach Süden. 



Sie bindet dort, nördlich des Lessingtunnels, in un-
mittelbarer Nähe zum Knoten Harkortstraße/ Juli-
us-Leber-Straße an. Im zweiten Realisierungsschritt 
wird zudem durch ein neues konstruktives Bauwerk 
unter den verbleibenden Gleisanlagen eine zusätz-
liche Anbindung nach Westen geschaffen, die über 
das südliche Ende der Kohlentwiete an die Schüt-
zenstraße anschließt. Hierdurch wird eine Querung 
der Mitte Altona in Ost-West-Richtung ermöglicht 
und Altona-Altstadt mit Bahrenfeld und Ottensen 
verbunden. Durchgangsverkehre sollen jedoch ver-
mieden werden.

Eine Reduzierung des maximal zu erwartenden Ver-
kehrsaufkommens des motorisierten Individualver-
kehrs (MIV) von rd. 18.000 Kfz-Fahrten pro Tag wird 
angestrebt. Hierfür sollte ein Mobilitätskonzept 
verfolgt werden, das sowohl den Umweltverbund 
(Fuß- und Radverkehr, ÖPNV) stärkt und die Kfz-
Nutzung verringert als auch eine zukunftsfähige 
und bedarfsgerechte Quartiersentwicklung ermög-
licht. Auch Wohnformen, wie z.B. autoarmes Woh-
nen, tragen dazu bei. Gemäß Fachanweisung für 
notwendige Stellplätze und notwendige Fahrrad-
plätze vom 07.06.2011 sind beim autoarmen Woh-
nen in jedem Fall aber   Stellplätze für Menschen 
mit Behinderungen, Zulieferverkehr, Car-Sharing, 
Besucher und „Wechselfälle des Lebens“ herzurich-
ten. Eine weitere Verringerung der Kfz-Stellplätze 
kann nur unter dem Nachweis bestimmter Voraus-
setzungen erfolgen. Zudem sollen Parkierungsanla-
gen für die Unterbringung von Car-Sharing-Plätzen 
vorgesehen werden, die den Bewohnern eine gute 
Erreichbarkeit bieten, um so ein hohes Nutzerpo-
tential zu ermöglichen. Für die Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs werden 15 Besucherparkstände 
je 100 Wohneinheiten als Zielzahl für die weiteren 
Planungen angenommen.

Für den Radverkehr ergeben sich Anschlüsse an das 
vorhandene übergeordnete Radverkehrsnetz, u.a. 
im Süden am Bahnhof Altona an die Alltagsrouten 
1 und 13 sowie im Norden an die Freizeitroute 9. 
Zur Stärkung des Radverkehrs sollen an geeigneter 
Stelle Stadtradstationen sowie ausreichend Fahr-
radstellplätze im öffentlichen Raum hergerichtet 
werden. Bei allen Baumaßnahmen werden die 
Belange mobilitätseingeschränkter Menschen be-
rücksichtigt. 

Neben dem Straßennetz entsteht auch ein engma-
schiges Fuß- und Radwegenetz, dessen Kernstück 
die Hauptpromenade ist, die am westlichen bzw. 
nördlichen Parkrand eine nord-süd-gerichtete Fuß- 
und Radwegeverbindung zwischen der Harkortstra-
ße im Bereich der Kleiderkasse und dem Bahnhof 
Altona im Süden herstellt. Vom Bahnhof setzt sich 
die Verbindung über den Platz der Republik weiter 
nach Süden bis zur Elbe fort. Im zweiten Realisie-
rungsabschnitt verbindet die verlängerte Prome-
nade die beiden Parkteile südlich und nördlich des 
heutigen Lessingtunnels durch eine Brücke. Zudem 
entsteht eine ost-west-gerichtete Promenade, die 
durch den zentralen Park eine direkte Verbindung 
zwischen Bahrenfeld (Schützenstraße)/ Ottensen 
und Altona-Nord (Harkortstraße) für Fußgänger 
und Radfahrer herstellt. 

Die innere Erschließung des Masterplangebietes 
sieht keine Erschließung durch den ÖPNV vor. Die 
Fahrbahnbreiten der Sammelstraße Richtung Wes-
ten lassen eine Buslinienführung durch das Gebiet 
jedoch optional zu. Die Analyse des Bestandsnetzes 
mit Einzugsradien von 600 m für die Schnellbahn-
Haltestellen sowie von 400 m für Bushaltestellen 
(vgl. Kap. 2.8) zeigt, dass ein Großteil des neuen 
Einzugsbereiches bereits durch die heutigen Halte-
stellen abgedeckt ist. Eine zusätzliche Anbindung 
an das ÖPNV-Netz soll über die Verlängerung einer 
bisher am Bahnhof Altona endenden Buslinie erfol-
gen, die entlang der Harkortstraße zum Bahnhof 
Diebsteich und Richtung Eimsbüttel führt.

4.1.4.2 Oberflächenentwässerung

Für die innere Entwässerung der Mitte Altona wur-
den mehrere Varianten geprüft. Allen Alternativen 
ist ein Mischwassersiel in der westlichen Sammel-
straße gemein, das an der Harkortstraße an das 
vorhandene Sielsystem anschließt. In das Siel kann 
nach Rücksprache mit Hamburg Wasser (HSE) auch 
das verschmutzte Niederschlagswasser der Sam-
melstraße eingeleitet werden. Im Übrigen ist ein 
Trennsystem mit separater Ableitung des häus-
lichen/ gewerblichen Schmutzwassers und des 
Niederschlagswasser vorgesehen. Schmutzwasser 
wird generell über entsprechende Siele in das in 
der Harkortstraße vorhandene Siel abgeleitet. Die 
Übergabe des Niederschlagswassers an die äußere 
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Erschließung erfolgt an einem bereits im Rahmen 
der vorbereitenden Untersuchungen Mitte Altona 
sowohl in seiner Lage als auch in seiner Höhe von 
15,70 mm über NN definierten Punkt an der Har-
kortstraße. An dieser Stelle ist ein Drosselbauwerk 
erforderlich, welches den Zufluss auf 300l/s be-
grenzt. 

Alle untersuchten Systeme sind so konzipiert, dass 
die jeweiligen Teilsysteme der Bauabschnitte mit-
einander kompatibel sind und eine Realisierung in 
unterschiedlicher zeitlicher Abfolge möglich ist. 

Um die baulich-technischen Infrastruktursysteme 
zu entlasten, wird im Sinne des Projektes Regenin-
frastrukturanpassung (RISA) von Hamburg Wasser 
und der Behörde für Stadtentwicklung und Um-
welt ein Überlauf bzw. Einstau von Regenwasser 
in spezielle Bereiche des Parks vorgesehen. Diese 
Parkflächen werden gegenüber dem umgebenden 
Parkniveau leicht abgesenkt, sodass sie über einen 
Einlauf, der im Starkregenfall als „Quelltopf“ fun-
giert, gefahrlos gestaut werden können. Darüber 
hinaus wird eine Nutzung konstruktiv erforderli-
cher Rohrvolumen im Grundleitungssystem für den 
Rückstau bzw. Aufstau bei Starkregenereignissen 
vorgesehen. Durch Maßnahmen wie z.B. extensive 
Dachbegrünung, soll zudem der Regenabfluss ver-
zögert bzw. die Einleitung minimiert werden.

4.1.4.3 Umgang mit Altlasten – nutzungsbezogene 
Altlastensanierung

Zur Gefahrenabwehr und aus Gründen des vorsor-
genden Grundwasserschutzes ist für mehrere Flä-
chen wahrscheinlich eine Bodensanierung durch-
zuführen (vgl. Karte Altlasten, Kap. 2.15). 

Erfolgt die Entwicklung der Teilflächen I, II und III in 
Abschnitten, ist zu beachten, dass nach einer Sanie-
rung der Altlasten im Bereich der zentralen Park-
fläche nördlich der Güterhallen kein neuer Eintrag 
von MKW aus Richtung Westen erfolgen darf. Eine 
solche Rekontamination wäre denkbar, wenn keine 
Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf das defekte, 
in West-Ost-Ausrichtung unter der Fläche verlau-
fende Freigefällesiel vorgenommen werden. 

Insbesondere bei umfangreichen Tiefbauarbeiten 
ist nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen, dass 
im Bereich bislang noch nicht untersuchter Teilflä-

chen kleinräumige „hot-spots“ angetroffen wer-
den. Das Erfordernis, in allen altlastenverdächtigen 
Bereichen eine durchgehende umweltgutachterli-
che Begleitung zu gewährleisten, ist gegeben. Qua-
lifizierte Sachverständige haben in Abstimmung 
mit den zuständigen Dienststellen der Freien und 
Hansestadt Hamburg sicherzustellen, dass in ent-
sprechenden Fällen die hierfür notwendigen Unter-
suchungs-, Entsorgungs- und ggf. darüber hinaus 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen veranlasst 
werden.

4.1.4.4 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Für die als „Industriefläche“ festgesetzten Gebiet-
steile müssen Eingriffe nach § 1a (3) BauGB nicht 
ausgeglichen werden, weil sie bereits vor der noch 
anstehenden planerischen Entscheidung zulässig 
waren. 

Für die übrigen Flächen ist absehbar, dass der Aus-
gleich in Hinblick auf das Schutzgut Boden eher 
gering ausfallen wird, da vorhandene Altlasten sa-
niert werden und aufgrund der Freiflächenplanung 
mit dem großen Park auch in Zukunft unversiegel-
te Flächen vorhanden sein werden. Stärker ins Ge-
wicht fallen wird vermutlich der Ausgleichsbedarf 
für das Schutzgut Pflanzen und Tiere. Hier wird ein 
Ausgleich erforderlich, der im Gebiet durch die ge-
planten Freiflächen, Baumpflanzungen und Dach-
begrünungen erbracht werden soll.

Des Weiteren müssen die Vorschriften für beson-
ders geschützte und bestimmte andere Tier- und 
Pflanzenarten des § 44 BNatschG Beachtung finden. 
Durch die Bebauung des Bahngeländes in Hamburg-
Altona werden keine Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. Für bestimmte streng 
oder besonders geschützte Brutvogelarten werden 
jedoch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erfor-
derlich. So werden hohes Gebüsch mit lockerem 
Baumbestand (Gelbspötter), ökologisch orientierte 
Pflege von Rasenflächen (Stieglitz) und Nistkästen 
(Mauersegler) in die Freiraum- und Gebäudepla-
nung integriert. Wenn die Maßnahmen umgesetzt 
werden, besteht kein artenschutzrechtlich begrün-
deter Vorbehalt gegenüber einer Entwicklung der 
Flächen.

Bei den durchgeführten Untersuchungen zu den 
Artengruppen Fledermäuse und Insekten wurden 



138 Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

keine planungsrelevanten Arten festgestellt. Im 
Rahmen der zukünftigen städtebaulichen Entwick-
lung sollten jedoch zusätzlich Maßnahmen für den 
Arten- und Biotopbestand integriert werden.

4.2	 Teilfläche IV – Baublock Max-Brau-	
	 er-Allee/ Präsident-Krahn-Straße 

Die Bestandsanalyse in Kapitel 2 hat ergeben, dass 
der Baublock des ehemaligen Straßenbahndepots 
in seiner derzeitigen städtebaulichen Form und 
Nutzungsmischung aufgrund langfristiger Miet-
verhältnisse in einer dem Ort und seiner besonde-
ren Zentralität angemessenen Art funktionsfähig 
ist. Eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit 
dieser Teilfläche war daher nicht erforderlich und 
ist in Abstimmung mit der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt nicht erfolgt.

4.3 	 Teilfläche V –  Bahnhofsgebäude 		
	 Altona und Umfeld

4.3.1 	 Entstehung des Konzepts für die Teil	
	 fläche V – Bahnhofsgebäude 		
	 Altona und Umfeld

Die Entwicklung konzeptioneller Ansätze außerhalb 
des Gebietes der vorbereitenden Untersuchungen 
war nicht Gegenstand des Auftrages. Eine solche 
Ausdehnung wäre jedoch aufgrund der starken 
funktionalen und strukturellen Verflechtung von 
Bereichen außerhalb und innerhalb des Untersu-
chungsgebiets erforderlich gewesen, um ein ange-
sichts der hochzentralen Lage des Bahnhofs Altona 
im Bezirkszentrum tragfähiges Konzept zu entwi-
ckeln. Dieses Konzept hätte jedoch keine städtebau-
liche Entwicklung im Sinne einer Nachverdichtung 
oder Umnutzung beinhaltet, da sich die Teilfläche V 
aufgrund der bestehend bleibenden Nutzung hier-
für nicht eignet. Vielmehr sollte ein Konzept eine 
Umstrukturierung der Bestandsnutzung zur Ver-
besserung der Wegebeziehungen und zur Nutzung 
des Raumes beinhalten. In Abstimmung mit der 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt sowie 
dem Bezirksamt Altona erfolgte daher die Darstel-
lung grundlegender Entwicklungsrichtungen bzw. 

die Dokumentation von Planungsbedarfen (z.B. 
„Verlagerung ZOB notwendig“) auf einem hohen 
Abstraktionsniveau. Die Konzeptansätze zeigen 
lediglich eine Entwicklungsmöglichkeit für diesen 
Bereich auf und verdeutlichen die Handlungsnot-
wendigkeit.

4.3.2	 Das Konzept

Die Konzeptansätze für das Bahnhofsumfeld formu-
lieren in erster Linie Maßnahmen zur Verbesserung 
der in diesem Bereich unterbrochenen oder ge-
störten Nord-Süd- sowie Ost-West-Verbindungen. 
Hierzu werden eine Öffnung des Bahnhofsgebäu-
des und die Verlagerung des zentralen Omnibus-
Bahnhofs angeregt. 

4.3.3	 Die Berücksichtigung der Leitbilder 

Da für die Teilfläche V kein vollständiges Konzept 
ausgearbeitet wurde, werden auch die Leitbilder 
nicht vollumfänglich berücksichtigt. Die formulier-
ten Konzeptansätze zielen in erster Linie auf das 
erste Leitbild „Quartiersbezug betonen und Struk-
turen verknüpfen“ ab. Eine Umsetzung der übrigen 
Leitbilder würde durch die vorgeschlagenen Maß-
nahmen nicht erschwert, sondern kann im Rahmen 
eines detaillierten Konzepts weiterhin angestrebt 
werden. 

4.3.3.1	 Leitbild 1 – Quartiersbezug betonen und 
Strukturen verknüpfen

Die Konzeptansätze formulieren Maßnahmen, die 
in erster Linie zur Verbesserung der physischen 
Verbindungen im Bereich des Bahnhofs und seines 
Umfelds beitragen. Der Bahnhof Altona und das 
Bahnhofsgebäude werden im Strukturplan als „stö-
rende Gebäude“ definiert. Diese Bewertung bezieht 
sich ausdrücklich auf die Baulichkeiten in Hinblick 
auf die Verwirklichung der Leitbilder, nicht jedoch 
auf die jeweiligen infrastrukturellen Funktionen. 
So wäre im Bereich des westlichen Bahnhofsteils 
eine Öffnung wünschenswert, um eine durchgän-
gige Grünachse vom Altonaer Rathaus nach Nor-
den bis zum neuen Stadtteilpark zu ermöglichen. 



Abb. 66: Strukturplan Bahnhof Altona



Diese Maßnahme würde die Anbindung der Mitte 
Altona an das Bezirkszentrum Altonas und an die 
Elbufer-Landschaftsachse verbessern. Zumindest 
sollte auf der heutigen Rückseite im Bereich der 
derzeit vorhandenen Bahnsteige eine Öffnung 
des Gebäudes erhalten bleiben, um die Nord-Süd-
Querung zu ermöglichen. Langfristig sollte die von 
Süden kommende Grünachse nicht mehr in das 
Untergeschoss des Bahnhofs „abtauchen“, sondern 
oberirdisch über einen Vorplatz zum Gebäude des 
heutigen Bahnhofs Altona geführt werden.

Aus diesem Grund wird auch der Busbahnhof, der 
auf dem ehemaligen Bahnhofsvorplatz liegt und 
sich als Querriegel in die Achse schiebt, als „stören-
des Element“ definiert. Langfristig sollte eine an-
dere Position gefunden werden, ohne das Angebot 
und die verkehrliche Bedeutung für Altona zu min-
dern. Diese neue Position sollte so gewählt werden, 
dass eine durchgehend oberirdische, für Fußgänger 
und Radfahrer attraktive ost-west-gerichtete Ver-
bindung zwischen der Ottenser Hauptstraße und 
der Neuen Große Bergstraße entsteht.

4.3.4	 Fachplanerische Erfordernisse

In folgende Planungen zum Bahnhofsumfeld Alto-
na sollte eine in beide Richtungen befahrbare Ver-
bindung zwischen der Präsident-Krahn-Straße und 
der Max-Brauer-Allee aufgenommen werden.

4.4 	 Fläche VI – Nördliche Teilfläche

4.4.1 	 Entstehung des Konzepts für die Teil-		
	 fläche VI – Nördliche Teilflächen

Der gesamte Planungsprozess für den nördli-
chen Teil des Untersuchungsgebietes zwischen 
der Stresemannstraße und der Waidmannstraße 
wurde durch eine interdisziplinär und behörden-
übergreifend besetzte Arbeitsgruppe „Leitbild und 
Städtebau“ betrieben. In die Betrachtung wurde, 
der Abgrenzung des Untersuchungsgebietes und 
den städtebaulichen Zusammenhängen entspre-
chend, im Wesentlichen der östlich des Bahnhofs 
Diebsteich liegende Stadtraum einbezogen. Nur 
auf dieser Seite des Bahnhofs bestehen realistisch 

aktivierbare Flächenpotenziale für die Entwicklung 
eines attraktiven Bahnhofsumfelds.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe wurden unterschied-
liche Flächenumgriffe diskutiert, die aufgrund der 
städtebaulich-landschaftsplanerischen Zusam-
menhänge teilweise auch Flächen im östlichen Um-
feld außerhalb des Untersuchungsgebietes bzw. des 
geplanten Vorbehaltsgebietes (im Rahmen des ko-
operativen Verfahrens) einbezogen. Hierzu gehören 
insbesondere die nordöstlich des Untersuchungs-
gebietes liegenden Sportanlagen, die nach Aussa-
gen des Sportamtes nicht optimal angeordnet und 
ausgelastet sind (vgl. Kap. 2.6.2). Ferner umfasst der 
Raum auch das in Kürze freiwerdende Gelände der 
Kurt-Tucholsky-Schule, sodass sich ein zusammen-
hängender städtischer Raum vom S-Bahnhof Dieb-
steich bis zur Eckernförder Straße ergibt. Da dieser 
Bereich einen stadträumlichen und insbesondere 
unter Berücksichtigung der möglichen Errichtung 
des neuen Fernbahnhofes auch einen funktionalen 
Zusammenhang darstellt, sollte er bei künftigen 
Planungen berücksichtigt werden. Im Rahmen der 
vorbereitenden Untersuchungen lag der Fokus je-
doch auf dem Untersuchungsgebiet und damit auf 
dem unmittelbaren zukünftigen Bahnhofsumfeld. 

Da die Teilfläche VI derzeit überwiegend baulich 
genutzt wird, wird die wünschenswerte Neustruk-
turierung dieser Fläche eher mittel- als kurzfristig 
erfolgen können und es besteht, insbesondere im 
Vergleich zur Teilfläche I, ein deutlich geringe-
rer Druck zur Entwicklung und Abstimmung von 
Bebauungskonzepten. Daher wurden für die-
se Teilfläche zwei Pläne entwickelt, die nur sehr 
grundlegende Aussagen im Sinne eines städtebau-
lich-landschaftsplanerischen Grobkonzepts treffen, 
das jedoch für die Belange der vorbereitenden Un-
tersuchungen ausreichend konkret ist. Zum einen 
wurde ein Rahmenplan erarbeitet, in dem die abge-
stimmten Ergebnisse zur städtebaulichen Grund-
struktur und den landschaftsplanerischen Belan-
gen dargestellt werden. Zum anderen wurde ein 
Bebauungsplan-Vorkonzept entwickelt, das durch 
die Definition baulicher Dichten u.a. als Grundlage 
für die Wirtschaftlichkeitsberechnung dienen kann 
(vgl. Kap. 6). Beide Pläne sollen Grundlage für nach-
geschaltete Verfahren (Wettbewerbe, Bebauungs-
planverfahren) sein und als Kommunikationsmedi-
um für die Öffentlichkeit fungieren.
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4.4.2	 Das Konzept

Das Konzept für die Teilfläche VI basiert auf städ-
tebaulichen Modulen, die auf Grundlage der Be-
standsbebauung gebildet wurden. Jedes Modul 
umfasst eine der derzeit vorhandenen großen Hal-
len, sodass je nach Zeitpunkt des Brachfallens ein-
zelner Hallen auch eine schrittweise Realisierung 
des Gebietes möglich ist. Nicht in das Konzept in-
tegriert wird das Modul des Großhandelsbetriebs 
im Südwesten des Gebietes, da hier aufgrund um-
fangreicher Investitionen in den letzten Jahren eine 
Nutzungsaufgabe in einem absehbaren Zeitraum 
nicht realistisch ist. In weiteren Planungsschritten 
sollten die Module differenziert werden, denen 
Bautypologien, Geschossigkeiten sowie Nutzungen 
zugeordnet werden. 

Wichtige Determinanten, die allen weiteren Ent-
wurfsüberlegungen vorangestellt werden müssen, 
sind die zukünftige Lage und die Ausgestaltung 
des geplanten Fernbahnhofs Diebsteich. Für die 
Deutsche Bahn AG ist ein Standort auf Höhe des 
Diebsteichtunnels aus betrieblichen Gründen ideal, 
weil der Bahnhof mit seinen Bahnsteigen vollstän-
dig außerhalb des Kurvenbereichs liegen sollte. Als 
Grundlage für alle Überlegungen wurde daher eine 
Lage des Bahnhofs im Norden des entstehenden 
Quartiers angenommen. Bezüglich der Ausgestal-
tung des Bahnhofs ist von einer Wechselwirkung 
zwischen seiner Größe und der Attraktivität des 
zukünftigen Bahnhofsquartiers auszugehen: Auf 
der einen Seite kann ein Bahnhof, dessen Gestal-
tung über eine ausschließlich auf bahnbetriebli-
che Belange zugeschnittene Form hinausgeht als 
Impulsgeber für die Entwicklung des Umfelds fun-
gieren. Andererseits kann auch ein attraktiv gestal-
tetes Bahnhofsquartier mit einer ausgewogenen 
Nutzungsmischung die Entwicklung des Bahnhofs 
befördern. Zudem ist auch die Lage und Ausgestal-
tung der Landschaftsachse, die von Südosten kom-
mend durch das Gebiet in Richtung des Friedhofs 
Diebsteich führt, von großer Bedeutung für den 
Entwurf.

Im zentralen Bereich des neuen Bahnhofsquartiers 
sollten schwerpunktmäßig Wohnnutzungen ge-
schaffen werden, damit ein urbanes und lebendi-
ges Quartier entstehen und ein Beitrag zur Befrie-

digung der Wohnraumnachfrage geleistet werden 
kann. In den Randbereichen zur Plöner Straße und 
zur Waidmannstraße ist hingegen wegen der Ver-
kehrs- und Gewerbelärmbelastungen die Anord-
nung von gewerblichen Nutzungen sinnvoll. 

Innerhalb der schwerpunktmäßig durch Wohnnut-
zungen geprägten Bereiche soll zusätzlich zu den 
privaten Grünflächen auch eine öffentliche Parkan-
lage mit einem Spielplatz entstehen. Eine genaue 
Lage wird durch das Konzept noch nicht definiert. 
Weitere öffentlich nutzbare Freiflächen sind der 
Bahnhofsvorplatz, der neben seinen verkehrlichen 
Funktionen auch Aufenthaltsqualitäten bieten soll 
sowie die durch das Gebiet verlaufende Landschaft-
sachse, die hier allerdings einen recht urbanen Cha-
rakter erhalten soll.

Die Erschließung des Gebiets kann über die bereits 
vorhandenen Straßen Plöner Straße und Waid-
mannstraße abgewickelt werden. Des Weiteren ist, 
als Teil der Landschaftsachse, eine grüngeprägte 
Verbindung zwischen der Isebekstraße und Augus-
tenburger Straße geplant, die in erster Linie dem 
Fußgänger- und Radverkehr dienen soll. Weitere 
Straßen und Wege sind nach Konkretisierung des 
städtebaulichen Konzepts zwischen den einzelnen 
Modulen erforderlich und möglich.

Langfristig ist auch eine Neugliederung der im 
Nordwesten an das Untersuchungsgebiet angren-
zenden Sportplätze wünschenswert. Durch eine 

Abb. 67: Ausschnitt aus der Karte „Rahmenplan“



Umlegung und neuwertige Ausgestaltung und 
Ausstattung der Sportanlagen können bei einem 
teilweisen Verzicht auf überzählige Tennisplätze 
unter Optimierung der Landschaftsachse weitere 
bebaubare Module generiert werden, ohne dass die 
sportliche Nutzung am Standort in ihrem Umfang 
eingeschränkt werden müsste. Zudem ergeben 
sich im unmittelbaren Umfeld des Untersuchungs-
gebiets erhebliche Entwicklungspotenziale durch 
die Verlegung der Kurt-Tucholsky-Schule. Da sich 
die Flächen außerhalb des Untersuchungsgebietes 
befinden, wurden sie in den Rahmenplan jedoch 
nicht aufgenommen. Es wird jedoch empfohlen, 
sie in weiteren Verfahrensschritten in die Planung 
zu integrieren, um für diesen zusammenhängen-
den Stadtraum ein stimmiges Gesamtkonzept zu 
entwickeln. Städtebaulich-landschaftsplanerische 
Konzepte sollten so gedacht werden, dass lang-
fristig eine Erweiterung auf die Sportplatzflächen 
möglich bleibt. 

4.4.3	 Die Berücksichtigung der Leitbilder 

4.4.3.1 Leitbild 1 – Quartiersbezug betonen und 
Strukturen verknüpfen

Auch die Entwicklung der Teilfläche VI hat eine gro-
ße Bedeutung für die städtebaulich-landschafts-
planerische Umsetzung des ersten Leitbilds in-
nerhalb des gesamten Untersuchungsgebiets. Sie 
ist aufgrund ihrer Lage ähnlich wie die südlichen 
Flächen geeignet, Verbindungen zwischen den 

angrenzenden Stadtteilen Bahrenfeld und Altona-
Nord zu schaffen. Hierzu sollten die dort vorhande-
nen städtebaulichen und landschaftlichen Struk-
turen übernommen und weiterentwickelt werden. 
Zudem müssen physische Verbindungen in Form 
von Grünverbindungen sowie Straßen und Wegen 
geschaffen werden. 

Quartiersbezug durch Übernahme städtebaulicher 
Strukturen

Die interne Gliederung der Module wird im Kon-
zept für die Teilfläche VI nicht weiter vertieft. In 
den Planungsüberlegungen wurde als Referenz für 
die Ausbildung des städtebaulichen Gebietscha-
rakters die umgebende Bebauung aus den 1920er 
Jahren mit ihren im Vergleich zum Südteil des Un-
tersuchungsgebietes größeren und differenzierter 
ausgebildeten Gebäudekomplexen herangezogen. 
Anders als im südlich der Stresemannstraße liegen-
den Teil des Untersuchungsgebietes sollte auch in 
weiteren Planungsschritten nicht die gründerzeit-
liche Stadt, sondern der Wohnungsbau der 1920er 
Jahre als Referenzsystem dienen. Das grundlegende 
städtebauliche Thema, über das ein Quartiersbezug 
und damit die Integration der zu entwickelnden Be-
reiche in ihr Umfeld sichergestellt werden kann, ist 
jedoch im Norden wie im Süden der Baublock.

Quartiersbezug durch Fortsetzung von Achsen

Zentrales Freiraumthema im Teilgebiet VI ist die 
Landschaftsachse, die in ihrem derzeitigen Ver-
lauf am  Sportgelände gestärkt werden soll. Durch 
die Umstrukturierung des Gebietes ergibt sich ei-
nerseits die Chance, die Achse in ihrem Verlauf zu 
verbreitern, sie qualitativ aufzuwerten und besser 
nutzbar zu machen. Andererseits ist auch die Land-
schaftsachse eine große Chance für die Entwick-
lung des Quartiers, weil sie Verknüpfungen zu den 
umliegenden Stadträumen und zu Freiflächen her-
stellt. Die Landschaftsachse ist daher in weiteren 
Verfahrensschritten unbedingt in die Planung zu 
integrieren.

Damit die Achse die ihr zugedachte Verbindungs-
funktion erfüllen kann, ist insbesondere die Ge-
staltung jener Punkte entscheidend, an denen sie 
an das umgebende Stadtgebiet anschließt. Dies 
betrifft zum einen die Situation am neuen Bahn-
hof Diebsteich im Nordwesten, zum anderen den 

Abb. 68: Ausschnitt aus der Karte „Rahmenplan“
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Anschluss in Richtung Augustenburger Straße im 
Südosten der Teilfläche VI. 

Am Bahnhof muss die Landschaftsachse durch ei-
nen Tunnel unter den Gleisen geführt werden. Die-
ser sollte weitgehend unabhängig von der Erschlie-
ßung des Bahnhofs funktionieren. Zudem müssen 
architektonische oder künstlerische Ansätze zur 
Vermittlung des Grünthemas innerhalb eines ge-
schlossenen Raums aufgezeigt werden. 

Eine ähnliche Situation wie am Bahnhofsvorplatz 
ergibt sich für die Anbindung der Landschaftsachse 
am Anschlusspunkt Memellandallee/ Augusten-
burger Straße. Auch hier muss durch städtebaulich-
landschaftsplanerische Mittel der weitere Verlauf 
der Achse verdeutlicht werden.

4.4.3.2 Leitbild 2 – Alltagsqualitäten entwickeln

Die Teilflächen I, II und III sollen als gemischtes 
Quartier mit einem hohen Wohnanteil entwickelt 
werden. Daher ist auch für die Teilfläche VI die 
Alltagstauglichkeit von großer Bedeutung. Dafür 
sollte, wie auch auf den südlichen Teilflächen, die 
besonderen urbanen Qualitäten der angrenzenden 
Stadtteile (z.B. kurze Wege, Mischung aus Wohnen 
und Arbeiten, vielfältige Nachbarschaften, Integ-
ration sozialer Infrastruktur, Straßen- bzw. Platzle-
ben) übernommen und weiterentwickelt werden. 
Außerdem ist darauf zu achten, auf der Teilfläche VI 
einen hochwertigen Städtebau und eine gehobene 
Freiraumqualität zu entwickeln und für eine ange-
messene Ausstattung mit sozialer und sonstiger 
Versorgungsinfrastruktur zu sorgen. Des Weiteren 
sind Lösungsansätze für die vorhandenen Immissi-
onsproblematiken erforderlich.

Alltagsqualität durch Städtebau, Freiraumqualitä-
ten und eine angemessene Ausstattung mit sozialer 
und sonstiger Versorgungsinfrastruktur

Da es sich bei dem Konzept für die Teilfläche VI 
noch nicht um einen durchgearbeiteten Entwurf 
handelt, sind die Aussagen zu diesen Themen eher 
grundsätzlicher Natur. So ermöglicht z.B. die Glie-
derung in Module verschiedene architektonische 
und städtebauliche Lösungen, die in unterschied-
licher Art und Weise dazu geeignet sein können, 
Alltagsqualitäten zu fördern. Der modulare Ansatz 
ist flexibel und robust genug, um weiterentwickelt 

zu werden, ohne dass seine grundsätzliche Quali-
tät (Ermöglichung einer schrittweisen Entwicklung 
des Gebiets) leidet. 

Der Rahmenplan sieht zur Binnengliederung des 
Gebiets und zur Erholungsversorgung seiner Be-
wohner zudem Grünflächen vor. Insbesondere 
sollte es eine größere zusammenhängende Fläche 
geben, die Aufenthaltsqualität bietet. Im Bebau-
ungsplan-Vorkonzept wird für diese Parkanlage 
inkl. eines Spielplatzes ein Zielwert von 2,7 Hektar 
angegeben. Sie sollte im Zentrum des Gebietes ver-
ortet werden, wo sie vor Lärmeintrag umgebender 
Infrastrukturen geschützt ist und eine Anbindung 
an die Landschaftsachse erhält. Für weitere Pla-
nungsschritte sind der genaue Zuschnitt und die 
Lage der Fläche jedoch noch variabel.

Hinsichtlich der Nutzungsstruktur ist absehbar, 
dass in den Randbereichen des neuen Quartiers, 
insbesondere aus Gründen des Lärmschutzes (s.u.), 
eine gewerbliche Nutzung angemessen ist. In die-
sem Bereich sind auch Nutzungen denkbar, die zur 
Versorgung des Gebiets beitragen. Aussagen zur 
erforderlichen sozialen Infrastruktur können auf 
Grundlage des derzeitigen Planungsstandes für 
diese Teilfläche noch nicht getroffen werden. 

Alltagsqualität durch Lösung der vorhandenen Im-
missionsproblematiken

Zum Umgang mit den im Gebiet vorhandenen Im-
missionen wurden bisher nur grundlegende Über-
legungen angestellt, die auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen konkretisiert werden müssen. Zum 
einen werden Lärmquellen wie die Bahn und die 
Haupterschließung an der Plöner Straße im Westen 
gebündelt, um nach Osten hin zunehmend ruhige-
re Bereiche zu erhalten. Zum anderen sollte zu den 
Lärmquellen am Rand des Gebietes eine städtebau-
liche Kante mit störunempfindlichen gewerblichen 
Nutzungen ausgebildet werden. Die Ausbildung 
der städtebaulichen Schale sollte zumindest nicht 
niedriger als die übrigen Gebäude sein und nur 
wenige Lücken aufweisen, sodass die dahinter lie-
gende Bebauung sowie die Parkanlage im Kern des 
Gebiets vor Lärm geschützt sind. Der Rahmenplan 
sieht daher in diesen Randbereichen zum Teil eine 
besonders hohe bauliche Dichte vor. 



Eine besondere Situation stellt die vorgeschlagene 
Wohnbebauung südlich der Sportplätze dar. Hier 
werden eine schutzbedürftige Nutzung und ein 
Emittent unmittelbar aneinander angrenzend po-
sitioniert. Es müssen daher in weiteren Planungs-
schritten architektonische Lösungen entwickelt 
werden, welche die Wohn- und Schlafräume zur 
lärmabgewandten Seite orientieren. Es handelt 
sich dabei um die Südwest-Seite der Gebäude, so-
dass entsprechende Grundrisse ohne Abstriche bei 
der Wohnqualität realisierbar sein dürften. 

4.4.3.3 Leitbild 3 – Defizite abbauen

Mit der Entwicklung eines bisher gewerblich ge-
nutzten Bereichs, dessen Hauptnutzung Postlogis-
tik zwar grundsätzlich unverzichtbar, aber nicht 
zwangsläufig ortsgebunden ist, entsteht die Chan-
ce, im innerstädtischen Verdichtungsraum, vorhan-
dene Defizite zu mindern. Die Teilfläche VI ist in ers-
ter Linie geeignet, das vorhandene Defizit bei der 
Versorgung mit Wohnraum zu mindern.

Abbau des vorhandenen Defizits bei der Wohnraum-
versorgung

Für den Nordteil des Untersuchungsgebietes wird 
eine Auflösung der derzeit vorhandenen Gemenge-
lage in Richtung Wohnen angestrebt. Insbesondere 
im Zentrum der Teilfläche VI sieht der Rahmenplan 
daher ausschließlich diese Nutzung vor. Zudem 
wird gerade in den an den baulichen Bestand an-
grenzenden Gebietsteilen eine urbane, relativ hohe 
Dichte vorgeschlagen.

4.4.3.4 Leitbild 4 – Vielfalt schaffen

Auch im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets 
soll durch das Konzept eine städtische Vielfalt ge-
fördert werden. Ziel ist es, wie auch auf den süd-
lichen Flächen, durch abwechslungsreiche städte-
bauliche und freiräumliche Strukturen Angebote 
für unterschiedliche Gruppen zu schaffen. Dies be-
trifft zum einen die architektonische Ebene und die 
Nutzungsstruktur, zum anderen aber auch die Frei-
raumqualitäten.

Vielfältige Architektur

Der modulhafte Ansatz des Rahmenplans ermög-
licht unterschiedliche Architekturformen und 
Wohntypologien innerhalb der gewünschten städ-
tebaulichen Struktur des Baublocks. In späteren 
Planungsschritten sollen die unterschiedlichen 
Wohntypologien auch verschiedene Formen der  Ei-
gentumsbildung begünstigen.

Die vorgeschlagenen Geschossigkeiten orientie-
ren sich, wie auch im Südteil des Untersuchungs-
gebiets, an den Höhen der Umgebungsbebauung. 
In den baulich stärker verdichteten, gemischt ge-
nutzten Randbereichen sollten fünf bis sieben Ge-
schosse vorgesehen werden, in den übrigen, dem 
Wohnen vorbehaltenen Teilen, sind bis zu fünf Ge-
schosse denkbar. Die Vorgabe einer Spannbreite 
von fünf bis sieben Geschossen hat sich im Südteil 
des Untersuchungsgebietes bewährt und zu einer 
abwechslungsreichen und insgesamt verträglichen 
Gestaltung der Höhenentwicklung geführt. Ange-
sichts des sehr großen Bahnhofsvorplatzes und der 
breiten Plöner Straße ist zudem eine höhere Be-
bauung erforderlich, um diese Räume angemessen 
zu fassen. Sieben Geschosse sind darüber hinaus 
städtebaulich vertretbar, da diese im Neubau, im 
Vergleich der absoluten Höhen in Meter, in etwa 
den in Altona üblichen fünf Altbaugeschossen ent-
sprechen.

Ein Hochpunkt ist nicht vorgesehen. Er wäre jedoch 
an der südöstlichen Spitze des Gebietes an der Stre-
semannstraße oder am Bahnhofsvorplatz vorstell-
bar. 

Vielfältige Nutzungsstruktur

Für den Nordteil des Untersuchungsgebietes wird 
eine Auflösung der derzeit vorhandenen Gemen-

Abb. 69: Ausschnitt aus der Karte „Grundprinzipien“
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gelage in Richtung Wohnen angestrebt. Neben die-
ser Hauptnutzung sollen jedoch auch gewerbliche 
Nutzungen im Gebiet etabliert werden.

Entlang der Gleise kann der Bahnhof durch weitere 
Bauten ergänzt werden. Denkbar sind hier in der 
Erdgeschosszone in erster Linie gewerbliche Nut-
zungen wie Läden, für die eine einseitige Belich-
tung ausreichend ist. Durch eine solche bauliche 
Nutzung entlang der Gleise kann die Plöner Straße 
eine räumliche Fassung erhalten und zu einem an-
gemessen urbanen Eingangsbereich für den Bahn-
hof und das neue Quartier werden. Südlich des 
Plöner Tunnels sollte allerdings aus ökologischen 
Gründen der dicht bewachsene Bahndamm erhal-
ten werden.

Vielfältige Freiraumstruktur

Die im Rahmenplan bzw. dem Bebauungsplan-Vor-
konzept dargestellte Freiraumplanung beschränkt 
sich weitgehend auf die Benennung grundlegen-
der Qualitäten.  Diese bestehen zum einen in der 
Schaffung von Grünräumen mit Aufenthaltsqua-
lität für die Bewohner und Nutzer des Quartiers, 
zum anderen in der überörtlichen Vernetzung von 
Grünräumen. Die Gestaltung des grüngeprägten 
Straßenraums im Verlauf der Landschaftsachse 
sollte sich an den umliegenden Alleen orientieren 
und im Zusammenspiel mit der baulichen Fassung 
eine deutlich urbane Prägung erhalten. 

Am Bahnhof ergibt sich die städtebaulich-freiraum-
planerisch besondere Situation des Aufeinander-
treffens einer infrastrukturellen mit einer freiräum-
lichen Nutzung. Der Bahnhofsvorplatz ist in diesem 
Zusammenhang als urban geprägter Freiraum zu 
verstehen, sodass sich im Bereich des ehemaligen 
Postbahnhofs zwei unterschiedlich geprägte städ-
tische Freiräume befinden werden, die der Land-
schaftsachse in ihrem Verlauf einen abwechslungs-
reichen Charakter geben. Eine exakte Abgrenzung 
des Bahnhofsvorplatzes wird im Rahmenplan noch 
nicht definiert und bleibt nachfolgenden Planungs-
schritten überlassen. 

4.4.3.5 Leitbild 5 – Identität sichern

Die nördliche Teilfläche VI verfügt weit weniger 
eindeutig als die südlichen Teilflächen über eine ei-
gene Identität. Es wird daher im Konzept vor allem 

darum gehen, die Identität des Bereichs als Teil von 
Altona-Nord zu fördern. Zum Teil wird es auch da-
rum gehen, eine neue Identität zu entwickeln, die 
sich aus der künftigen Funktion als Bahnhofsquar-
tier speist.

Aufgrund der geringeren Größe der zur Verfügung 
stehenden Flächen sollten im Nordteil, anders als 
im Südteil des Untersuchungsgebietes, keine sepa-
raten Quartiere ausgebildet werden. Der gesamte 
Bereich versteht sich als ein Quartier mit den Be-
zugspunkten Bahnhof und Landschaftsachse. Ins-
besondere der Bahnhof muss als städtebauliche 
Chance genutzt werden, die dem Gebiet eine ei-
gene Identität als modernes Bahnhofsquartier ge-
ben kann, in dem neben Wohnen auch gewerbliche 
Nutzungen sinnvoll unterzubringen sind.

4.4.4	 Fachplanerische Erfordernisse

4.4.4.1 Verkehrliche Erschließung

Anders als im Süden wird für den Nordteil des Un-
tersuchungsgebietes derzeit kein vollständiges Er-
schließungssystem entwickelt. Es werden an dieser 
Stelle nur grundlegende Vorgaben für weitere Pla-
nungsschritte definiert.

Das den Postflächen zugrunde liegende Bebauungs-
konzept erzeugt unter Berücksichtigung der grob 
geplanten Nutzungen ein Neuverkehrsaufkommen 
von rd. 12.000 Kfz-Fahrten pro Tag. Die Erschlie-
ßung des neuen Bahnhofsquartiers erfolgt dabei 
über die Plöner Straße. Über den Bahnhofsvorplatz 
erhält die Plöner Straße eine Anbindung über die 
Waidmannstraße an die Große Bahnstraße, sodass 
eine durchgehende Nord-Süd-Verbindung entsteht. 
Durch die geplante Verlagerung des Fernbahnhofs 
dient die Plöner Straße als Haupterschließung so-
wie als Auftakt für den Bahnhof. Den ersten Kon-
zeptentwürfen wurde eine Querschnittsbreite von 
etwa 25 m zugrunde gelegt. 

Vom Bahnhofsvorplatz führt die Isebekstraße in 
Richtung Südosten und trifft im Zentrum des ge-
planten Wohnquartiers auf die geplante Verlän-
gerung der Augustenburger Straße, die der Feiner-
schließung des Quartiers dient. Die Isebekstraße soll 
in ihrem derzeitigen Querschnitt erhalten werden. 











Die verlängerte Augustenburger Straße soll einen 
Querschnitt erhalten, der neben den Erfordernis-
sen der hier verlaufenden Landschaftsachse auch 
einer ausreichenden Erschließung für den Fuß- und 
Radverkehr gerecht wird. Die Landschaftsachse ist 
die wichtigste Fuß- und Radwegeverbindung. Für 
die Querung der Bahntrasse ist ein separater Tun-
nel für diese Nutzergruppen vorzusehen.

Um Durchgangsverkehre innerhalb des Bahnhofs-
quartiers zu vermeiden, die auch die Attraktivität 
der Landschaftsachse mindern würden, sollte zwi-
schen dem Bahnhofsvorplatz und der Augusten-
burger Straße keine direkte Verbindung für den 
MIV vorgesehen werden. 

Für die Verkehre aus Westen in Richtung Norden 
ist in der Planung ein separater Linksabbiegefahr-
streifen aus dem Plöner Tunnel zu berücksichtigen. 
Hierfür ist ab dem östlichen Tunnelausgang eine 
Länge von etwa 25 m vorzusehen. Dies führt zu ei-
ner Verlagerung des nördlichen Teilstücks der Plö-
ner Straße nach Osten. Der so entstehende Streifen 
zwischen den Gleisanlagen und der Fahrbahn kann 
als Option für die geplante S-Bahnlinie S4 nach It-
zehoe/ Neumünster freigehalten oder optional be-
baut werden (s.o.).

Gemäß der Verkehrsuntersuchung des Büros SBI zur 
Mitte Altona sind nach derzeitigem Stand für die 
Abwicklung der bahnhofsbezogenen Neuverkehre 
(rd. 1.300 Kfz-Fahrten pro Tag) ca. 50 Kurzzeitpark-
plätze (kiss-and-ride), 20 Taxi-Stellplätze sowie die 
Herrichtung einer P+R-Anlage mit mindestens 260 
Stellplätzen vorzusehen (SBI 2010: 7). Verkehrlich 
erschlossen werden diese Stellplatzanlagen über 
die neue Straßenverbindung Plöner Straße/ Große 
Bahnstraße. Des Weiteren sind Abstellanlagen für 
Fahrräder zu schaffen, deren Größenordnung noch 
zu quantifizieren bleibt. Bei allen Baumaßnahmen 
sind die Belange mobilitätseingeschränkter Men-
schen zu berücksichtigen. Neben den benannten 
verkehrlichen Funktionen muss der Bahnhofsvor-
platz auch Aufenthaltsqualitäten erhalten. Das 
Thema der kreuzenden Landschaftsachse muss be-
sondere Berücksichtigung finden.

Die Anbindung an das ÖPNV-Netz erfolgt am neu-
en Bahnhof. Hier werden neben den Fernzügen 
weiterhin auch die S-Bahnen sowie voraussichtlich 

Buslinien mit Verbindungen nach Altona (ZOB, Zen-
trum, Ottensen), Eimsbüttel (Zentrum Osterstraße) 
und Bahrenfeld (EEZ, Trabrennbahn) halten. Die 
Buslinienführung erfolgt dann voraussichtlich über 
die verlängerte Plöner Straße und Harkortstraße.

4.4.4.2 Oberflächenentwässerung

Ziel der Planungen zur Oberflächenentwässerung 
war es in erster Linie, Rückhaltevolumen und Über-
gabepunkte zu definieren, um Grundlagen für die 
Kostenermittlung und Vorgaben für weitere Ver-
fahrensschritte zu erhalten. Zum Nachweis der 
Realisierbarkeit der Oberflächenentwässerung 
gemäß den ermittelten Parametern wurde jedoch 
auch ein Konzept entwickelt, das die erforderlichen 
Anlagen räumlich verortet.

Für den zentralen Entwässerungsgraben ist dem-
nach ein Verlauf zwischen dem heutigen Briefver-
teilzentrum und der Großhandelsnutzung sinnvoll, 
um den heutigen baulichen Bestand und vorhande-
ne Tiefgaragenbauwerke möglichst umfänglich zu 
berücksichtigen. Der Graben könnte beispielsweise 
von der Plöner Straße ausgehend bis zu den Sport-
plätzen verlaufen und dort in Richtung Nordosten 
abknicken. Hier ist ein Verlauf außerhalb des Un-
tersuchungsgebietes am Rand der Sportplatzfläche 
denkbar, um eine Option für die Erhaltung der Tief-
garage offenzuhalten.

Im Plan werden die Lage bzw. der Verlauf der Rück-
halteräume nur als schematisches Grobkonzept 
dargestellt, weil der städtebauliche Rahmenplan 
zum jetzigen Planungsstand noch keine ausreichen-
de Genauigkeit für detaillierte Konzepte bietet. 

4.4.4.3 Umgang mit Altlasten – nutzungsbezogene 
Altlastensanierung
Für Teilfläche des ehemaligen Postbahnhofes kann 
ein Risiko für die Schutzgüter Boden und Grund-
wasser nicht ausgeschlossen werden. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt und ohne entsprechende Alt-
lastenuntersuchungen können dieses Risiko und 
die daraus resultierenden Kosten nur sehr über-
schlägig abgeschätzt werden. Insbesondere bei 
Tiefbauarbeiten ist nicht auszuschließen, dass im 
Bereich bislang noch nicht untersuchter Teilflächen 
unbekannte Untergrundverunreinigungen ange-
troffen werden. Es besteht jedoch kein Handlungs-
bedarf.
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4.5	 Fläche VII – Teilfläche Stresemann-	
	 straße

4.5.1	 Entstehung des Konzepts für die Teil		
	 fläche VII – Teilfläche Stresemann-		
	 straße

Das Konzept für die Teilfläche Stresemannstraße 
wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe entwickelt 
und enthält aufgrund der städtebaulich zwar un-
befriedigenden, aber stabilen Situation, nur sehr 
allgemeine und eher langfristig ausgerichtete Ent-
wicklungshinweise.

4.5.2	 Das Konzept

Das Konzept für die Teilfläche Stresemannstraße 
schlägt in erster Linie Maßnahmen zur Neuordnung 
bzw. Nachverdichtung der angrenzenden Bebau-
ung vor, indem neue straßenbegleitende Baufelder 
definiert werden. Zudem werden Vorschläge zur 
Anpassung der derzeitigen Nutzungszusammen-
setzung formuliert, die darauf abzielen, die Wohn-
nutzung in der durch Lärm hochbelasteten Lage 
langfristig aufzulösen. Darüber hinaus wird eine 
aus übergeordneten verkehrlichen Belangen erfor-
derliche Verbreiterung der Fahrbahn nach Norden 
in das Konzept aufgenommen.

4.5.3	 Die Berücksichtigung der Leitbilder 

Da wie für das Bahnhofsumfeld auch für die Teil-
fläche VII kein vollständiges Konzept ausgearbeitet 
wurde, werden die Leitbilder nicht vollumfänglich 
berücksichtigt. Es wurden Konzeptansätze mit ei-
nem hohen Abstraktionsniveau entwickelt, die le-
diglich eine Entwicklungsmöglichkeit für diesen 
Bereich aufzeigen, jedoch keinen Aufforderungs-
charakter haben. Obwohl der Raum derzeit un-
strukturiert und aus städtebaulich-landschafts-
planerischer Sicht als verbesserungswürdig zu 
bewerten ist, sind die Grundstücke vollständig ge-
nutzt, sodass kein Handlungsbedarf besteht. Der 
derzeitige Bestand wird durch die Konzeptansätze 
nicht in Frage gestellt.

Neben einer generellen städtebaulichen Aufwer-
tung zielen die formulierten Konzeptansätze in ers-
ter Linie auf die Umsetzung des Leitbilds „Alltags-
qualitäten entwickeln“ ab. Die Berücksichtigung 
der übrigen Leitbilder würde durch die vorgeschla-
genen Maßnahmen nicht erschwert, sondern kann 
im Rahmen eines detaillierten Konzepts weiterhin 
angestrebt werden. 

4.5.3.1 Leitbild 2 – Alltagsqualitäten entwickeln

Für die Stresemannstraße soll eine robuste städ-
tebauliche Struktur entwickelt werden, die eine 
straßenparallele Bebauung ermöglicht. Entlang der 
Straße und der Bahntrassen sollen städtebaulich-
architektonische Vorderseiten ausgebildet werden, 
die auch für den Bahnreisenden ein angemesse-
nes Entree der Stadt Hamburg darstellen. Es muss 
insbesondere südlich der Stresemannstraße eine 
bauliche Form gefunden werden, die keine Rück-
seiten aufweist. Entlang der Verkehrstrassen ist die 
Entwicklung höherer Gebäude mit bis zu sechs Ge-
schossen denkbar, die sich den Altbauten im wei-
teren Verlauf der Stresemannstraße anpassen. Für 
den Bereich südlich der Stresemannstraße ist zu-
sätzlich eine vollflächige, eingeschossige Bebauung 
möglich. An der Bahnbrücke können städtebau-
liche Hochpunkte angeordnet werden. Im Unter-
schied zur derzeitigen Nutzungsstruktur, die durch 
eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe geprägt 
ist, sind bei der Entwicklung des Gebietes zukünf-
tig nur noch gewerbliche Nutzungen denkbar. Die 
Lärmbelastung durch die angrenzenden Verkehrst-
rassen ist so hoch, dass im Falle einer Neuplanung 
eine schutzbedürftige Nutzung wie das Wohnen an 
dieser Stelle nicht mehr abwägungsfehlerfrei be-
rücksichtigt werden dürfte.

4.5.4	 Fachplanerische Erfordernisse

Die Bebauung südlich der Straße sollte in einzelne 
Baufelder gegliedert werden, um eine Option für 
die Führung eines offenen Oberflächengewässers 
zu erhalten. Das nördlich der Stresemannstraße 
bereits im Bestand vorhandene Regenrückhalte-
becken wird in die Planung integriert, weil es auch 
zukünftig für die Entwässerung der umliegenden 
Gebiete erforderlich ist.



Abb. 72: Strukturplan Stresemannstraße
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Eine zukünftig potenziell auf der Straße zu füh-
rende ÖPNV-Trasse soll Berücksichtigung finden. 
Daher wird die Straßenverkehrsfläche, wie bereits 
im Teilbebauungsplan 996 vom 20. Juni 1961 pla-
nungsrechtlich abgesichert, nach Norden bis auf 
die Grenze des Flurstücks 3364 erweitert. Die Stre-
semannstraße erhält so zwischen dem Kaltenkir-
cher Platz im Osten und der Bahnbrücke im Wes-
ten einen Querschnitt von etwa 40 m. Um diesen 
Querschnitt außerhalb des Untersuchungsgebiets 
östlich des Kaltenkircher Platzes fortzuführen, wä-
ren Eingriffe in den Bestand erforderlich. Ein Über-
arbeitungsbedarf für die Planung könnte sich aus 
einer veränderten Planung für die Stresemannstra-
ße ergeben.

4.6 	 Teilfläche VIII – Betriebs- und Gleis-	
	 anlagen der Deutschen Bahn 

Die Bahnflächen im nördlichen Teil des Untersu-
chungsgebietes sowie die S-Bahn-Trassen werden 
auch im Falle der Umsetzung aller anderen Kon-
zepte weiterhin Bahnflächen bleiben. Die Flächen 
sind für Bahnbetriebszwecke gewidmet, unterlie-
gen also dem Fachplanungsvorbehalt des Eisen-
bahnbundesamtes und stehen somit nicht für eine 
Entwicklung durch die Stadt Hamburg zur Verfü-
gung. Insbesondere stehen auch die verbleibenden 
S-Bahn-Gleise nicht für eine Entwicklung zur Ver-
fügung. Eine Überdeckelung der Gleise wäre auf-
grund einer überwiegenden Hochlage der S-Bahn 
nur im Rahmen einer unverhältnismäßig kostenin-
tensiven und technisch aufwendigen Tieferlegung 
möglich. Eine konzeptionelle Behandlung war da-
her nicht erforderlich und wurde in Abstimmung 
mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
nicht durchgeführt. 

4.7 	 Äußere Erschließung

4.7.1	 Motorisierter Individualverkehr

Die zentralen Verknüpfungen der Entwicklungsge-
biete mit dem bestehenden Straßennetz erfolgen 
für die südlichen „Bahnflächen“ im Wesentlichen 

über die Harkortstraße im Osten und für die nördli-
che „Postfläche“ über die neue Straßenverbindung 
Plöner Straße/ Große Bahnstraße im Westen. 

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen 
wurde insbesondere für die Entwicklung des süd-
lichen Areals eine neue Verbindungsstraße zwi-
schen Harkortstraße und Haubachstraße über die 
südliche Fläche der Holstenbrauerei als notwendig 
vorausgesetzt und allen Betrachtungen zugrunde 
gelegt. Diese Verbindungsstraße ist bereits im Be-
bauungsplan Altona-Nord 12 planungsrechtlich 
gesichert.

Mit Entwicklung der Teilfläche I wird zudem ein 
erster Ausbau des Knotenpunktes Stresemann-
straße/ Harkortstraße/ Kaltenkirchener Straße und 
ein weiterer Ausbau mit Realisierung der Teilfläche 
II erforderlich. Dieser zusätzliche Ausbau steht in 
Abhängigkeit der städtebaulichen Entwicklung der 
„Postfläche“ nördlich der Stresemannstraße sowie 
der Schaffung der neuen Wohnquartiere in Bah-
renfeld-Nord in Zusammenhang mit der Überde-
ckelung der A7 oder auch dem Wohnungsbau auf 
der Trabrennbahn Bahrenfeld. Ggf. kann ein Brü-
ckenum- oder -neubau der Eisenbahnüberführung 
Harkortstraße erforderlich werden. Eine Beschrän-
kung des Knotenumbaus auf einzelne zusätzliche 
Abbiegefahrstreifen in der Stresemannstraße ist 
nur unter der Voraussetzung von Netzergänzungen 
durch den so genannten Lückenschluss Bahren-
feld sowie der Verbindungsachse zwischen Strese-
mannstraße und Holstenkamp möglich (SBI 2010). 
Bereits heute sind an diesem Knotenpunkt jedoch 
erhebliche Umbaumaßnahmen erforderlich. 

Darüber hinaus wird mit Realisierung der Teilfläche 
II im Bereich des Gleisdreiecks auch eine Anbin-
dung nach Westen über die Straße Kohlentwiete 
an die südliche Schützenstraße als Netzergänzung 
notwendig.

Für die geplanten Flächen südlich des Lessingtun-
nels übernimmt die Präsident-Krahn-Straße die Er-
schließungsfunktion. Der Querschnitt soll zukünf-
tig einen Zweirichtungsverkehr ermöglichen und 
somit auch für eine Entlastung der Goetheallee 
sorgen. 
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Abb. 73: Gesamtschau Konzept
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Für eine bessere Erreichbarkeit des gesamten Ent-
wicklungsgebietes inklusive der Postfläche im Nor-
den, wird für den Quell- und Zielverkehr eine Ver-
bindungsachse zwischen Stresemannstraße und 
Holstenkamp, durch eine Verlängerung der Plöner 
Straße bis Große Bahnstraße, Voraussetzung.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Umbauten 
und Netzergänzungen lassen sich aus den Betrach-
tungen und den durchgeführten Untersuchungen 
weitere Maßnahmen als erforderlich ableiten, die 
zu einer besseren Erreichbarkeit oder auch einem 
verbesserten Verkehrsfluss an einzelnen Knoten-
punkten führen. So sind an den Knotenpunkten 
Stresemannstraße/ Kieler Straße, Stresemannstra-
ße/ Plöner Straße sowie Stresemannstraße/ Max-
Brauer-Allee umfangreiche Ausbauten erforderlich. 
An letzterem Knotenpunkt ist für eine Umsetzung 
der Maßnahmen aufgrund des vorhandenen Brü-
ckenpfeilers zudem eine Aufweitung bzw. der Neu-
bau der Bahnbrücke notwendig. 

Für die Knotenpunkte Holstenstraße/ Haubach-
straße, Kieler Straße/ Augustenburger Straße, Kie-
ler Straße/ Waidmannstraße sowie Holstenstraße/ 
Max-Brauer-Allee ergeben sich ebenfalls Aus- bzw. 
Umbaubedarfe. Sie beschränken sich in erster Linie 
jedoch auf die Herrichtung einzelner zusätzlicher 
Fahrstreifen. Der Umfang der Maßnahmen insbe-
sondere am Knotenpunkt Kieler Straße/ Augusten-
burger Straße ist dabei abhängig von möglichen 
Netzergänzungen im gesamten Betrachtungs-
raum.

Zudem sind Maßnahmen an den Knotenpunkten 
Max-Brauer-Allee/ Julius-Leber-Straße und Max-
Brauer-Allee/ Goetheallee notwendig. Hier werden 
Ummarkierungen sowie die Freigabe des Sonder-
fahrstreifens (Bus) in der Max-Brauer-Allee erfor-
derlich.

Die jeweilig angebrachten Maßnahmen hat das 
Büro SBI in seiner Verkehrsuntersuchung näher 
beschrieben (SBI 2010: 18ff). Der Plan zeigt die 
Ergebnisse der Kapazitätsnachweise für den Prog-
noseverkehr an den Knotenpunkten unter Berück-
sichtigung der aufgeführten Maßnahmen. An allen 
übrigen in der Verkehrsuntersuchung des Büros SBI 
betrachteten Knotenpunkten können die Prognose-
verkehre, mit den gewählten Ansätzen, auch ohne 

Maßnahmen in einer ausreichend guten Qualität 
abwickelt werden. 

Die aufgeführten Maßnahmen sind Grundlage der 
Kostenschätzung (vgl. Kap. 6). Ggf. sind sie jedoch 
z.B. aufgrund von neuen Wohnungsbauprognosen 
und die Kapazitätsnachweise zu gegebener Zeit 
neu zu erbringen, was Änderungen der Kosten-
schätzung zur Folge hätte.

4.7.2	 ÖPNV, Fuß- und Radwege

Neben der Betrachtung des MIV sind für die äuße-
re Erschließung auch der Fuß- und Radverkehr und 
der ÖPNV von Belang. Für den Fuß- und Radverkehr 
wird mit der neuen Anbindung über das Gleisdrei-
eck nach Westen und über die Straße Kohlentwiete 
an die südliche Schützenstraße, eine Verbindung 
zwischen den Stadtteilen Altona-Altstadt, Altona-
Nord, Ottensen und Bahrenfeld geschaffen. Eine 
weitere Fuß- und Radwegeverbindung ist in Rich-
tung Nordwesten wünschenswerte. Ihre Realisier-
barkeit muss aufgrund der schwierigen Höhen-
verhältnisse und den damit verbundenen hohen 
Baukosten noch geprüft werden. 

Für den Radverkehr ergeben sich Anschlussmöglich-
keiten im Bestand an die vorhandenen Velo- bzw. 
Freizeit- oder Nebenrouten in der Max-Brauer-Allee 
auf Höhe des Bahnhofs, in der Julius-Leber-Straße, 
am S-Bahnhof Diebsteich und in der Harkortstraße. 
Sowohl am Bahnhof Altona als auch am Bahnhof 
Diebsteich befinden sich Bike&Ride-Anlagen sowie 
Stadtradstationen zum Verleih von Fahrrädern. Ge-
plant ist eine Verlegung der Veloroute 13 von der 
Gerichtstraße auf die Haubachstraße und Präsident-
Krahn-Straße, sodass sich dadurch eine zusätzliche 
Anschlussmöglichkeit auf Höhe des Lessingtunnels 
ergibt. Am neuen Fernbahnhof Diebsteich verläuft 
die Streckenführung der Freizeitroute 9 heute sehr 
umwegig. Geplant ist daher die Verlagerung die-
ser Route auf die neue verlängerte Augustenbur-
ger Straße, die mit der Isebekstraße eine wichtige 
Landschaftsachse und somit auch Fuß- und Radwe-
geverbindung darstellt. Aus fachplanerischer Sicht 
ist am neuen Fernbahnhof eine unabhängige Fuß- 
und Radwegeverbindung sicherzustellen, um auch 
künftig eine Durchlässigkeit zu den Quartieren 
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zu gewährleisten. Für eine verbesserte Fuß- und 
Radverkehrsanbindung über die Harkortstraße in 
Richtung Norden sind zusätzliche Maßnahmen am 
Knotenpunkt mit der Stresemannstraße sowie ein 
Eingriff in das Brückenbauwerk oder ein zusätzli-
ches Brückenbauwerk notwendig.

Die Anbindung an das ÖPNV-Netz soll über die Ver-
längerung einer bisher am Bahnhof Altona enden-
den Buslinie erfolgen, die entlang der Harkortstra-
ße und verlängerten Plöner Straße zum Bahnhof 
Diebsteich und weiter Richtung Eimsbüttel führt. 
Hier sind ausreichende Fahrbahnbreiten von 6,50 
m vorgesehen bzw. vorhanden. Die S-Bahnlinien 
1, 2 und 3 verkehren auch weiterhin am Bahnhof 
Altona (S1, S11, S2, S3, S31) bzw. Bahnhof Diebs-
teich (S21 und S3). Zudem ist der Bau einer neu-
en S-Bahnlinie 4 von Bad Oldesloe über Hamburg 
nach Elmshorn geplant. Auch ist der Bau einer zu-
sätzlichen S-Bahn-Haltestelle Ottensen (S1, S11) 
an der Bahrenfelder Straße im Gespräch. Sie wäre 
über die neue westliche Anbindung auf kurzem 
Wege erreichbar. Planungen zur Stadtbahn wurden 
während des Arbeitsprozesses mit einbezogen, im 
Weiteren jedoch nicht berücksichtigt, da alle dies-
bezüglichen Planungen derzeit ruhen.



Abb. 74: Konzept Motorisierter Individualverkehr



Abb. 75: Konzept Öffentlicher Personennahverkehr



Abb. 76: Konzept Fuß- und Radwege





Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
Mit den vorbereitenden Untersuchungen soll geprüft werden, ob eine städtebauliche Entwicklung des Un-
tersuchungsgebietes im Sinne des § 165 BauGB möglich ist. Hierfür wurde in den vorangehenden Kapiteln 
die Ausgangslage erhoben und bewertet. 
Daraus wurden Leitbilder für eine mögli-
che Entwicklung abgeleitet, die wiederum 
als Grundlage für die Ausarbeitung von 
Rahmenplänen dienten, die die Realisier-
barkeit der Entwicklungsmaßnahme aus 
städtebaulicher Sicht überprüften. Im 
nun folgenden Kapitel soll die Prüfung 
erfolgen, ob die Entwicklung des Gebietes 
Mitte Altona als städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme unter Anwendung des 
besonderen Städtebaurechts im Sinne des 
§ 165 ff. BauGB erfolgen kann.

Für diese Überprüfung wird der bereits in 
Kapitel 1.3 skizzierte Beurteilungsrahmen 
des BauGB herangezogen. Nur wenn diese 
Kriterien erfüllt sind, kann eine städtebau-
liche Entwicklungsmaßnahme im Sinne 
des BauGB erfolgen. 

5

Städtebau Freiraum Erschließung Soziales

Leitbild 1 Leitbild 2 Leitbild 3 Leitbild 4 Leitbild 5

Teilfläche I Teilfläche II Teilfläche III Teilfläche V Teilfläche VI Teilfläche VII

Teilfläche I

Teilfläche I

Teilfläche II

Teilfläche II

Teilfläche III

Teilfläche III

Teilfläche IV

Teilfläche IV

Teilfläche V

Teilfläche V

Teilfläche VI

Teilfläche VI

Teilfläche VII

Teilfläche VII

Teilfläche VIII

Teilfläche VIII

Teilfläche I Teilfläche II Teilfläche III Teilfläche VI

Bestandssituation und 
Schlussfolgerungen 
für die Planung

Leitbild

Konzepte für  
Teilflächen

Städtebauliche 
Entwicklungsmaß-
nahme

Kosten und Finan-
zierung

Umsetzungsstrategie



Die Kriterien des § 165 BauGB sind im Einzelnen:

Allgemeine Anwendungsvoraussetzungen des  
§ 165 BauGB

Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ∙∙
muss eine Maßnahme des Städtebaus sein, die 
einheitlich vorbereitet wird und zügig durch-
führbar ist (§ 165 (1) BauGB).
Zur Durchführung einer städtebaulichen Ent-∙∙
wicklungsmaßnahme muss ein qualifiziertes öf-
fentliches Interesse vorliegen (§ 165 (1) BauGB).
Die Anwendbarkeit gilt für Stadt und Land und ∙∙
ist somit nicht auf spezielle Bereiche der Stadt 
beschränkt (§ 165 (1) BauGB).

Materiell-rechtliche Anwendungsvorausset-
zungen des § 165 BauGB: 

Ortsteile sind entsprechend ihrer Bedeutung für ∙∙
die städtebauliche Entwicklung neu zu entwi-
ckeln oder im Rahmen einer städtebaulichen 
Neuordnung einer neuen Entwicklung zuzufüh-
ren (§ 165 (2) BauGB).
Das Allgemeinwohl erfordert die städtebauli-∙∙
che Entwicklungsmaßnahme insbesondere zur 
Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und 
Arbeitsstätten, zur Errichtung von Gemeinbe-
darfs- und Folgeeinrichtungen oder zur Wieder-
nutzung brachliegender Flächen (§ 165 (3) Nr. 2 
BauGB).
Die Ziele und Zwecke der städtebaulichen ∙∙
Entwicklungsmaßnahme können nicht durch 
städtebauliche Verträge mit den Eigentümern 
der Grundstücke erreicht werden (§ 165 (3) Nr. 
3 BauGB).
Die zügige Durchführung der Maßnahme muss ∙∙
in einem absehbaren Zeitraum gewährleistet 
sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

5.1	 Prüfung der allgemeinen Voraus-		
	 setzungen für die Anwendung 		
	 einer städtebaulichen Ent-			 
	 wicklungsmaßnahme

Die Überprüfung der allgemeinen Anwendungsvo-
raussetzungen wird im Folgenden für das gesamte 
Untersuchungsgebiet einheitlich durchgeführt.

Zunächst wird geprüft, ob es sich um eine städte-
bauliche Maßnahme handelt.

Für die südliche Teilfläche des Untersuchungsge-
bietes wird im Kapitel 4.1.2 der Nachweis geführt, 
dass eine städtebauliche Entwicklung des Geländes 
möglich ist. Die hier vorzunehmenden Maßnahmen 
sind insbesondere die Errichtung neuer Baumas-
sen mit dem Ziel, Flächen für Wohnraum, Gewerbe 
und Gemeinbedarfseinrichtungen, wie z.B. Schulen 
oder Kitas, zu schaffen. Es handelt sich auf diesen 
Teilflächen daher eindeutig um Maßnahmen des 
Städtebaus. 

Auch die nördliche Teilfläche, die hauptsächlich 
durch das Gelände der Deutschen Post AG geprägt 
wird, ließe sich städtebaulich entwickeln. Im Zuge 
der Neuerrichtung des Regional- und Fernbahnho-
fes am heutigen S-Bahnhof Diebsteich wird eine 
städtebauliche Neuordnung des angrenzenden 
Stadtraums aus funktionaler und erschließungs-
technischer Sicht notwendig (vgl. Kap. 4.4.2). Neben 
dieser erschließungstechnischen Notwendigkeit 
sind auch auf dieser Teilfläche des Untersuchungs-
gebietes die Neuerrichtung von Baumassen zur 
Realisierung neuer Wohn- und Gewerbeflächen 
möglich. Der Nachweis hierfür ist im Rahmenplan 
in Kapitel 4.4.2 geführt, so dass es sich bei dieser 
Fläche ebenso um Maßnahmen des Städtebaus 
handelt. 

Im Folgenden wird geprüft, ob die Maßnahme ein-
heitlich vorbereitet wird.

Kriterium: Eine städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme muss eine Maßnahme des Städte-
baus sein, die einheitlich vorbereitet wird und 
zügig durchführbar ist (§ 165 (1) BauGB).
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Die vorbereitenden Untersuchungen, deren Ergeb-
nisse mit diesem Bericht vorgelegt werden, haben 
das gesamte Untersuchungsgebiet analysiert. Auf 
Basis dieser Bestandsaufnahme und Analyse wur-
den Teilpläne entwickelt, die zusammen einen 
Rahmenplan für die gesamte entwickelbare Fläche 
ergeben. Der Rahmenplan ergibt daher ein schlüs-
siges Gesamtkonzept für das Untersuchungsgebiet. 
Die Kostenschätzung für die Entwicklungsmaßnah-
me wurde ebenso für das gesamte Untersuchungs-
gebiet erstellt, so dass die einheitliche Vorberei-
tung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
gewährleistet ist.

Ebenso muss geprüft werden, ob die Maßnahme 
zügig durchführbar ist.

Die Zügigkeit der Umsetzung ist gegeben, wenn 
diese innerhalb von ungefähr 15 Jahren gewähr-
leistet werden kann. Dies ist für mit dem Rahmen-
konzept beschriebenen Entwicklungen und Maß-
nahmen grundsätzlich gegeben. Mit der in Kapitel 
7 vorgeschlagenen Umsetzungsstrategie können 
die Ziele und Zwecke der FHH mit der Maßnahme 
zügig erreicht werden. Die Aufteilung des Rahmen-
plans auf Teilflächen, ermöglicht die Realisierung 
in einzelnen aufeinander aufbauenden logischen 
Schritten und unterstützt  die zügige Umsetzung 
der Maßnahme. 

Das Kriterium, dass eine einheitliche Vorbereitung 
und zügige Durchführung im Sinne des § 165 (1) 
BauGB gegeben ist, ist somit erfüllt.

frage in Hamburg zu bedienen. Ebenso besteht 
schon heute der Bedarf nach einem Standort einer 
Stadtteilschule, die im heutigen städtischen Kon-
text nicht errichtet werden kann (vgl. Kap. 2.4.2). 
Daher besteht auch ein öffentliches Interesse an 
der Errichtung dieser und weiterer Gemeinbedarfs-
einrichtungen (Kindertagesstätten) im Untersu-
chungsgebiet.

Die Zusammenführung mehrerer Einzelmaßnah-
men zu einer städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme besteht darüber hinaus in den folgenden 
Punkten: Für die verkehrliche und entwässerungs-
technische Erschließung des Geländes ist ein Ge-
samtplan notwendig, der zum Planungsbeginn die 
gesamten zu erwartenden Volumina in die Planun-
gen einfließen lässt. Dies konnte in den Rahmen-
plänen in Kapitel 4.1.2 und 4.4.2 daher Berücksich-
tigung finden. Bei einer schrittweisen Entwicklung 
einzelner Grundstücke wäre eine solche Planung 
nicht umsetzbar. Ebenso können Gemeinbedarfe, 
wie z.B. der zu errichtende Stadtpark zur Deckung 
des erforderlichen Freiraum- und Grünbedarfs (vgl. 
Kap. 4.1.3.3) nur in der Planung einer Gesamtmaß-
nahme ermittelt werden, da nur so die zu erwarten-
den Gesamtvolumina an Baumasse und der daraus 
resultierenden Freiraum- und Grünbedarfe ermit-
telt werden können. Das öffentliche Interesse, eine 
zusammenhängende Freiraum- und Grünanlage zu 
verwirklichen, ist daher nur in der Durchführung 
einer Gesamtmaßnahme möglich. Aufgrund der 
stadträumlichen Trennung des Untersuchungsge-
bietes durch die Bahntrasse sowie die Stresemann-
straße in einen nördlichen und einen südlichen Ent-
wicklungsbereich (vgl. Kap. 4.1.2 und Kap. 4.4.2) ist 
die Zusammenführung von Einzelmaßnahmen zu 
einer Gesamtmaßnahme zumindest für die Teilflä-
chen I bis III sowie für die Teilflächen VI und ggf. VII 
notwendig.

Kriterium: Zur Durchführung einer städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme muss ein quali-
fiziertes öffentliches Interesse vorliegen (§ 165 
(1) BauGB).

Die Stadt Hamburg hat einen erhöhten Bedarf an 
innerstädtischem Wohnraum (s. Wohnungsbau-
entwicklungsplan 2009/ 2010, S. 2 ff.). Daher ver-
folgt der Senat der Stadt Hamburg das Ziel, in den 
kommenden Jahren die Voraussetzungen für den 
Neubau von 6.000 neuen Wohnungen pro Jahr zu 
schaffen (s. Regierungsprogramm, 2011). Es liegt 
daher im öffentlichen Interesse, innerstädtischen 
Wohnraum zu schaffen, um die erhöhte Nach-

Kriterium: Die Anwendbarkeit gilt für Stadt und 
Land und ist somit nicht auf spezielle Bereiche 
der Stadt beschränkt  (§ 165 (1) BauGB).

Dieses Kriterium soll darstellen, dass eine Anwend-
barkeit des § 165 BauGB nicht auf spezielle Berei-
che, wie z.B. stark verdichtete innerstädtische Räu-



me oder rein ländliche Räume beschränkt ist. Eine 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist grund-
sätzlich allerorts anwendbar. Das Untersuchungs-
gebiet liegt im städtischen Raum (vgl. Kap. 2.1), 
so dass das Kriterium auf das Gebiet Mitte Altona 
zutreffend und eine städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme unter diesen Gesichtspunkten daher 
anwendbar ist.

Die allgemeinen Anwendungsvoraussetzungen des 
§ 165 BauGB zur Einleitung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme sind somit gegeben.

5.2	 Prüfung der materiell-rechtlichen 		
	 Voraussetzungen für die An-		
	 wendung einer städtebauli-		
	 chen Entwicklungsmaßnahme 

Im Folgenden werden alle in Kapitel 2.1 definier-
ten acht Teilflächen des Untersuchungsgebietes 
anhand der materiell-rechtlichen Voraussetzungen 
für die Anwendung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme überprüft. 

5.2.1	 Teilfläche I – Güterbahnhof/ Entwick-		
	 lungsfläche Harkortstraße

Die Ausgangslage für die Teilfläche I stellt sich wie 
folgt dar:

Die Teilfläche I ist bereits von Bahnnutzungen ∙∙
freigemacht und durch Bescheide des Eisen-
bahnbundesamtes nach § 23 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) entwidmet (vgl. Kap. 2.16.2). 
Hiermit sind die Voraussetzungen für eine un-∙∙
mittelbare städtebauliche Entwicklung gegeben, 
da die Planungshoheit mit der Entwidmung auf 
die Freie und Hansestadt Hamburg übergegan-
gen und die Schaffung von Baurecht somit mög-
lich ist.

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Das städtebauliche Entwicklungskonzept für die 
Teilfläche I ist dem Kapitel 4.1.2 zu entnehmen. Die 
städtebauliche Neuordnung dieser Teilfläche ent-
sprechend ihrer Bedeutung im städtischen Raum 
ist im Zuge einer städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme nach § 165 BauGB somit gegeben. Das 
Kriterium kann daher erfüllt werden.

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Der Neubau von ca. 1.600 neuen Wohneinheiten, 
davon gemäß der Ziele des Senats der Freien und 
Hansestadt Hamburg mindestens ein Drittel öf-
fentlich gefördert, sowie der Neubau von mindes-
tens drei Kindertagesstätten und einer Stadtteil-
schule zum Abbau des Schulversorgungsdefizits in 
Altona-Nord/ Altona-Altstadt und auch zur Siche-
rung der Versorgung der Neubauquartiere kann 
umgesetzt werden (vgl. Kap. 4.1.2). Eine weitge-
hende denkmalgerechte Sanierung der ehemaligen 
Güterhallen in Verbindung mit der Schaffung von 
gewerblichen Flächen soll ebenfalls erfolgen (vgl. 
Kap. 4.1.2). Die Deckung des erhöhten Bedarfs ins-
besondere von Wohnstätten, ebenso wie die Errich-
tung von benötigten Gemeinbedarfseinrichtungen 
wird daher erfüllt.

Die Aktivierung brachliegender Flächen für diese 
städtebauliche Entwicklung ist ebenso gegeben, da 
die heute überwiegend nicht genutzten Flächen ei-
ner neuen Nutzung zugeführt werden können (vgl. 
Konzept in Kap. 4.1.2). Dieses Kriterium wird daher 
erfüllt.



165Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

Kriterum: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Die Bereitschaft der Eigentümer, die Ziele und Zwe-
cke der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
nach Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
selbst umzusetzen, muss im Rahmen von Abwen-
dungsvereinbarungen zwischen der Freien und 
Hansestadt Hamburg und den Eigentümern der 
Teilfläche I vorrangig geprüft werden. Aufgrund der 
im Rahmen der Wettbewerbsauslobung sowie der 
sich dem Wettbewerb anschließenden Überarbei-
tung des Wettbewerbsergebnisses zum Masterplan 
(vgl. Kap. 4.1.2) anschließenden und immer noch 
laufenden Abstimmung zwischen der Freien und 
Hansestadt Hamburg sowie den Eigentümern der 
Fläche ist davon auszugehen, dass eine solche Eini-
gung erreichbar sein kann. Eine Aussage über das 
Zutreffen dieses Kriteriums kann jedoch erst nach 
Abschluss dieser Gespräche getroffen werden.

städtebaulichen Verträgen mit den Eigentümern 
der Flächen zur Abwendung der förmlichen Fest-
legung der Maßnahme noch offen. Dieses Krite-
rium kann zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der 
laufenden Verhandlungen mit den Eigentümern 
nicht abschließend geprüft werden. 
Sollten städtebauliche Verträge abgeschlossen ∙∙
werden, wäre dieses Kriterium zur Einleitung 
einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
nicht erfüllt und die vorbereitenden Untersu-
chungen müssten für diese Teilfläche beendet 
werden.

Sollte der Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
mit den Eigentümern scheitern, da die Ziele und 
Zwecke der Stadt Hamburg zur Entwicklung der 
Mitte Altona nicht durch das Schließen solcher Ver-
träge vereinbart werden können, ist die Festlegung 
des Gebietes als städtebaulicher Entwicklungsbe-
reich nach § 165 ff. BauGB mit Erwerb aller Grund-
stücke durch die Freie und Hansestadt Hamburg 
durchzuführen, um die Ziele und Zwecke, die die 
Stadt Hamburg mit der Entwicklung der Teilflächen 
umsetzen möchte, zu verwirklichen. 

5.2.2	 Teilflächen II und III – Betriebs- und 	
	 Gleisanlagen der Deutschen Bahn im 	
	 Südteil sowie Gleisdreieck

Die Teilflächen II und III werden gemeinsam über-
prüft, da sie in einem unmittelbaren inhaltlichen 
Zusammenhang stehen. Die Ausgangslage für die-
se Teilflächen stellt sich wie folgt dar:

Auf den Teilflächen II und III wird in weiten Teilen ∙∙
noch aktiver Bahnbetrieb abgewickelt (vgl. Kap. 
2.3.1). 
Nur wenige Bereiche, wie z.B. das Gleisdreieck im ∙∙
Westen oder der Bereich der ehemaligen Dop-
peldrehscheibe des Lokschuppens, liegen brach 
(vgl. Kap. 2.3.1). 
Die Entscheidung des Vorstandes der Deutschen ∙∙
Bahn AG zur Verlagerung des Regional- und 
Fernbahnhofs vom Standort Altona zum Stand-
ort Diebsteich steht bis heute aus. Die Deutsche 
Bahn AG hat die Verbindlichkeit der Vereinba-
rungen zum Eckpunktepapier für sich unter den 
Vorbehalt eines Vorstandsbeschlusses der Deut-

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

Die zügige Durchführung der Maßnahme auf der 
Teilfläche I erscheint wegen des fortgeschrittenen 
Planungsstandes (vgl. Kap. 4.1.2) und dem hohen 
Investitionsinteresse aller Beteiligten gegeben. Das 
Kriterium kann daher als erfüllbar angesehen wer-
den.

Empfehlung

Wir empfehlen für den Fall des Abschlusses von 
städtebaulichen Verträgen die Aufhebung der vor-
bereitenden Untersuchungen nach § 165 (4) BauGB 
für die Teilfläche I. Begründung:

Die Teilfläche I erfüllt grundsätzlich die oben ∙∙
genannten Kriterien zur Einleitung einer städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 
BauGB. 
Als einziges ist das Kriterium zum Abschluss von ∙∙



Zunächst ist es erforderlich, dass die Deutsche 
Bahn AG einen Vorstandsbeschluss über die mögli-
che Verlegung des Fernbahnhofs herbeiführt. Sollte 
dieser Beschluss zugunsten einer Verlagerung aus-
fallen, ist die Bereitschaft der Eigentümer, die Zie-
le und Zwecke der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme nach Abschluss von städtebaulichen 
Verträgen selbst umzusetzen, zu untersuchen. Eine 
Aussage über das Zutreffen dieses Kriteriums kann 
jedoch erst nach diesen Gesprächen getroffen wer-
den.

schen Bahn AG zur Bahnhofsverlagerung Altona 
nach Diebsteich gestellt (vgl. Kap. 2.19). 
Die Teilflächen II und III unterliegen weiterhin ∙∙
der Planungshoheit des Eisenbahnbundesam-
tes und nicht der der Stadt Hamburg (vgl. Kap. 
2.16.2). Eine Entwidmung der Flächen nach § 23 
AEG und die damit verbundene Überleitung der 
Planungshoheit für diese Flächen an die Stadt 
Hamburg kann erst nach Betriebsaufgabe sämt-
licher Funktionen auf der Teilfläche und zeitglei-
cher Inbetriebnahme eines neuen Bahnhofs am 
jetzigen S-Bahnhof Diebsteich erfolgen. Die Er-
füllung dieser Voraussetzung ist zum Zeitpunkt 
der Berichtslegung nicht absehbar. 

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Die städtebauliche Neuordnung dieser Fläche ent-
sprechend ihrer Bedeutung im städtischen Raum 
ist bei der Umsetzung des Masterplans gegeben 
(vgl. Kap. 4.4.2). Die Planungen können jedoch nur 
umgesetzt werden, wenn die Deutsche Bahn AG 
per Vorstandsbeschluss die Verlagerung des Fern-
bahnhofs Altona beschließt und die Flächen an-
schließend gemäß § 23 AEG entwidmet werden. 
Nur dann kann das Kriterium erfüllt werden.

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

ein Drittel öffentlich gefördert, realisiert werden. 
Zusätzlich wird der Neubau von wohnungsnahen 
Gewerbeeinheiten sowie von mindestens zwei 
weiteren Kindertagesstätten erfolgen. Die Erwei-
terung der Parkfläche von 3 auf 8 Hektar für die 
Grünversorgung wird ebenso auf dieser Teilfläche 
verwirklicht (vgl. Kap. 4.4.2). 

Neben der Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten ist auch die Aktivierung 
brachliegender Flächen für städtebauliche Entwick-
lung im Falle einer Bahnhofsverlagerung gegeben, 
da ein nicht unerheblicher Teil des heutigen Bahn-
geländes nicht mehr für den Bahnbetrieb genutzt 
wird und somit brach liegt (vgl. Kap. 2.3.1). 

Falls der Vorstandsbeschluss der Deutschen Bahn 
zur Verlagerung des Fernbahnhofs vorliegt, die Flä-
chen entwidmet und danach die Planungen um-
gesetzt werden können, kann das Kriterium erfüllt 
werden.

Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Es soll der Neubau von ca. 1.900 Wohneinheiten im 
2. Bauabschnitt, davon gemäß der Ziele des Senats 
der Freien und Hansestadt Hamburg mindestens 

Die Erfüllung ist grundsätzlich möglich. Allerdings 
kann das Kriterium nur als erfüllt eingestuft wer-
den, wenn die Deutsche Bahn AG den ausstehen-
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den Vorstandsbeschluss für eine mögliche Verlage-
rung des Bahnhofs herbeiführt und die Fläche im 
Anschluss gemäß § 23 AEG entwidmet wird. Daher 
kann die Prüfung  des Kriteriums zurzeit nicht er-
folgen. 

Empfehlung

Wir empfehlen, die vorbereitenden Untersuchun-
gen nach § 165 (4) BauGB bis zu einem Beschluss 
der Deutschen Bahn AG zum Fernbahnhof Altona 
und einer darauf folgenden erfolgreichen Entwid-
mung nach § 23 AEG für diese Teilflächen aufrecht-
zuerhalten. Begründung:

Die Teilflächen II und III erfüllen die oben ge-∙∙
nannten Kriterien zur Einleitung einer städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 
BauGB momentan noch nicht. 
Erst wenn ein Vorstandsbeschluss der Deutschen ∙∙
Bahn AG zur Verlagerung des Bahnhofs herbei-
geführt wird und die Flächen anschließend ent-
widmet werden, ist die Erfüllung der Kriterien 
möglich. 
Vor einer Aufhebung der vorbereitenden Unter-∙∙
suchungen muss der Abschluss von städtebauli-
chen Verträgen mit den Eigentümern der Flächen 
zur Abwendung der förmlichen Festlegung der 
Maßnahme geprüft werden, da dieses Kriterium 
zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der ausstehen-
den Verhandlungen mit den Eigentümern nicht 
geprüft werden kann.
Eine Aufrechterhaltung der vorbereitenden Un-∙∙
tersuchungen ist notwendig, da die Ziele und 
Zwecke der Stadt Hamburg für die Entwicklung 
dieser Teilflächen nicht durch andere städte-
bauliche Verfahren sicherzustellen sind. Durch 
die Aufrechterhaltung der vorbereitenden Un-
tersuchungen behält sich die Stadt Hamburg 
die Möglichkeit vor, im Falle eines Scheiterns 
der Verhandlungen mit den Eigentümern einen 
Entwicklungsbereich förmlich festzulegen, wo-
durch die Möglichkeit, die Umsetzung der Ge-
samtmaßnahme in jedem Fall gewährleisten zu 
können, gesichert wird. Bei der Aufhebung der 
vorbereitenden Untersuchungen wäre diese Ent-
wicklungsmöglichkeit verwirkt.

Sollte die Deutsche Bahn AG per Vorstandsbeschluss 
die Verlagerung des Fernbahnhofs Altona beschlie-

ßen, so ist im Anschluss ein Entwidmungsverfahren 
für die heutigen Bahnflächen durch das Eisenbahn-
bundesamt im Sinne des § 23 AEG durchzuführen. 
Sollte dieses einen positiven Ausgang haben, so 
dass die Flächen vom Bahnbetrieb befreit würden, 
würde die Planungshoheit für diese Flächen vom 
Eisenbahnbundesamt auf die Stadt Hamburg über-
gehen. In diesem Falle empfehlen wir, dass die Stadt 
Hamburg städtebauliche Verträge mit dem Eigen-
tümer der Teilfläche schließt. Wenn diese Verträge 
wirksam werden, sind die Kriterien für eine Einlei-
tung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me im Sinne des § 165 (3) Nr. 3 BauGB nicht erfüllt. 
Daher sollten in diesem Falle die vorbereitenden 
Untersuchungen aufgehoben werden.

Sollte der Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
scheitern, da sich die Vertragspartner nicht auf die 
Umsetzung der Ziele und Zwecke der Stadt Ham-
burg zur Entwicklung dieser Fläche einigen können, 
ist die Festlegung der Teilflächen II und III als städ-
tebauliche Entwicklungsmaßnahe durch die Stadt 
Hamburg umzusetzen, da in diesem Falle die Krite-
rien des § 165 BauGB erfüllt wären. 

Sollte der Vorstand der Deutschen Bahn AG ent-
gegen den vorliegenden Aussagen und Erkennt-
nissen beschließen, den Bahnhof Altona sowie die 
Gleisanlagen zu erhalten und zu sanieren, um den 
heutigen Standort auch künftig als Regional- und 
Fernbahnhof zu nutzen, so wird für diesen Fall die 
Aufhebung der vorbereitenden Untersuchungen 
für die Teilflächen II und III empfohlen, da eine städ-
tebauliche Neuordnung durch die Stadt Hamburg 
aufgrund des dann weiterbestehenden Fachpla-
nungsrechts durch das Eisenbahnbundesamt über 
die Teilflächen gemäß AEG ausgeschlossen ist. Bei 
einer solchen Entscheidung der Deutschen Bahn 
sind mögliche Auswirkungen auf die Entwicklung 
der Teilflächen I, V und VI zu prüfen.

Sollte die Teilfläche III entwidmet werden, bevor 
ein Beschluss der Deutschen Bahn AG zur Verla-
gerung des Bahnhofs vorliegt, da die Teilfläche III 
schon heute nicht mehr für den Bahnbetrieb aktiv 
genutzt wird, so könnten städtebauliche Verträge 
für diese Teilfläche auch separat abgestrebt wer-
den. In dem städtebaulichen Vertrag wäre jedoch 
zu regeln, dass eine Entwicklung der Teilfläche III 



zwingend eine spätere verkehrliche und entwäs-
serungstechnische Erschließung der Teilfläche II 
ermöglicht. Ohne die Möglichkeit einer späteren 
Erschließung der Teilfläche II über die Teilfläche III 
kann diese nicht entwickelt werden. 

Sollte sich die Deutsche Bahn AG gegen eine Ver-
lagerung des Bahnhofes aussprechen, so wäre zu 
prüfen, ob die Teilfläche III trotzdem entwidmet und 
entwickelt werden kann. Dies ist insbesondere von 
der Erschließung der Teilfläche abhängig, die noch 
zu prüfen wäre, da diese Prüfung nicht im Rahmen 
dieses Gutachtens durchgeführt wurde. Sollte dies 
möglich sein, wären analog zu den o.g. Verfahren 
städtebauliche Verträge mit der Eigentümerin zu 
anzustreben.

Es wird darüber hinaus darauf verwiesen, dass bei 
einer Erschließung der Teilfläche II über die Teilflä-
che III die Anbindung der Teilflächen an das beste-
hende Straßennetz an der Kohlentwiete geprüft 
werden muss. 

5.2.3	 Teilfläche IV – Baublock Max-Brauer-		
	 Allee/ Präsident-Krahn-Straße

Die Ausgangslage für die Teilfläche IV stellt sich wie 
folgt dar:

Die Eigentümerin des Grundstücks des toom-∙∙
Marktes hat einen langfristigen Mietvertrag mit 
dem Marktbetreiber abgeschlossen, was diesen 
zu erheblichen Investitionen in das Gebäude 
und die Verkaufsflächen veranlasst hat (vgl. Kap. 
2.3.1). 
Die aktuellen Entwicklungsmöglichkeiten in dem ∙∙
Block sind abgeschlossen (vgl. Kap. 2.3.1). 
Die Häuser der Blockrandbebauung sind über-∙∙
wiegend in gutem Zustand und dienen überwie-
gend dem Wohnen (vgl. Kap. 2.3.1).
Es gibt keine ungenutzten Flächen auf dieser ∙∙
Teilfläche (vgl. Kap. 2.3.1).

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Diese Teilfläche steht für eine städtebauliche Neu-
ordnung aufgrund der derzeitigen Nutzung nicht 
zur Verfügung. Die heutige Nutzung ist stabil (vgl. 
Kap. 2.3.1) und es besteht kein Anlass für eine Um-
nutzung oder städtebauliche Umstrukturierung 
der Teilfläche (vgl. Kap. 2.3.1). Dieses Kriterium trifft 
auf diese Teilfläche daher nicht zu.

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Die Teilfläche steht aufgrund der Bestandssituati-
on nicht für eine Entwicklung von Wohn- und Ar-
beitsstätten zur Verfügung, da der Bestand keine 
Umnutzung erfordert, es keine nennenswerten 
Brachflächen auf dieser Fläche gibt und auch künf-
tig keine bedeutenden Leerstände auf der Fläche zu 
erwarten sind (s. Ausgangslage oben), so dass die-
ses Kriterium nicht erfüllt wird.

Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Diese Fläche steht nicht für die Umsetzung der Zie-
le und Zwecke der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme zur Verfügung (s. vorheriges Kriterium). 
Daher besteht kein Anlass, mit den Eigentümern 
der Fläche das Schließen von städtebaulichen Ver-
trägen anzustreben.
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Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

Dennoch wird auf folgende Rahmenbedingungen 
hingewiesen:

Die Bahnhofsfunktion für die S-Bahn mit Umstei-∙∙
gefunktion zum Busbahnhof bleibt in jedem Fall 
und damit für den anteilig größten Prozentsatz 
der derzeitigen Nutzer erhalten (vgl. Kap. 2.3.1).
Die Scharnierfunktion von Bahnhof und Bahn-∙∙
hofsumfeld zwischen den Einkaufsstraßen Gro-
ße Bergstraße und Ottenser Hauptstraße ist von 
besonderer Bedeutung für das Bezirkszentrum 
Altona.
Die Steuerungszentrale der S-Bahn Hamburg ∙∙
soll an diesem Standort erhalten bleiben (vgl. 
Kap. 2.3.1).

Im Laufe der Erörterungen über diese Flächen wäh-
rend der Bearbeitung der vorbereitenden Untersu-
chungen ist dennoch erheblicher Handlungsbedarf 
festgestellt worden:

Für das Bahnhofsumfeld mit seiner überaus ∙∙
wichtigen Scharnierfunktion zwischen Ottensen 
und Altona-Altstadt fehlt seit Jahren ein schlüs-
siges städtebauliches Konzept, das der hohen 
Zentralität, der Funktion und damit der städte-
baulichen Bedeutung gerecht wird. Allein die Lö-
sung von Teilproblemen greift hier zu kurz (vgl. 
Kap. 4.3).

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

Da die Fläche nicht für eine städtebauliche Entwick-
lung zur Verfügung steht (s. vorheriges Kriterium), 
ist eine zügige Umsetzung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme auf dieser Fläche nicht 
realisierbar. Dieses Kriterium trifft daher nicht zu.

Empfehlung

Wir empfehlen, die Teilfläche IV aus den vorberei-
tenden Untersuchungen nach § 165 (4) BauGB zu 
entlassen. Begründung:

Die für die Einleitung einer städtebaulichen Ent-∙∙
wicklungsmaßnahme notwendigen Kriterien 
werden nicht erfüllt (s. vorheriger Abschnitt)
Diese Teilfläche ist aufgrund der Bestandssitua-∙∙
tion für die Realisierung der Ziele, die die Stadt 
Hamburg mit der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme erreichen will, nicht erforderlich.

Die Abgrenzung dieser Teilfläche ist so vorzuneh-
men, dass die Häuserkante an der Ostseite der Prä-
sident-Krahn Straße die Grenze bildet. Damit ist ge-
währleistet, dass die Straßenfläche zur Teilfläche II 
gehört und zu einem späteren Zeitpunkt mögliche 
Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der Teilfläche II rechtssicher und 
zügig durchgeführt werden können.

5.2.4 	 Teilfläche V – Bahnhofsgebäude Alto-		
	 na und Umfeld

Die Teilfläche ist aufgrund der unterschiedlichen 
Zuständigkeiten und Überlagerung mit aktuellen 
Wettbewerbsverfahren (Fußgängertunnel unter 
der Max-Brauer-Allee), zurückgestellten überört-
lichen Planungen (Stadtbahn) und anstehenden 
Investitionsvorhaben (ehemaliges Verwaltungsge-
bäude der Deutschen Bahn in der Museumstraße) 
in Abstimmung zwischen der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt sowie dem Bezirksamt Alto-
na weitestgehend aus der vertieften Betrachtung 
durch die vorbereitenden Untersuchungen heraus-
genommen worden (vgl. Kap. 4.2). 

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Eine Neuordnung von einzelnen Bereichen der 
Teilfläche (insbesondere des Busbahnhofs) ist not-
wendig, erscheint jedoch aufgrund der einleitend 
dargestellten Zusammenhänge nur in einem grö-
ßeren Radius als dem der Umgrenzung des Unter-
suchungsbereiches der vorbereitenden Untersu-
chungen als sinnvoll.



Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Die Teilfläche steht aufgrund ihrer heutigen und 
künftigen Nutzung als Umsteigebahnhof zwischen 
S-Bahn und Bus (heute noch ergänzt durch den 
regional- und Fernbahnbetrieb) sowie aufgrund 
ihrer Verbindungsfunktion zwischen der Ottenser 
Hauptstraße sowie der Neuen Großen Bergstraße 
und dem Platz der Republik nicht für eine Errich-
tung von Baumassen zur Deckung eines erhöhten 
Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten sowie von 
Folgeeinrichtungen zur Verfügung (vgl. Kap. 2.3.1). 
Ebenso sind keine aktivierbaren Brachflächen vor-
zufinden (vgl. Kap. 2.3.1). Dieses Kriterium wird da-
her für diese Teilfläche nicht erfüllt.

Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Aufgrund der in den beiden vorigen Kriterien dar-
gestellten Rahmenbedingungen steht die Fläche 
nicht für eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme zur Erreichung der Ziele und Zwecke der 
Stadt Hamburg zur Verfügung. Dementsprechend 
können keine Entwicklungsziele in städtebaulichen 
Verträgen geschlossen werden.

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

realisierbar. Dieses Kriterium trifft daher nicht zu.

Empfehlung

Wir empfehlen die sofortige Aufhebung der vorbe-
reitenden Untersuchungen für diese Teilfläche. Be-
gründung:

Die für die Einleitung einer städtebaulichen Ent-∙∙
wicklungsmaßnahme notwendigen Kriterien 
gemäß § 165 BauGB werden nicht erfüllt (s. vor-
heriger Abschnitt).
Diese Teilfläche ist aufgrund der Bestandssitua-∙∙
tion für die Realisierung der Ziele, die die Stadt 
Hamburg mit der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme erreichen will, nicht erforderlich (vgl. 
Kap. 4.3.1).

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 bis 5 darge-
stellten Erkenntnisse wird für den weiteren Um-
gang mit dieser Teilfläche folgendes Vorgehen 
empfohlen:

Es sollte eine städtebauliche und verkehrliche ∙∙
Neuordnung der Teilfläche vorgenommen wer-
den, um die bestehenden Missstände (vgl. Kap. 
4.3.1) zu beseitigen. 
Hierfür sollten die umliegenden Stadtbereiche ∙∙
(Ottenser Hauptstraße, Platz der Republik, Un-
terführung Max-Brauer-Allee und Neue Große 
Bergstraße) zwingend berücksichtigt werden.
Ebenso sind Baumaßnahmen im Umfeld (Gebäu-∙∙
de der ehemaligen Reichsbahndirektion Ham-
burg, Entwicklung der Teilfläche II) zu beachten.
Der heutige Zuschnitt der Teilfläche wird für wei-∙∙
tere Planungen als nicht sinnvoll angesehen.
Diese städtebaulichen Maßnahmen erfordern ∙∙
eine verkehrstechnische Neuordnung, zumin-
dest aber eine Verringerung der Barrierewirkung 
des bestehenden ZOB.

5.2.5	 Teilfläche VI – Nördliche Teilflächen

Die Ausgangslage für die Teilfläche VI stellt sich wie 
folgt dar:

Außer den Straßenverkehrsflächen ist die Teilflä-∙∙
che VI im Eigentum von zwei Grundeigentümern, 
namentlich der Deutschen Post AG und der Met-
ro AG (vgl. Kap. 2.18).

Da die Fläche nicht für eine städtebauliche Entwick-
lung zur Verfügung steht (s. vorheriges Kriterium), 
ist eine zügige Umsetzung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme auf dieser Fläche nicht 
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Das Grundstück der Deutschen Post AG wird ∙∙
größtenteils als Postverteilzentrum genutzt (vgl. 
Kap. 2.3.1).
Weite Teile der ehemaligen Paketposthallen ste-∙∙
hen leer (vgl. Kap. 2.3.1). 
Das Hochhaus an der Kieler Straße dient als Post-∙∙
stelle, Hotel und Bürogebäude (vgl. Kap. 2.3.1). 
Das Gebäude für die Verteilung der Seepost ∙∙
grenzt unmittelbar an den jetzigen S-Bahnhof 
Diebsteich. Diese Teile des nordwestlichen 
Grundstücks der Post AG sind für die verkehrli-
che Anbindung und Ausgestaltung der Eingangs-
situation des neuen Fernbahnhofs Diebsteich 
zwingend erforderlich. Hierzu wurde von Seiten 
der Deutschen Post grundsätzlich Verhandlungs-
bereitschaft zur Herstellung einer Straßentras-
se über das Gelände durch die Verlagerung der 
Seepost und die mögliche Abgabe eines Grund-
stücksstreifens entlang des Bahndamms gezeigt 
(vgl. Kap. 2.3.1).
Die Deutsche Post AG hat ferner auf die Weiter-∙∙
entwicklung im Postvertrieb hingewiesen und 
dargestellt, dass sie mittelfristig am Standort 
verbleiben wird, jedoch langfristig nicht zwin-
gend an diesen Standort gebunden ist (vgl. Kap. 
2.19). 
Die Metro AG hat ihr Grundstück von der Deut-∙∙
schen Post AG erworben und in eine Großhan-
delsfläche für Gastronomiebedarf umgewan-
delt. Dafür sind erhebliche Investitionen getätigt 
worden (vgl. Kap. 2.3.1). 
Der Standort der Metro hat sich erfolgreich ent-∙∙
wickelt und soll auf lange Sicht gehalten werden 
(vgl. Kap. 2.19). 

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

tebauliche Neuordnung dieser Teilfläche entspre-
chend ihrer Bedeutung im städtischen Raum ist im 
Zuge einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me nach § 165 BauGB somit umsetzbar. Das Krite-
rium kann daher als erfüllbar angesehen werden. 
Das Grundstück der Metro ist für diese Entwicklung 
jedoch nicht notwendig (vgl. Kap. 4.4.2).

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Im Zuge der Errichtung des neuen Regional- und 
Fernbahnhofs am Standort Diebsteich ist ein Zu-
griff auf Teile des Postgeländes zur Erschließung 
des Fernbahnhofes notwendig (vgl. Kap. 4.4.2). Eine 
Errichtung von Baumassen zur Deckung von Wohn- 
und Arbeitsstätten sowie von Folgeeinrichtungen 
geht damit nicht unmittelbar einher. Die Teilflä-
che ist jedoch zur Deckung eines solchen Bedarfs 
geeignet (vgl. Kap. 4.4.2). Die Ziele und Zwecke der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme lassen 
sich daher auf dem Grundstück der Deutschen 
Post AG realisieren, wodurch ein fernbahnnahes 
innerstädtisches Quartier entstehen kann. Dieses 
bietet zudem die Chance, eine verbindende Funk-
tion zum Fernbahnhof sowie zwischen den angren-
zenden Stadtteilen zu übernehmen, welche durch 
den heutigen Standort der Post blockiert werden 
(vgl. Kap. 4.4.4.1). Das Grundstück der Metro ist 
für diese Zwecke nicht notwendig (vgl. Kap. 4.4.2 
und 4.4.4.1). Darüber hinaus sind bereits heute ei-
nige Teile des Postgeländes gering genutzt, so dass 
eine Entwicklung mit neuen Funktionen vor diesem 
Hintergrund und bei dieser Sachlage als sinnvoll 
erscheint. Dies trifft vor allem auf die Teile des Ge-
ländes zu, welches für die Herstellung neuer städ-
tebaulicher Verbindungen notwendig ist, wenn der 
neue Bahnhof in Betrieb genommen werden soll. 
Die intensiv genutzten Bereiche des Grundstücks 
könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt entwi-
ckelt werden (vgl. Kap. 4.4.2). Das Kriterium ist da-
her zutreffend.

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Das städtebauliche Rahmenkonzept für die Teilflä-
che VI ist dem Kapitel 4.4.2 zu entnehmen. Die städ-



Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Die Bereitschaft der Eigentümer, die Ziele und Zwe-
cke der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
nach Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
selbst umzusetzen, muss im Rahmen von Abwen-
dungsvereinbarungen zwischen der Freien und 
Hansestadt Hamburg und den Eigentümern der 
Teilfläche VI geprüft werden. Bisher haben diesbe-
züglich keine Gespräche zwischen den Beteiligten 
stattgefunden, so dass keine weiteren Aussagen 
hierzu getroffen werden können.

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

Aufgrund der mittelfristig verbleibenden Nutzung 
des Briefverteilungszentrums (vgl. Kap. 2.3.1) trifft 
dieses Kriterium nur auf Teilbereiche zu (alle Teil-
bereiche außer dem Briefverteilerzentrum und der 
Metro).

Empfehlung für das Grundstück der Metro

Wir empfehlen die Aufhebung der vorbereitenden 
Untersuchungen für das Grundstück der Metro AG. 
Begründung:

Die oben dargestellten Kriterien für die Einlei-∙∙
tung einer städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme sind weitestgehend grundsätzlich auch 
für das Grundstück der Metro zutreffend. Das 
Grundstück der Metro ist für eine Entwicklungs-
maßnahme auf dieser Teilfläche VI jedoch nicht 
notwendig (vgl. Kap. 4.4.2).
Die getätigten Investitionen in den Standort so-∙∙
wie der sehr langfristig geplante Verbleib (vgl. 
Kap. 2.3.1 und Kap. 2.19) lassen eine städtebau-
liche Entwicklung des flächenmäßig relativ klei-
nen Teils des Metro-Grundstücks zeitlich und fi-
nanziell nicht als sinnvoll erscheinen.
Eine mögliche Entwicklung der Teilfläche VI wird ∙∙

bei Entlassung des Metro-Grundstücks aus der 
Teilfläche VI nicht behindert (vgl. Kap. 4.4.2).

Empfehlung für das Grundstück der Post

Wir empfehlen, die vorbereitenden Untersuchun-
gen nach § 165 (4) BauGB bis zu einem Beschluss 
der Deutschen Bahn AG zum Fernbahnhof Altona 
für diese Teilflächen aufrechtzuerhalten. Begrün-
dung:

Eine Entwicklung dieser Teilfläche ist maßgeblich ∙∙
von der Entscheidung der Deutschen Bahn AG, 
am S-Bahnhof Diebsteich einen Fernbahnhof zu 
errichten, abhängig. Es ist zu erwarten, dass eine 
solche Entscheidung sowohl planerische Aus-
wirkungen auf die Entwicklung dieses Grund-
stücks, v.a. im Hinblick auf die Erschließung (vgl. 
Kap. 4.4.4.1), als auch auf die Grundstückswerte 
hat, welche für mögliche Vertragsverhandlun-
gen zur Abwendung einer städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme relevant sind. Ohne einen 
Vorstandsbeschluss der Deutschen Bahn ist eine 
Entscheidung über die Entwicklung dieser Teil-
fläche daher nicht anzustreben.
Bei einer Entlassung dieses Grundstücks aus den ∙∙
vorbereitenden Untersuchungen vor einem Vor-
standsbeschluss der Deutschen Bahn hätte die 
Stadt im Falle einer Verlagerung des Bahnhofs 
nicht mehr die Möglichkeit, die Ziele und Zwe-
cke, die sie mit der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme erreichen will, umfassend um-
zusetzen, da ihr die Eingriffsmöglichkeiten der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme dann 
nicht mehr zur Verfügung stünden. Eine vorzeiti-
ge Aufhebung ist daher nicht anzustreben.

Darüber hinaus wird empfohlen, einen Rahmen-
plan für einen erweiterten Stadtraum zu erstellen. 
Dieser sollte die Teilflächen VI und VII sowie die 
nordöstlich angrenzenden Sportanlagen südlich 
der Waidmannstraße sowie das Areal zwischen 
der Langenfelder Straße und der Augustenburger 
Straße inklusive des freiwerdenden Grundstücks 
der Kurt-Tucholsky-Schule umfassen (vgl. Abb. 73). 
Begründung:

In der Bearbeitung der vorbereitenden Untersu-∙∙
chungen hat sich gezeigt, dass die gewählte Ab-
grenzung des Untersuchungsgebiets an dieser 



173Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

Stelle keine stadträumlich sinnvolle Abgrenzung 
ist, da bedeutende Zusammenhänge zu den be-
nachbarten Stadtbereichen bestehen, die jedoch 
nicht Bestandteil des Untersuchungsraumes 
sind (vgl. Kap. 4.4.1). Auf diesen Flächen besteht 
ebenso städtebaulicher Handlungsbedarf:
In Kürze wird durch die geplante Standortverla-∙∙
gerung der Kurt-Tucholsky-Schule an ihrem heu-
tigen Standort eine große innerstädtische Fläche 
frei werden, die städtebauliches Entwicklungs-
potential aufweist. 
Die Sportplätze im nordöstlich angrenzenden ∙∙
Gebiet sind nach Aussage des Sportamtes nicht 
optimal angeordnet, die Ausstattung und Qua-
lität entspricht nicht mehr heutigen Standards 
(Gespräch Sportamt 2010). Die Kapazität der 
Sportplätze soll jedoch nicht zur Disposition ge-
stellt werden. 
Durch die Entwicklung des Fernbahnhofs am S-∙∙
Bahnhof Diebsteich wird der gesamte Stadtraum 
eine gänzlich andere Bedeutung und Aufmerk-
samkeit als heute erlangen. Durch die notwendi-
ge städtebauliche Anbindung des Fernbahnhofes 
an den übrigen Stadtkörper ist die Entwicklung 
eines möglichen Quartiers auf dem Postgelände 
auch unter diesen Gesichtspunkten sinnvoller-
weise nur mit dem umliegenden Stadtraum ge-
meinsam zu betrachten.
Es muss eine adäquate verkehrliche Anbindung ∙∙
für Fußgänger und Radfahrer aus Altona-Nord 
und Eimsbüttel, v.a. über die Eckernförder sowie 
die Augustenburger Straße, sowie von Bahren-
feld kommend gewährleistet werden. Dies kann 
am Besten in einer einheitlichen städtebaulichen 
Neuordnung dieses Stadtraumes geschehen.
Eine Aufteilung der Entwicklung dieses gesam-∙∙
ten Stadtraumes auf verschiedene städtebau-
liche Verfahren steht einer sinnvollen und zu-
sammenhängenden Entwicklung entgegen. Ein 
gemeinsamer und einheitlicher Rahmenplan 
könnte die weitere Entwicklung dieses Stadtrau-
mes, auch mit unterschiedlichen Entwicklungs-
schritten oder Zuständigkeiten auf städtischer 
Seite, steuern.

5.2.6	 Teilfläche VII – Teilfläche Stresemann-	
	 straße

Die Ausgangslage für die Teilfläche VII stellt sich 
wie folgt dar:

Die Teilfläche umfasst eine kleine Fläche des Ge-∙∙
bietes der vorbereitenden Untersuchungen, die 
auf allen Seiten von Bahnflächen eingefasst wird 
(vgl. Kap. 2.3.1). 
Nördlich und südlich der stark befahrenen Stre-∙∙
semannstraße sind sowohl Wohn- als auch Ge-
werbenutzung vorzufinden (vgl. Kap. 2.3.1).
Die Eigentümerstruktur stellt sich heterogen dar ∙∙
(vgl. Kap. 2.19).

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Eine städtebauliche Neuordnung der Fläche er-
scheint insbesondere aufgrund der an diesem 
stark durch Lärm- und Schadstoffbelastungen ge-
kennzeichneten Standort als sinnvoll, obgleich die 
Flächen heute stark nachgefragt und ausgelastet 
sind (vgl. Kap. 2.3.1) und daher keinen vorrangigen 
Bedarf nach einer solchen Maßnahme hervorrufen. 
Eine Neuordnung der Flächen wäre daher möglich 
(vgl. Kap. 4.5.2). Dieses Kriterium wird erfüllt.

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Auf dieser Teilfläche ist eine Entwicklung von neu-
en Wohnstätten aufgrund der Belastungen und 



Immissionen durch den allseitigen Bahnverkehr so-
wie die Stresemannstraße nicht anzustreben (vgl. 
Kap. 2.9.1). Die Teilfläche wird bereits heute durch 
Wohn- und Arbeitsstätten genutzt, so dass eine 
Entwicklung neuer, zusätzlicher Arbeitsstätten nur 
begrenzt möglich ist. Es ist daher ausschließlich 
eine Bestandsoptimierung umsetzbar. Ein erhöhter 
Bedarf an Wohn- und Arbeitsstätten kann auf die-
ser Teilfläche nicht bzw. nur begrenzt gedeckt wer-
den. Ebenso sind keine wesentlichen Brachflächen 
für eine städtebauliche Entwicklung aktivierbar 
(vgl. Kap. 2.3.1). Daher wird dieses Kriterium nicht 
erfüllt.

Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Diese Fläche steht nicht für die Umsetzung der Zie-
le und Zwecke der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme zur Verfügung (s. vorheriges Kriterium). 
Daher besteht kein Anlass, mit den Eigentümern 
der Fläche das Schließen von städtebaulichen Ver-
trägen anzustreben.

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

Da die Fläche nicht für eine städtebauliche Entwick-
lung zur Verfügung steht (s. vorheriges Kriterium), 
ist eine zügige Umsetzung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme auf dieser Fläche nicht 
realisierbar. Dieses Kriterium trifft daher nicht zu.

Empfehlung

Wir empfehlen die Aufhebung der vorbereitenden 
Untersuchungen, für die Teilfläche VII. Begrün-
dung:

Die Kriterien für eine Festlegung als städtebau-∙∙
liche Entwicklungsmaßnahme werden für diese 
Teilfläche nicht vollständig erfüllt (s. vorheriger 
Abschnitt).

Die Wohn- und Gewerbeflächen scheinen zurzeit ∙∙
funktions- und marktfähig zu sein, da keine Leer-
stände zu verzeichnen sind (vgl. Kap. 2.3.1).
Die Flächen der Autovermietung befinden sich ∙∙
im Eigentum des Inhabers der Autovermietung. 
Der Betrieb will am Standort verbleiben und hat 
bereits in den vergangenen Jahren erhebliche 
Investitionen durchgeführt (vgl. Kap. 2.3.1). Hier 
ergibt sich bestenfalls mittel- bis langfristig eine 
Handlungsoption.
Selbst die Mietwohnungen sind nachgefragt, so ∙∙
dass keine Leerstände zu verzeichnen sind (vgl. 
Kap. 2.3.1).
Eine förmliche Festlegung als städtebauliche ∙∙
Entwicklungsmaßnahme dient daher nicht den 
Zielen und Zwecken der Stadt Hamburg.

Sollte, wie bei Teilfläche VI empfohlen, ein Rahmen-
plan für den erweiterten Stadtraum bis zur Kurt-
Tucholsky-Schule entwickelt werden, sollte die Teil-
fläche VII unter Umständen mit in diese Planungen 
mit einbezogen werden. 

5.2.7	 Teilfläche VIII – Betriebs- und Gleisan-	
	 lagen

Die Ausgangslage für die Teilfläche VIII stellt sich 
wie folgt dar:

Diese Teilfläche umfasst ausschließlich Bahnan-∙∙
lagen, die auch künftig für diesen Zweck genutzt 
werden sollen; unabhängig davon, ob die Deut-
sche Bahn AG per Vorstandsbeschluss die Ver-
lagerung des Bahnhofs Altona beschließt oder 
nicht. 
Dies umfasst auch alle S-Bahn-Trassen auf dem ∙∙
Gebiet der vorbereitenden Untersuchungen.
Daher besteht für diese Teilfläche keine Entwick-∙∙
lungsoption. Die Planungshoheit wird weiterhin 
beim Eisenbahnbundesamt liegen.

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 



175Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Da die Fläche nicht für eine städtebauliche Entwick-
lung zur Verfügung steht (s. vorheriges Kriterium), 
ist eine zügige Umsetzung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme auf dieser Fläche nicht 
realisierbar. Dieses Kriterium trifft daher nicht zu.

Empfehlung

Es wird empfohlen, die vorbereitenden Untersu-
chungen nach § 165 (4) BauGB für die Teilfläche VIII 
aufzuheben. Begründung:

Die für die Einleitung einer städtebaulichen ∙∙
Maßnahme nach § 165 BauGB notwendigen Kri-
terien werden für diese Teilfläche nicht erfüllt (s. 
vorheriger Abschnitt).
Die Teilfläche ist für die Erreichung der Ziele der ∙∙
Stadt Hamburg, die sie mit einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme erreichen will, nicht er-
forderlich (vgl. Kap. 4.6).
Aufgrund der fortbestehenden Bahnnutzung ∙∙
wird die Fläche auch künftig dem Fachplanungs-
recht unterliegen, so dass die Planungshoheit 
auch weiterhin beim Eisenbahnbundesamt lie-
gen wird (vgl. Kap. 4.6). Die Stadt Hamburg wird 
daher kein Zugriffs- und Planungsrecht für diese 
Teilfläche erhalten.

5.3	 Zusammenfassung der Empfehlun	-	
	 gen

Im Folgenden werden die vorangestellten Empfeh-
lungen zusammengefasst:

Für die Teilfläche I wird die Aufhebung der vorbe-∙∙
reitenden Untersuchungen nach erfolgreichem 
Abschluss von städtebaulichen Verträgen emp-
fohlen.
Für die Teilflächen II und III wird empfohlen, die ∙∙
vorbereitenden Untersuchungen bis zu einem 

Diese Teilfläche wird dauerhaft als Bahnfläche ge-
nutzt und steht daher nicht für eine städtebauliche 
Entwicklung oder Neuordnung zur Verfügung (vgl. 
Kap. 2.3.1). Dieses Kriterium trifft daher nicht zu. 

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Aufgrund der im vorangehenden Kriterium ge-
nannten Gründe bestehen keine Möglichkeiten, ei-
nen erhöhten Bedarf an Wohn- und Arbeitsstätten 
sowie von Folgeeinrichtungen auf dieser Teilfläche 
zu realisieren. Dieses Kriterium trifft daher auf die 
Teilfläche VIII nicht zu.

Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Diese Fläche steht nicht für die Umsetzung der Zie-
le und Zwecke der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme zur Verfügung (s. vorheriges Kriterium). 
Die Planungshoheit wird aufgrund der verbleiben-
den Bahnnutzung auch weiterhin beim Eisenbahn-
bundesamt liegen (vgl. Kap. 2.3.1). Daher bestehen 
weder rechtliche Zugriffsmöglichkeit noch Anlass, 
mit den Eigentümern der Fläche das Schließen von 
städtebaulichen Verträgen anzustreben.

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).



Vorstandsbeschluss der Deutschen Bahn AG auf-
recht zu erhalten.
Für die Teilfläche IV wird empfohlen, die vorbe-∙∙
reitenden Untersuchungen aufzuheben.
Für die Teilfläche V wird empfohlen, die vorbe-∙∙
reitenden Untersuchungen aufzuheben. Darü-
ber hinaus wird empfohlen, diese Teilfläche im 
Kontext des angrenzenden Stadtraums in eine 
einheitliche Überplanung der Freiflächen und 
Wegebeziehungen mit einzubeziehen.
Für die Teilfläche VI wird empfohlen, die vorberei-∙∙
tenden Untersuchungen für das Grundstück der 
Metro aufzuheben. Für das Grundstück der Deut-
schen Post wird empfohlen, die vorbereitenden 
Untersuchungen bis zum Vorstandsbeschluss 
der Deutschen Bahn aufrecht zu erhalten.
Für die Teilfläche VII empfehlen wir die Aufhe-∙∙
bung der vorbereitenden Untersuchungen. 
Für die Teilfläche VIII empfehlen wir die Aufhe-∙∙
bung der vorbereitenden Untersuchungen.



Abb. 77: Umgang mit den Teilgebieten



Abb. 78: Abgrenzung der Teilgebiete und Ergänzung durch Rahmenplan







Kosten und  
Finanzierung

Gegenstand der vorbereitenden Untersu-
chungen ist neben der Überprüfung der 
städtebaulichen (vgl. Kap. 4) und recht-
lichen (vgl. Kap. 5) Durchführbarkeit der 
Entwicklungsmaßnahme nach § 165 
BauGB auch die Ermittlung der Kosten der 
Gesamtmaßnahme, um Einschätzungen 
über die wirtschaftliche Durchführbarkeit 
treffen zu können. Diese Kosten werden im 
folgenden Kapitel dargestellt.
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6.1	 Kosten der Durchführung der Ge-	
	 samtmaßnahme gemäß 		
	 § 171 BauGB

6.1.1 	 Erläuterung der Vorgehensweise

Gemäß § 171 (2) BauGB ist von der Freien und Han-
sestadt Hamburg nach dem Stand der Planung eine 
Kosten- und Finanzierungsübersicht entsprechend 
§ 149 BauGB aufzustellen. Dabei sind die Kosten zu 
berücksichtigen, die nach den Zielen und Zwecken 
der Entwicklung erforderlich sind. In der Kosten-
übersicht sind die Kosten der Gesamtmaßnahme 
darzustellen (§ 149 (2) BauGB), die der Stadt Ham-
burg voraussichtlich entstehen.  

Die Kosten der Gesamtmaßnahme wurden als gro-
be Schätzkosten anhand des erreichten Planungs-
standes auf Grundlage pauschaler Kostenansätze 
und geschätzter Massen bis zum 30. September 
2011 ermittelt. In diesem Kontext werden die Be-
griffe „Kostenschätzung“ und „Kostermittlung“ 
gebraucht, wobei die Anwendung der entsprechen-
den Definition der Begriffe „Kostenschätzung“ und 
„Kostenermittlung“, wie sie in der DIN 276 festge-
schrieben ist, in diesem Falle aufgrund des gerin-
gen Detaillierungsgrades der Planung nicht mög-
lich ist. 

Alle Kostenpositionen sind als Nettokosten, d.h. 
ohne Umsatzsteuer, dargestellt. Eine Anpassung an 
mögliche zukünftige Kostensteigerungen für Ma-
terial- und Lohnkosten wurde nicht vorgenommen. 
Die Ausgangsbasis bilden Datensammlungen (Mit-
telwerte, Ausschreibungsergebnisse, Einheitswer-
te, etc.) aus der Vergangenheit bis ca. Ende 2010, 
die sowohl von den beteiligten Fachbehörden als 
auch von den beteiligten Ingenieurs- und Architek-
turbüros erstellt wurden.

Der Detaillierungsgrad für die Kostenermittlung der 
südlichen Teilflächen (I, II, und III) ist höher, da die 
Planungen für diese Fläche aufgrund des städtebau-
lichen und landschaftsplanerischen Wettbewerbs 
und der daraus resultierenden Masterplanung (vgl. 
Kap. 4.1.2), deutlich weiter fortgeschritten sind. Die 
Kalkulationsansätze zur Ermittlung der einzelnen 
Kostenarten sind abhängig von der inhaltlichen 

Tiefe der bereits durchgeführten Fachplanungen 
und Untersuchungen. Da sich die jeweiligen Fach-
planungen jedoch in diesem Punkt unterscheiden, 
ergibt sich eine Divergenz der Positionen. 

Im Laufe des Prozesses wurden alle Kosten ermit-
telt und benannt, die explizit durch die Verände-
rungen im untersuchten Gebiet verursacht wer-
den. Das bedeutet, dass sich die Kostenermittlung 
grundsätzlich von der Vorgehensweise der Planung 
unterscheidet. In der Planung ist es notwendig, 
das Gebiet der vorbereitenden Untersuchungen im 
Kontext mit dem städtebaulichen Umfeld zu sehen 
und außerdem die Entwicklungen, die im Umfeld 
geschehen, zu berücksichtigen (z.B. beim Thema 
Verkehr oder Entwässerung). Bei der Ermittlung 
der Kosten ist jedoch eine „Verinselung“ der Mitte 
Altona notwendig. Das bedeutet, dass eventuell 
entstehende Kosten, die im zeitlichen und räumli-
chen Zusammenhang mit der Maßnahme stehen, 
jedoch nicht der Maßnahme zurechenbar sind, ab-
gegrenzt werden. Ein Beispiel dafür ist der Neubau 
der Stadtteilschule (vgl. Kapitel 2.4.2). Die Schule 
wird zwar im Untersuchungsgebiet errichtet, der 
Bedarf bestand jedoch schon vorher und würde 
auch ohne die Realisierung der Planungen zur Mit-
te Altona bestehen bleiben. Die Notwendigkeit des 
Schulneubaus wird durch die geplanten ca. 1.600 
bis 3.500 neuen Wohneinheiten zwar unterstützt, 
jedoch lösen sie nicht den eigentlichen Bedarf nach 
dem Schulneubau aus. Daher fallen die Kosten hier-
für zwar bei der Stadt Hamburg an, sie dürfen aber 
nicht bei dieser Kostenaufstellung berücksichtigt 
werden, weil sie nicht durch die Mitte Altona her-
vorgerufen werden. 

Ebenso ist für die verkehrliche Erschließung (öf-
fentliche Straße, Wege, etc.) nur der Anteil in die 
Kostenschätzung aufgenommen worden, der durch 
den Anschluss des Untersuchungsgebietes an das 
bereits bestehende Straßennetz hervorgerufen 
wird oder dort eine Verstärkung durch die höhere 
Frequentierung notwendig machen könnte. Nicht 
aufgenommen sind bereits heute bestehende Aus-
baubedarfe von Knotenpunkten oder einzelnen 
Straßen, die bei einem Umbau im Kontext der Mitte 
Altona mit bedient würden. 

Ebenfalls nicht angesetzt werden die Kosten der 
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Bereitstellung der Finanzierungsmittel, die für die 
Fördermittel im Rahmen des öffentlich geförderten 
Mietwohnungsbaus (Baukostenzuschüsse, Darle-
hen, Aufwendungszuschüsse, etc.) benötigt werden 
könnten. Diese Mittel sind in den Haushaltstiteln 
der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt 
aufgrund von bereits in der Vergangenheit ermit-
telten Bedarfen an zusätzlichem Wohnraum und 
entsprechend der wohnungspolitischen Ziele des 
Hamburger Senats eingestellt und stehen somit 
erst einmal uneingeschränkt jedem Grundstücks-
eigentümer, der im Hamburger Stadtgebiet neuen 
öffentlich geförderten Wohnraum erstellen möchte, 
zur Verfügung. Sie sind demnach nicht ausschließ-
lich den Eigentümern im Gebiet der vorbereitenden 
Untersuchungen Mitte Altona vorbehalten. 

Der Maßnahme direkt zurechenbar sind jedoch die 
Erstellungskosten für die sich im neuen Baugebiet 
befindenden öffentlichen und privaten Straße und 
Wege, Parkanlagen, Spielplätze, etc. 

6.1.2 	 Erläuterung der Kostenarten

Die Aufstellung der Kostenpositionen und die Be-
nennung der Kostenarten sind in Anlehnung an die 
in den §§ 140, 147, 148 BauGB beschriebenen Auf-
gaben und Anforderungen bei der Durchführung 
der Maßnahmen aufgestellt worden. Es wurden 
vorerst folgende Hauptkostenarten in die Kosten-
planung aufgenommen:

1 Maßnahmen der Vorbereitung in Anlehnung an § 
140 BauGB

Vorbereitung∙∙
Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen∙∙
Gutachten zur Wertermittlung durch den Gut-∙∙
achterausschuss oder Sachverständige

2 Ordnungsmaßnahmen i. S. d. besonderen Städte-
baurechts in Anlehnung an § 147 BauGB

Bodenordnung einschließlich Grunderwerb∙∙
Umzüge von Bewohnern und Betrieben∙∙
Freilegung von Grundstücken∙∙
Öffentliche und private Erschließungsanlagen ∙∙
(Bauwerkskosten)
Sonstige Ordnungsmaßnahmen∙∙

3 Baumaßnahmen in Anlehnung an § 148 BauGB

Modernisierung, Instandsetzung, Unterhaltung∙∙
Neubebauung und Ersatzbauten∙∙
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (ganz ∙∙
oder anteilig)
Verlagerung oder Änderung von Betrieben∙∙

4 Sonstige Maßnahmen und Kosten

Vergütung von Entwicklungsträgern und ande-∙∙
ren Beauftragten bei Ordnungs- und Baumaß-
nahmen
Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten∙∙
Maßnahmen Deutsche Bahn AG∙∙

5 Planungskosten 

Darunter erfolgte eine weitere Aufteilung in Unter-
positionen, für die, bezogen auf den Planungsstand, 
Werte ermittelt wurden, wobei nicht jede Position 
mit Kosten unterlegt wurde, wenn diese Positionen 
nicht anfallen oder zum jetzigen Planungsstand 
nicht anfallen werden. 

Aufgrund des stark unterschiedlichen Planungs-
standes der einzelnen Teilflächen werden die Einzel-
positionen für die innere und äußere Erschließung 
nach nördlichem (Teilfläche VI) und südlichem Teil-
bereich (Teilfläche I, II, III) differenziert.

Die Herstellkosten (vgl. Punkt 3 Baumaßnahmen) 
und die Planungskosten (vgl. Punkt 5 Ingenieurs- 
und Architektenleistungen, Fachplaner, etc.) werden 
getrennt aufgeführt. Als kalkulatorische Sicherheit 
sind 15 Prozent bezogen auf die ermittelten Kosten 
als Unvorhergesehenes eingestellt. 

Die oben genannten Kostenpositionen werden im 
Folgenden kurz erläutert, um die Inhalte dieser Po-
sitionen darzustellen:

Maßnahmen der Vorbereitung

Die Maßnahmen der Vorbereitung der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme dienen der Prü-
fung, ob ausreichende Gründe zur Einleitung und 
Durchführung einer solchen Maßnahme vorliegen. 
In dieser Position sind daher die Kosten erfasst, die 
in diesem Zusammenhang entstanden sind bzw. 



entstehen werden. Das sind z. B. die Kosten für 
Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung von 
Bauwettbewerben und Gutachten zur Wertermitt-
lung der Grundstücke.

netz angeschlossen werden. Hierbei werden die 
Maßnahmen, die für die Grundstücke innerhalb 
des Baugebietes erforderlich sind, als „innere 
Erschließung“ bezeichnet. Die Maßnahmen, die 
das Baugebiet an das öffentliche Verkehrs- und 
Versorgungsnetz anschließen, stellen die „äuße-
re Erschließung“ dar. Es handelt sich dabei in der 
Hauptsache um öffentliche oder private Wege, 
Straßen, Park- und Grünanlagen sowie deren 
Entwässerungsanlagen und Versorgungseinrich-
tungen (Wasser, Gas, Strom, etc.).

Ordnungsmaßnahmen

Gemäß § 147 ist die Stadt Hamburg verpflichtet, 
die Ordnungsmaßnahmen durchzuführen, wobei 
die hierfür anfallenden Kosten nicht ausschließlich 
von der Stadt Hamburg zu tragen sind. Hierzu ge-
hören im Allgemeinen: 

Die Bodenordnung einschließlich des Grund-∙∙
erwerbs. Die Durchführung der Bodenordnung 
dient der Herbeiführung von Besitz- und Eigen-
tumsverhältnissen, die eine Bebauung entspre-
chend eines Bebauungsplans zulassen. Dies sind 
insbesondere der Grunderwerb und die Neuord-
nung der Grundstücke. Vereinfacht dargestellt 
bedeutet das, dass in einem Gebiet die Grund-
stücke (bebaute und unbebaute) in Lage, Form 
und Größe so geordnet werden, dass sie eine 
sinnvolle Erschließung und Bebauung zulassen. 
Der Stadt Hamburg können beim Erwerb der 
Grundstücke Kosten entstehen, wenn sie diese 
zur Durchführung der städtebaulichen Maßnah-
me gemäß § 166 (3) BauGB ankaufen muss. 
Der Umzug von Bewohnern und Betrieben. Im ∙∙
Rahmen der Durchführung einer städtebauli-
chen Maßnahme kann es z.B. notwendig wer-
den, die angesiedelten Betriebe aus Gründen 
des Lärmschutzes, aufgrund von ihnen hervor-
gerufener Staub- oder Geruchsbelästigung oder 
vergleichbarer Gründe an einen anderen Stand-
ort umzusiedeln bzw. Bewohner im Zuge von 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen mit neuem Wohnraum innerhalb oder 
außerhalb des Gebietes zu versorgen. 
Die Freilegung von Grundstücken, wobei es sich ∙∙
in der Hauptsache um die Altlastenbeseitigung, 
die Kampfmittelsondierung und -räumung, die 
Beseitigung baulicher Anlagen Dritter etc. han-
delt. D.h. dass alle Maßnahmen, die geeignet 
sind, den Grund und Boden entsprechend seiner 
späteren Nutzung bebaubar herzurichten, dazu-
gehören. 
Die Erschließung: Um zu ermöglichen, dass die ∙∙
Grundstücke genutzt werden können, müssen 
sie an das öffentliche Verkehrs- und Versorgungs-

Baumaßnahmen

Die Position „Baumaßnahmen“ umfasst alle Kosten, 
die bei der Stadt Hamburg für eigene Baumaßnah-
men anfallen. Diese können durch Modernisierung, 
Instandsetzung oder den Unterhalt von Bestands-
gebäuden genauso anfallen wie durch den Neubau 
(z.B. auf Flächen von zurückgebauten Gebäuden). 
Auch die Kosten für Gemeinbedarfseinrichtungen 
werden hier eingestellt, wenn diese dem Projekt 
zuzuordnen sind. Abschließend sind auch die Kos-
ten für die Verlagerung oder Änderung von Betrie-
ben hinzuzuzählen, falls dies zutreffend ist. 

Sonstige Maßnahmen und Kosten

Zu den sonstigen Maßnahmen und Kosten zählen 
die Kosten für die Beauftragung von Entwicklungs-
trägern oder anderen Beauftragten der Entwick-
lungsmaßnahme sowie die Kosten für Kreditzinsen 
und die Geldbeschaffung, oder andere den oberen 
Positionen nicht zurechenbare Kosten. 

Planungskosten

Die Planungskosten sind die technischen Neben-
kosten, z.B. Honorare für Bodengutachter, Statiker, 
Architekten, Landschaftsplaner, etc., die z.B. bei der 
Durchführung der Erschließungsmaßnahmen an-
fallen.
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6.1.3	 Darstellung der Kosten

Maßnahmen der Vorbereitung Kosten 
(netto) 
in Mio. 

EUR

Voruntersuchung einschließlich  
Sondergutachten

0,01

Erörterung der beabsichtigten Entwicklung 
und Öffentlichkeitsarbeit

0,34

Zwischensumme 0,35

Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen

Vergütung von Entwicklungsträgern und 
anderen Beauftragten

0,39

Voruntersuchungen für Baumaßnahmen  
(z.B. Vorbereitung von Bauwettbewerben)

0,30

Erarbeitung und Fortschreibung des  
Sozialplans

0,02

Zwischensumme 0,71

Gutachten zur Wertermittlung durch  
Gutachterausschuss oder Sachverständige

0,11

Gesamtkosten der Vorbereitung der  
Maßnahme

1,17

Kosten für Maßnahmen der Vorbereitung

(grobe Schätzkosten anhand des erreichten Pla-
nungsstandes auf Grundlage pauschaler Kostenan-
sätze und geschätzter Massen)

Kosten der Ordnungsmaßnahmen  
für die Teilflächen I bis III

Bodenordnung

Eine Neuordnung des Bodens ist nicht notwendig 
und nicht geplant. Für den Erwerb von Grundstü-
cken, die von der Stadt Hamburg für die Durchfüh-
rung der städtebaulichen Maßnahme erworben 
werden, sind aufgrund der momentan mit den 
Grundstückseigentümern laufenden Verhandlun-
gen vorerst keine Kosten eingestellt worden. Sollte 
es jedoch zum Ankauf der Grundstücke durch die 
Stadt Hamburg kommen, sind diese Kosten zu er-
mitteln.

Umzug von Bewohnern und Betrieben

Hierfür sind vorerst keine Kosten in die Planung 
eingestellt, da sowohl an der nördlichen als auch 
an der südlichen Teilfläche keine Bewohner von 
der Maßnahme betroffen wären und eine etwaige 
notwendige Verlagerung von Betrieben zum Zeit-
punkt der Berichtslegung im Rahmen der privaten 
Einigung zwischen Mieter und Vermieter auf dem 
Verhandlungswege gesucht wurde.

Freilegung von Grundstücken 

Kosten für die Beseitigung der Altlasten
Bei der Altlastenbeseitigung gilt das Verursacher-
Prinzip, womit die Beseitigung von den Grund-
stückseigentümern getragen werden muss. Auf die 
Stadt Hamburg entfallen lediglich die Kosten, die 
auf öffentlichen Grundstücken, z.B. beim Ausbau 
der Infrastruktur, entstehen könnten. Die Kosten 
zur Beseitigung der Altlasten wurden durch ent-
sprechende Gutachten (Teilfläche I, II, III) ermittelt 
(vgl. Bericht BDO TUC vorläufige Endfassung vom 
Januar 2012, Stand 12.09.2011). Für den südlichen 
Bereich können zwei Szenarien dargestellt werden. 
„Best Case“-Szenario: die Vorerkundungen und die 
tatsächliche Situation stimmen gut überein (Ideal-
fall), oder „Worst Case“-Szenario bei geringer Über-
einstimmung der tatsächlich vorgefundenen Situa-
tion zu der Vorerkundung. Beide Szenarien sind in 
der Anlage 2 und 3 dargestellt. Außerdem ist für 
zwei bekannte Altlastenverdachtsflächen im Be-
reich der östlichen und westlichen Anbindung der 
„Mitte Altona“ anhand von Auszügen aus dem Ver-
dachtsflächenkataster der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt der kontaminationsbedingte 
Mehraufwand überschlägig geschätzt worden (s.o. 
Quelle: Bericht BDO TUC). Die Kosten für die Kampf-
mittelsondierung wurden nur kalkulatorisch, grob 
überschlägig und ohne eine entsprechende Begut-
achtung in die Kostenaufstellung eingestellt. Inso-
fern ist diese Kostenposition später eventuell durch 
entsprechende Gutachten zu revidieren. Der Ei-
gentümer ist gem. § 7 KampfmittelVO verpflichtet, 
die Kosten der Sondierung, des Freilegens und der 
Wiederherstellung der Flächen zu tragen. Sollten 
bei der Sondierung einer Verdachtsfläche Kampf-
mittel oder Verdachtsobjekte gefunden werden, so 
trägt die Stadt Hamburg die Kosten für deren Ent-
schärfung, Transport, Bergung, Vernichtung (§ 7 (3) 

Tab. 2: Kosten für Maßnahmen der Vorbereitung,  
Stand 30.09.2011/ Quelle: AG K



KampfmittelVO). Eine Aussage, ob und in welchem 
Umfang auf die Stadt Hamburg für die Beseitigung 
von Kampfmitteln Kosten zu kommen, kann erst 
nach der erfolgten Sondierung der Flächen getrof-
fen werden.  

Kosten für die öffentlichen und privaten Erschlie-
ßungsanlagen und dazugehörige Planungskosten 
für die Teilflächen I bis III

(grobe Schätzkosten anhand des erreichten Pla-
nungsstandes auf Grundlage pauschaler Kostenan-
sätze und geschätzter Massen)

Innere Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

öffentliche Straßen, Wege 5,47 1,26 6,73

öffentliche Plätze 1,14 0,21 1,35

öffentliche Park- und Grünanlagen, konstruktive Bauwer-
ke i.Z.m.d. Oberflächenentwässerung

4,81 0,76 5,57

Spielplätze 1,58 0,25 1,83

Entwässerung (Siele, Straßenentwässerungsleitungen, 
Düker, Rigolen)

3,94 0,91 4,85

Brückenbauwerk „Lessingtunnel“ 4,07 0,94 5,01

Summen 21,01 4,33 25,34

Äußere Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

öffentliche Straßen, Wege* 14,31 3,29 17,60

Entwässerung (Siele, Straßenentwässerungsleitungen, 
Düker, Rigolen)

0,28 0,03 0,31

Summen 14,59 3,32 17,91

Gesamtkosten Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Innere Erschließung 21,01 4,33 25,34

Äußere Erschließung 14,59 3,32 17,91

Gesamt 35,60 7,65 43,25

* Die Kosten für einen eventuellen Neu- oder Umbau der Brücke Harkortstraße können hier nicht dargestellt werden.

Tab. 3: Kosten für die Erschließungsanlagen Teilflächen I-III, Stand 30.09.2011/ Quelle: AG Kosten
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Kosten der Ordnungsmaßnahmen  
für die Teilfläche VI 

Bodenordnung

Ein Grunderwerb ist möglich.

Umzug von Bewohnern und Betrieben

Hierfür sind vorerst keine Kosten in die Planung 
eingestellt, da sowohl an der nördlichen als auch 
an der südlichen Teilfläche keine Bewohner von der 
Maßnahme betroffen wären und eine etwaige not-
wendige Verlagerung von Betrieben zum Zeitpunkt 
der Berichtsfassung noch nicht bekannt waren.

Freilegung von Grundstücken

Kosten für die Beseitigung der Altlasten

Für die Teilfläche VI sind die Kosten für die Beseiti-
gung der Altlasten durch eine grob überschlägige 
Kostenschätzung zum „kontaminationsbedingten 

Mehraufwand“ ermittelt worden. Auch hier gilt 
das Verursacher-Prinzip, d.h. dass die Kosten für die 
Beseitigung vom Grundstückseigentümer zu tra-
gen sind. Die Kosten für eine Kampfmittelsondie-
rung wurden nur kalkulatorisch, grob überschlägig 
und ohne eine entsprechende Begutachtung in die 
Kostenaufstellung eingestellt. Hier gilt das für die 
Teilflächen I, II und III gesagte auch für die Teilfläche 
VI. 

Kosten für die öffentlichen und privaten Erschlie-
ßungsanlagen und dazugehörige Planungskosten 
für die Teilflächen VI

(grobe Schätzkosten anhand des erreichten Pla-
nungsstandes auf Grundlage pauschaler Kostenan-
sätze und geschätzter Massen)

Innere Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

öffentliche Straßen, Wege 5,29 1,22 6,51

öffentliche Plätze 4,00 0,85 4,85

öffentliche Park- und Grünanlagen, konstruktive Bauwer-
ke i.Z.m.d. Oberflächenentwässerung

1,72 0,28 2,00

Spielplätze 0,72 0,14 0,86

Oberflächenentwässerung (Gräben, Mulden, Stege, 
Durchlässe, Rückhaltung)

0,62 0,06 0,68

Entwässerung (Siele, Straßenentwässerungsleitungen, 
Düker, Rigolen)

1,64 0,38 2,02

Stege, Durchlässe 0,07 0,02 0,09

Summen 14,06 2,95 17,01

Tab. 4a: Kosten für die Erschließungsanlagen (Innere Erschließung) Teilflächen VI, Stand 30.09.2011/ Quelle: AG Kosten



Äußere Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

öffentliche Straßen, Wege 10,67 2,45 13,12

Entwässerung (Siele, Straßenentwässerungsleitungen, 
Düker, Rigolen)

0,51 0,12 0,63

Tunnelbauwerke aufgrund verkehrlicher  
Randbedingungen

4,78 1,10 5,88

Summen 15,96 3,67 19,63

Gesamtkosten Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Innere Erschließung 14,06 2,95 17,01

Äußere Erschließung 15,96 3,67 19,63

Gesamt 30,02 6,62 36,64

Kosten der Baumaßnahmen

Die Durchführung von Baumaßnahmen (gem. § 
147 (1) BauGB) obliegt der Stadt Hamburg für die 
Errichtung und Änderung von Gemeinbedarfs- 
und Folgeeinrichtungen, ist ansonsten jedoch den 
jeweiligen Grundstückseigentümern überlassen. 
Hierfür sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung 
keine Maßnahmen geplant gewesen, so dass keine 
Kosten eingestellt worden. 

Sonstige Maßnahmen und Kosten

Unter dieser Position wurden die Kosten eingesetzt, 
die bei der Realisierung der Maßnahmen gegenüber 
der Deutschen Bahn AG entstehen werden, z. B. Be-
triebserschwernis und Verwaltungskosten im Zuge 
der Umbaumaßnahmen des sog. „Lessingtunnel“.

Planungskosten

Die Planungskosten sind bereits oben bei den Er-
schließungskosten dargestellt, da sie zum Zeit-
punkt der Berichterstattung nur für die Erschlie-
ßungsmaßnahmen ermittelt wurden. 

Tab. 4b: Kosten für die Erschließungsanlagen (Äußere Erschließung und gesamt) Teilflächen VI, Stand 30.09.2011/ Quelle: AG Kosten
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6. 2	 Finanzierung der Kosten der Durch-	
	 führung der Maßnahme

6.2.1 	 Teilflächen I, II und III

Entsprechend der Anforderungen des § 149 (3) 
BauGB hat die Stadt Hamburg ihre Vorstellungen 
über die Deckung der Kosten der Gesamtmaßnah-
me vorzulegen. Im Rahmen der Kostenermittlung 
erfolgt eine Verteilung auf die entsprechenden 
Kostenträger.

Im Rahmen der gemäß § 165 BauGB anzustreben-
den städtebaulichen Verträge zwischen der Freien 
und Hansestadt Hamburg und den Grundstücks-
eigentümern wird verbindlich die Aufteilung und 
Übernahme der möglicherweise entstehenden 
Kosten (insbesondere der Erschließungskosten ge-
mäß § 127 BauGB sowie der Überlassung von Flä-
chen für die Erstellung öffentlicher Grün- und Park-
anlagen und Kinderspielplätze, Einrichtungen für 
den Gemeinbedarf) für die geplanten Maßnahmen 
geregelt. Im Vorwege sind diese Ansätze bereits 
in der Eckpunktevereinbarung (vgl. Kap. 2.19) zwi-
schen der Stadt Hamburg und den Grundeigentü-
mern vereinbart worden. Dies gilt auch für die Ab-
geltung von Erschließungsbeiträgen gemäß § 127 
BauGB. Die Stadt Hamburg hat weiterhin die Mög-
lichkeit, von den Grundstückseigentümern Aus-
gleichsbeträge (vgl. §§ 153, 154 BauGB) zu erheben. 
Die Ausgleichsbeträge dienen zur Finanzierung 
der Entwicklungsmaßnahme. Ihre Berechnung be-
zieht sich auf die Steigerung des Bodenwertes der 
Grundstücke im Untersuchungsgebiet aufgrund 
der Durchführung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme. Hat jedoch ein Grundstücksei-
gentümer im Rahmen der Entwicklungsmaßnah-
me gemäß § 146 (3) BauGB Ordnungsmaßnahmen 
durchgeführt oder Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen gemäß § 148 (2) BauGB errichtet, so 
sind ihm diese Kosten anzurechnen. Da im Zuge 
des Abschlusses der städtebaulichen Verträge die 
Grundstückseigentümer für die Erstellung von Er-
schließungsanlagen anteilig die Kosten überneh-
men sowie Gemeinbedarfseinrichtungen, wie z.B. 
Kitas, erstellen, sind damit die Ausgleichsbeträge 
abgegolten. Demzufolge werden keine Mittelzu-
flüsse aus der Erhebung von Ausgleichsbeträgen in 
die Berechnung eingestellt.

In der weiteren Betrachtung werden die in der 
Eckpunktevereinbarung aufgenommenen Vertei-
lungsansätze übernommen und die von den Eigen-
tümern zugesicherte Übernahme von Kostenposi-
tionen in ihrem entsprechenden maximalen Betrag 
in der Kostenträgerübersicht ausgewiesen. Sollte 
es insbesondere hinsichtlich der ausstehenden Ent-
scheidung der Deutschen Bahn AG über die Verla-
gerung des Bahnhofes Altona zu anderen als den in 
der Eckpunktevereinbarung getroffenen Ansätzen 
kommen, sind die Verteilungsansätze gegebenen-
falls zu revidieren.

Sollte es nicht gelingen, mit den Grundeigentümern 
städtebauliche Verträge zur Abwendung der förm-
lichen Festlegung einer möglichen städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme abzuschließen, so soll die 
Stadt Hamburg entsprechend § 166 (3) BauGB die 
Grundstücke erwerben. Nach der Durchführung 
der Entwicklungsmaßnahme ist die Stadt Ham-
burg verpflichtet, die erschlossenen Grundstücke, 
die sie nicht als Baugrundstücke für den Gemein-
bedarf oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grün-
flächen oder öffentliche sonstige Zwecke benötigt 
(vgl. § 169 BauGB) unter Berücksichtigung der frü-
heren Eigentümer an Bauwillige zu veräußern, die 
sich verpflichten, das Grundstück entsprechend der 
Entwicklungsziele innerhalb einer angemessenen 
Frist zu bebauen. Die Grundstücke sollen zu dem 
Wert veräußert werden, der sich durch die städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme ergibt, so dass 
hierdurch ein Beitrag zur Finanzierung der Ent-
wicklungsmaßnahme erbracht wird (vgl. § 169 (8) 
BauGB) (vgl. auch Kapitel 5 und  7.1). 

6.2.2	 Teilflächen VI 

Für den nördlichen Bereich des Untersuchungsge-
bietes sind zum 30. September 2011 außer für die 
Altlastenverdachtsflächen (Teilflächen VI) lediglich 
Kosten für die öffentliche Erschließung durch Stra-
ßen, Wege, Brücken- und Tunnelbauwerke sowie 
die notwendigen Entwässerungsmaßnahmen er-
mittelt worden. Für neu errichtete bzw. erstmalig 
hergerichtete öffentliche Straßen, Wege und Grün-
flächen ist die Erhebung von Erschließungsbeiträ-
gen gemäß §§ 127 und 128 BauGB in Verbindung 
mit § 13 (2) HWG zu prüfen. 
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6.3	 Gutachterliche Einschätzungen der 	
	 wirtschaftlichen Durchführbarkeit

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung wur-
de von den am Planungsprozess beteiligten Ingeni-
eurs-, Architekten- und Landschaftsplanungsbüros 
sowie von den Fachbehörden Kostenschätzungen 
für die geplanten Maßnahmen angefertigt und in 
einer Gesamtkostenübersicht dargestellt (s. Anla-
ge 4). Entsprechend des Entwicklungsstandes zum 
Stichtag, dem 30. September 2011 handelt es sich 
hier um sehr grobe Schätzkosten, die mit der fort-
schreitenden Entwicklung anzupassen und zu ak-
tualisieren sein werden. 

Die Finanzierung dieser, durch die städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme hervorgerufenen,  Ge-
samtkosten entsprechend der Kostenschätzung 
wird in der Kostenträgerrechnung (Anlage 5) dar-
gestellt. Die notwendigen Mittel können somit von 
der Stadt Hamburg in ihrer Haushaltsplanung be-
rücksichtigt werden. 

Die Grundlage für die Erstellung der Kostenschät-
zung und Kostenträgerrechnung ist die Entschei-
dung der Deutsche Bahn AG für die Aufgabe des 
bisherigen Fernbahnhofes Hamburg-Altona und 
die Verlagerung zum Standort Bahnhof Diebsteich. 
Sollte diese Entscheidung nicht erfolgen, so ist die-
se Kostenschätzung zu überarbeiten. 

Unter der Voraussetzung, dass der Fernbahnhof 
Altona aufgegeben und zum Bahnhof Diebsteich 
verlagert wird, zeichnen sich vorerst zwei Szenari-
en mit Auswirkung auf die Kosten und die Finan-
zierung ab:

Eine Einigung mit den Grundstückseigentümern 
ist nicht möglich. Die Stadt Hamburg wird die 
Grundstücke im Rahmen der städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme erwerben, die Neu-
ordnung der Grundstücke durchführen und die 
baureifen Grundstücke zweckgebunden wieder 
veräußern. Somit fallen sämtliche Kosten zu-
züglich der Kosten für die Grundstücke vorerst 
für die Stadt Hamburg an. In die Haushaltspla-
nung muss der Bedarf der liquiden Mittel ein-
gestellt werden. Nach Durchführung der städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahme und den 
Abverkauf der baureifen Grundstücke fließt ein 
Teil der in den Vorjahren ausgegebenen Finan-
zierungsmittel wieder in den Haushalt zurück.

Es gelingt der Stadt Hamburg, mit den Eigen-
tümern der Teilflächen I, II und III, aufbauend 
auf der  Eckpunktevereinbarung städtebauli-
che Verträge zu schließen. Somit wird die Ent-
wicklung des Gebietes (inklusive der Errichtung 
der Gemeinbedarfseinrichtungen) durch die 
Grundstückseigentümer erfolgen bzw. von die-
sen finanziert. Die weiteren Kosten verbleiben 
bei der Stadt Hamburg, die die zu erwartenden 
Ausgaben in ihre Haushaltsplanung einstellt.

Beide Szenarien unterscheiden sich für die Stadt 
Hamburg in der Hauptsache durch folgende Aspek-
te: 

die absolute Höhe der erforderlichen liquiden ∙∙
Mittel,
das Risiko, das in der zeitlichen Spanne zwischen ∙∙
der notwendigen Ausgabe und dem Rückfluss 
der beim Verkauf der baureifen Grundstücke zu 
erzielenden Einnahmen liegt,
den Grad der Kalkulierbarkeit der Höhe, der von ∙∙
der Stadt Hamburg zu finanzierenden Kostenan-
teile und
dem Zeitaspekt an sich, da die Verhandlungen ∙∙
zum Abschluss der städtebaulichen Verträge 
mit den Grundstückseigentümern ein fortge-
schrittenes Stadium erreicht haben und ein er-
folgreicher Abschluss eine zeitnahe Realisierung 
ermöglichen würde. 

Während der Bearbeitung und Zusammenstellung 
der Kosten sind nach gutachterlichem Ermessen 
keine technischen oder anderen Gründe bekannt 
geworden, die unter Kostenaspekten einen erfolg-
reichen Abschluss der städtebaulichen Maßnahme 
entgegenstehen würden.

1

2







7
Umsetzungsstrategie
Die vorangegangenen Kapitel haben ge-
zeigt, dass sich mehrere Teilflächen des Un-
tersuchungsgebietes aus städtebaulicher 
und rechtlicher Perspektive für eine städ-
tebauliche Entwicklungsmaßnahme eig-
nen. Ebenso wurden die Kosten geschätzt, 
die der Stadt Hamburg durch eine solche 
Maßnahme entstehen könnten. Andere 
Teilflächen hingegen eignen sich nicht für 
die Einleitung einer städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme nach § 165 BauGB. 
Im folgenden Kapitel sollen nun die aus 
gutachterlicher Sicht notwendigen nächs-
ten Handlungsschritte und absehbaren 
Zeitbedarfe aufgeführt werden, die er-
forderlich wären, um die städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme umzusetzen be-
ziehungsweise die vorbereitenden Unter-
suchungen für die nicht geeigneten Teilflä-
chen aufzuheben. 
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7.1	 Ablauf der städtebaulichen Ent-		
	 wicklungsmaßnahme

Der Ablauf einer städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme ist in den §§ 165 ff. BauGB festgeschrie-
ben. Er soll im Folgenden kurz skizziert werden:

auch später geschlossen werden können. 
Mit dem Abschluss dieser Verträge und der 
anschließenden Aufhebung der vorberei-
tenden Untersuchungen durch den Senat 
der Stadt Hamburg hätten die Eigentümer 
der Grundstücke dann die förmliche Fest-
legung der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme abgewendet. 

Darauf folgend muss, unter Anwendung 
des allgemeinen Städtebaurechts, ein Be-
bauungsplanverfahren zur Schaffung des 
notwendigen Baurechts eingeleitet wer-
den, damit danach der Baubeginn erfolgen 
kann.

Durch die Umsetzung der Ziele und Zwe-
cke der Stadt wird aus einem (teils heu-
te bereits brachliegenden) Bahngelände 
Wohnbauland, das deutlich wertvoller ist. 
Daher sind die Eigentümer verpflichtet, der 
Stadt Hamburg die erforderlichen Kosten 
zu erstatten, womit die Zahlung von Aus-
gleichsbeträgen nach § 166 (3) Nr. 2 BauGB 
entfiele. 

Vor der Einleitung einer städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme muss die Gemeinde 
vorbereitende Untersuchungen gemäß § 165 
(4) BauGB durchführen. Diese wurden durch 
Senatsbeschluss der Freien und Hansestadt 
Hamburg vom 18. Dezember 2007 eingeleitet 
und von August 2009 bis Anfang 2012 durch-
geführt. Der Bericht zu diesen Untersuchungen 
wird mit diesem Dokument vorgelegt.

1

2 Bevor die Stadt Hamburg die Möglichkeit er-
hält, die privaten Flächen anzukaufen, muss sie 
zunächst mit den Eigentümern der Grundstü-
cke klären, ob diese zur Umsetzung der Ziele 
und Zwecke, die die Stadt Hamburg für die Ent-
wicklung der Fläche verfolgt, bereit sind. Der 
Verhandlungsprozess mit den Eigentümern der 
Teilfläche I hat im Januar 2012 begonnen, mit 
den Eigentümern der weiteren Flächen haben 
zu diesem Zeitpunkt noch keine Verhandlun-
gen stattgefunden. Dieser Verhandlungspro-
zess kann zwei mögliche Resultate haben, aus 
denen sich die gesetzlich verankerten Hand-
lungsnotwendigkeiten der Stadt Hamburg ab-
leiten lassen:

Erklären sich die Eigentümer bereit, die 
Ziele und Zwecke der Stadt Hamburg um-
zusetzen, müssen Abwendungsverein-
barungen und städtebauliche Verträge 
zwischen der Stadt und den Eigentümern 
geschlossen werden. Diese Ziele wer-
den u.a. im Masterplan (vgl. Kap. 4.1.2) 
definiert. Darauf folgend sollten in den 
städtebaulichen Verträgen detailliertere 
Festlegungen zu den Zielen und Zwecken 
der Stadt Hamburg getroffen werden. 
Die Abwendungsvereinbarungen und die 
städtebaulichen Verträge sind in ihrem 
Abschluss zeitlich nicht aneinandergekop-
pelt, so dass die städtebaulichen Verträge 

2.1

Sollten die Eigentümer der Umsetzung 
der Ziele und Zwecke der Stadt auf ih-
ren Grundstücken im Verhandlungswege 
nicht zustimmen, kann die Stadt Hamburg 
die Grundstücke im städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich nach § 166 (3) BauGB 
erwerben. Durch die förmliche Festlegung 
eines Entwicklungsbereichs gemäß § 165 
(6) BauGB wäre die rechtliche Grundlage 
für den Erwerb und die Neuordnung des 
Bodens durch die Stadt Hamburg geschaf-
fen. Hierbei wäre ein freihändiger Erwerb 
gemäß § 166 (3) 4 Nr. 1 BauGB, d.h. ein nor-
maler Ankauf, anzustreben. Der Kaufpreis 
orientierte sich dabei am entwicklungsun-
beeinflussten Verkehrswert. Die Eigentü-
mer können auch in dieser Phase der Ent-
wicklungsmaßnahme den Grunderwerb 
abwenden, indem sie sich auf die Ziele 
und Zwecke der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme verpflichten und die er-
forderlichen Kosten erstatten, womit auch 
in dieser Fallkonstellation die Zahlung von 

2.2
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Ausgleichsbeträgen nach § 166 (3) Nr. 2 BauGB 
entfiele.“

Ist der Erwerb der Grundstücke erfolgt, so hat 
die Stadt Hamburg die Grundstücke gemäß der 
Ziele und Zwecke der Stadt neu zu ordnen (§ 
165 (2) BauGB). Dies bedeutet, dass die Stadt 
Hamburg die Grundstücke so anordnet und 
zuschneidet, dass die Planungsziele umgesetzt 
werden können. Parallel zur Neuordnung der 
Grundstücke und ihrer Wiederveräußerung 
ist ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplans einzuleiten, damit nach Aufstellung 
und Feststellung der Bebauungspläne mit der 
Baumaßnahme begonnen werden kann. 

Nach der Neuordnung der Grundstücke ist die 
Stadt nach § 169 (5) BauGB dazu verpflichtet, die 
neu zugeschnittenen Grundstücke an Bauwilli-
ge wieder zu veräußern. Hiervon ausgenommen 
sind lediglich Flächen, die als Baugrundstücke 
für den Gemeinbedarf (z.B. Schulen) oder als 
Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen in ei-
nem Bebauungsplan festgesetzt sind oder für 
sonstige öffentliche Zwecke benötigt werden. 
Die Stadt Hamburg darf keine weiteren als die 
genannten Grundstücke behalten.

Bei diesem Verkauf müssen diese Grundstücke 
zunächst den ehemaligen Eigentümern zum 
Rückkauf angeboten werden. Sollten diese kein 
Interesse am Rückkauf haben, sind die Grund-
stücke an andere Bauwillige zu verkaufen, die 
sich durch einen städtebaulichen Vertrag dazu 
verpflichten, die Ziele und Zwecke der Ent-
wicklungsmaßnahme umzusetzen (§ 169 (6) 
BauGB).

Die Veräußerung erfolgt gemäß § 169 (8) BauGB 
zum Verkehrswert, d.h. zum dann gültigen 
Marktpreis der Grundstücke, der sich in Folge 
der Durchführung der Entwicklungsmaßnah-
me erhöht haben dürfte. Die Mehreinnahmen, 
die die Stadt hierbei erzielen kann, weil sie von 
den heutigen Eigentümern die Grundstücke 
zum heutigen, niedrigeren Wert gekauft hat, 
sollen die Kosten der Stadt Hamburg bei der 
Entwicklung des Grundstücks decken. 

7.2	 Sinnvolle Abgrenzung und Abfolge 	
	 von Realisierungsabschnitten

Die Realisierung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme in der Mitte Altona kann auf-
grund der in den Kapiteln 4 und 5 dargestellten 
unterschiedlichen Entwicklungsszenarien der 
einzelnen Teilflächen nur schrittweise und in eng 
aufeinander abgestimmten Schritten erfolgen. Die 
Umsetzungsstrategie orientiert sich daher an den 
Teilflächen des Untersuchungsgebietes und ergibt 
sich aus den in Kapitel 7.1 dargestellten rechtlichen 
Rahmenbedingungen (siehe auch Schema Pla-
nungs- und Realisierungsabschnitte).

Abschnitt 1

Mit den für die Teilfläche I notwendigen Schritten 
kann die Stadt umgehend beginnen. Die hierfür er-
forderlichen Schritte sind entsprechend dem oben 
im Allgemeinen dargestellten Ablauf:

Festlegung der Ziele und Zwecke, die die Stadt ∙∙
mit der Entwicklungsmaßnahme verfolgen will. 
Aufnahme von Verhandlungen zum Abschluss ∙∙
von Abwendungsvereinbarungen mit den Ei-
gentümern, um die Ziele und Zwecke der Maß-
nahme in einem festzulegenden Zeitrahmen zu 
definieren. Wir empfehlen hierzu einen Zeitrah-
men von sechs bis neun Monaten, um eine zü-
gige Umsetzung der Maßnahme weiterhin zu 
gewährleisten.
Bei erfolgreichem Abschluss folgt die Konkreti-∙∙
sierung der Planung, welche in städtebaulichen 
Verträgen festgehalten werden.
Bei erfolgreichem Abschluss dieser Verträge sind ∙∙
die vorbereitenden Untersuchungen aufzuhe-
ben. 
Danach können das Verfahren zur Erstellung ei-∙∙
nes neuen Bebauungsplanes sowie eine Ände-
rung des Flächennutzungsplans und des Land-
schaftsprogramms angestrebt werden. 
Parallel dazu sind die Flächen durch die Eigentü-∙∙
mer von Altlasten zu befreien.
Sollten die Vertragswerke nicht geschlossen ∙∙
werden, kann die Stadt Hamburg eine städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme gemäß § 165 
ff. BauGB förmlich festlegen.

3

4
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Die rote Linie stellt den Zeitpunkt dar, zu dem im Verfahrensablauf eine Entscheidung der Deutschen Bahn AG zum Standort des Fernbahnhofs vorliegen muss.
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Abb. 79: Abfolge von Planungs- und Realisierungsschritten



Danach hat die Stadt Hamburg den Ankauf der ∙∙
Flächen gemäß § 166 (3) BauGB anzustreben. 
Nach einem etwaigen Ankauf sind die Grundstü-∙∙
cke im Sinne der Erreichung der Zeile und Zwe-
cke Hamburgs für die Umsetzung vorzubereiten 
und ggf. neu zu ordnen. 
Parallel dazu können die Verfahren zur Erstel-∙∙
lung eines Bebauungsplans, zur Änderung des 
Flächennutzungsplans sowie des Landschafts-
programms eingeleitet werden.
Nach erfolgreicher Neuordnung müssen die ∙∙
Grundstücke den ehemaligen Eigentümern zum 
Rückkauf angeboten werden.
Sollten diese kein Interesse an einem Ankauf ∙∙
zeigen, sind die Flächen an andere Bauwillige zu 
veräußern.
Die seitens der Stadt zu beteiligenden Fachbe-∙∙
hörden und Dienststellen sind in den Planungs-
prozess zu integrieren (z.B. zur Entwicklung des 
Schulstandorts oder anderer sozialer Infrastruk-
tur).
Das Bebauungsplanverfahren kann in jedem Fall ∙∙
erst abgeschlossen werden, wenn die Flächen 
vom zuständigen Eisenbahnbundesamt gemäß 
§ 23 AEG entwidmet sind, da erst mit dieser Ent-
widmung die Planungshoheit für diese Flächen 
auf die Stadt Hamburg übergeht. 

Folgender Zeitbedarf wird für die Umsetzung dieser 
Maßnahme geschätzt: Aufgrund der bereits lau-
fenden Gespräche zwischen der Stadt und den Ei-
gentümern sowie des beiderseitigen Interesses, die 
Flächen zu entwickeln, kann davon ausgegangen 
werden, dass die bereits begonnenen Verhandlun-
gen zu den Abwendungsvereinbarungen im Laufe 
des Jahres 2012 abgeschlossen sein könnten. Eine 
weitere Zeitplanung ist zum Stand der Berichtsle-
gung nicht absehbar.

Abschnitt 2

Der Umgang mit den Teilflächen II und III ist in 
seinem zeitlichen Horizont abhängig vom Vor-
standsbeschluss der Deutschen Bahn und der an-
schließenden Entwidmung der Flächen von der 
Bahnnutzung durch das Eisenbahnbundesamt. Es 
wird empfohlen, die vorbereitenden Untersuchun-
gen bis zu diesem Zeitpunkt aufrechtzuerhalten. 

Erst danach können Entscheidungen zum Umgang 
mit dieser Fläche getroffen werden:

Sollte sich die Deutsche Bahn für die Verlage-∙∙
rung aussprechen, ist zunächst der Neubau des 
Fernbahnhofes am Diebsteich zu errichten und 
in Betrieb zu nehmen.
Danach kann ein Entwidmungsverfahren für die ∙∙
dann nicht mehr benötigten Bahnflächen durch 
das Eisenbahnbundesamt eingeleitet werden.
Parallel dazu sind die Flächen von Altlasten zu ∙∙
befreien. Dies hat durch den Eigentümer zu ge-
schehen.
Nach erfolgreicher Entwidmung stellen sich die ∙∙
erforderlichen Handlungsschritte wie in Ab-
schnitt 1 dar. 
Darüber hinaus ist zu prüfen, wie die Erschlie-∙∙
ßung der Teilfläche II und III an die Kohlentwiete 
angebunden werden kann. 
Sollte sich sie Bahn abschließend gegen eine Ver-∙∙
lagerung des Fernbahnhofs Altona und für einen 
dauerhaften Verbleib am heutigen Standort ent-
scheiden, sind die vorbereitenden Untersuchun-
gen aufzuheben. 

Der Zeitbedarf, der für die Umsetzung dieser Maß-
nahme geschätzt wird, ist schwer zu prognostizie-
ren, da die Zeitplanungen der Deutschen Bahn AG 
nicht bekannt sind. Sollte ein Vorstandsbeschluss 
zeitnah vorliegen und die notwendigen Maßnah-
men darauf folgend eingeleitet werden, ist von 
einem erfolgreich abgeschlossenen Entwidmungs-
verfahren in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts 
auszugehen. Der Zeitbedarf für die weiteren Maß-
nahmen stellt sich wie in Abschnitt 1 aufgezeigt 
dar, so dass aus den heute bekannten Fakten nicht 
mit einer Baumaßnahme vor dem Ende dieses Jahr-
zehnts auszugehen ist, wobei ausdrücklich auf die 
Ungenauigkeit dieser Zeitschätzung aufgrund der 
unbekannten Zeitpläne für die Herbeiführung der 
erforderlichen Entscheidungen hinzuweisen ist. Mit 
Baufertigstellungen ist daher nicht vor Beginn des 
kommenden Jahrzehntes zu rechnen, was jedoch 
immer noch im veranschlagten Zeitrahmen von 15 
Jahren läge. Eine zügige Umsetzung der Maßnah-
me in diesem Zeitrahmen ist daher grundsätzlich 
möglich, jedoch von nicht durch die Stadt Hamburg 
herbeizuführenden Beschlüssen abhängig.
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Abschnitt 3

Die Teilflächen IV, V, VII und VIII sowie das Grund-
stück der Metro auf Teilfläche VI können unver-
züglich aus den vorbereitenden Untersuchungen 
entlassen werden, da diese Flächen nicht zur Ver-
wirklichung der Ziele und Zwecke der Stadt Ham-
burg zur Verfügung stehen oder für diese erforder-
lich sind. Für diese Teilflächen folgen somit keine 
weiteren Maßnahmen in diesem Kontext. Für die 
Teilfläche V sollte, entsprechend der Empfehlung 
aus Kapitel 5.2.4.2, eine Neustrukturierung vorge-
sehen werden.

Der Zeitbedarf, der für die Umsetzung dieser Maß-
nahme geschätzt wird, ist überschaubar. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass diese Teilflächen 
bis zum Jahr 2013 aus den vorbereitenden Untersu-
chungen entlassen werden können. Die Neustruk-
turierung der Teilfläche V ist nicht mehr Bestand-
teil von Maßnahmen, die sich auf den § 165 BauGB 
berufen, so dass eine Einschätzung des Zeitbedarfs 
hierfür in diesem Kontext nicht notwendig ist.

Abschnitt 4

Eine mögliche Entwicklung der Teilfläche VI (ohne 
das Grundstück der Metro) ist vom Vorstandsbe-
schluss der Deutschen Bahn zum Standort des Fern-
bahnhofes abhängig, da eine mögliche Errichtung 
eines Fernbahnhofes am S-Bahnhof Diebsteich 
Auswirkungen auf die Entwicklung dieser Teilfläche 
hätte. Daher wird empfohlen, folgende Schritte zu 
verfolgen:

Die vorbereitenden Untersuchungen sind bis zu ei-
nem Vorstandsbeschluss der Deutschen Bahn auf-
rechtzuerhalten.

Unterdessen sollte durch die Stadt Hamburg ein 
Rahmenplan für die Entwicklung des Stadtraumes 
von der Teilfläche VI bis hin zur Kurt-Tucholsky-
Schule entwickelt werden, um dem zusammen-
hängenden Stadtraum eine gemeinsame Entwick-
lungsperspektive zu geben (vgl. Kap. 5.2.5.3).

Sollte der Vorstandsbeschluss der Deutschen Bahn 
vorliegen, hat die Stadt Hamburg zu entscheiden, 
ob und welche Teile der Teilfläche VI sie entwickeln 

will. Im Falle einer Entscheidung für eine Entwick-
lung durch eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme entsprechen die Schritte denen des Ab-
schnitts 1.

Im Falle einer Entscheidung gegen eine Entwick-
lung sind die vorbereitenden Untersuchungen auf-
zuheben.

Der Zeitbedarf, der für die Umsetzung dieser Maß-
nahme geschätzt wird, ist ebenso wie beim Ab-
schnitt 2 vom Vorstandsbeschluss der Deutschen 
Bahn AG abhängig, nicht jedoch von der Entwid-
mung der Teilflächen II und III. Sobald die Deutsche 
Bahn beschlossen hat, am S-Bahnhof Diebsteich 
einen Fernbahnhof zu errichten, können Gespräche 
mit der Deutschen Post AG aufgenommen werden. 
Der dafür notwendige Zeitbedarf entspräche dem 
in Abschnitt 1 genannten. Bei einer zeitnahen Her-
beiführung des Vorstandsbeschlusses ist es daher 
möglich, eine Entwicklung dieser Teilfläche im vor-
gesehenen Zeitrahmen von 15 Jahren zu realisie-
ren.
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Die vorbereitenden Untersuchungen Mitte Altona 
haben gezeigt, dass wesentliche Teilflächen des 
Untersuchungsgebietes große Chancen für eine in-
nerstädtische städtebauliche Entwicklung bieten. 
Hierdurch kann insbesondere ein nennenswerter 
Beitrag zur Erweiterung des in Hamburg dringend 
benötigten Wohnungsbestandes geleistet werden, 
womit auch das Ziel des Senats der Stadt, jährlich 
6.000 neue Wohnungen in Hamburg zu errichten, 
unterstützt wird. Das wesentliche Ergebnis die-
ses Untersuchungsberichts ist ferner, dass die hier 
mögliche Entwicklung durch die Anwendung einer 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 
165 BauGB auf nennenswerten Teilflächen des Un-
tersuchungsgebietes möglich ist, falls sich die Stadt 
Hamburg und die Eigentümer nicht vertraglich auf 
die Entwicklung einigen können. Andere Teilflä-
chen hingegen, die zumeist am Rande des Unter-
suchungsgebietes liegen, sind für die Anwendung 
einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
nicht geeignet, da die Ausgangsvoraussetzungen 
hierfür nicht gegeben sind. 

Der von der Stadt Hamburg eingeschlagene Weg 
wird aus gutachterlicher Sicht unterstützt. Durch 
die Einleitung der vorbereitenden Untersuchun-
gen kann die Stadt Hamburg diese zentralen und 
zusammenhängenden Flächen gemeinsam und im 
Ganzen beplanen. Ebenso kann sie über diese Maß-
nahme frühzeitig und umfassend auf die Zielrich-
tung und Ausgestaltung der Entwicklung dieses 
Teils der Stadt einwirken, was ihr deutlich größere 
Handlungsspielräume in der Planung sowie eine 
stärkere Verhandlungsposition gegenüber den Ei-
gentümern einräumt, als es unter Anwendung des 
Allgemeinen Städtebaurechts zu diesem Zeitpunkt 
möglich wäre. Ebenso kann die Stadt Hamburg auf 
diese Weise die Eigentümer an den der Stadt in 
Rahmen dieser Maßnahme entstehenden Kosten 
beteiligen, wodurch ihr ein weiterer Vorteil gegen-
über anderen städtebaulichen Verfahren entsteht. 
Von diesen Vorteilen kann sie einerseits sowohl bei 
Abschluss von städtebaulichen Verträgen, anderer-
seits jedoch auch bei einer förmlichen Festlegung 
eines Entwicklungsbereichs profitieren.

Vor diesem Hintergrund und auf Basis der vorlie-
genden Ergebnisse des Untersuchungsberichtes er-
lauben wir uns, abschließend noch einige Hinweise 

und Empfehlungen zum weiteren Planungsprozess 
zu geben:

Die vorbereitenden Untersuchungen haben für ∙∙
die Stadt Hamburg wesentliche Grundlagen er-
arbeitet, die als Basis für die Abwendungsver-
einbarungen sowie die Verhandlungen zu den 
städtebaulichen Verträgen mit den Eigentümern 
dienen können. Sollten die Verhandlungen er-
folgreich verlaufen, sind seitens der Stadt Ham-
burg jedoch Sicherungen und Maßnahmen vor-
zusehen, die es ermöglichen, die Einhaltung der 
städtebaulichen Verträge im Verlauf der Realisie-
rung des Projektes Mitte Altona auch dauerhaft 
zu überprüfen.
Es hat sich erwiesen, dass die Unterteilung des ∙∙
Untersuchungsgebietes in Teilflächen für die 
weitere Planung und Umsetzung des Projek-
tes richtig ist, da auf diese Weise auf die unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen der jeweili-
gen Teilflächen eingegangen werden kann. Vor 
dem Hintergrund der teilweise noch nicht ab-
schließend geklärten Rahmenbedingungen auf 
einigen Teilflächen wird daher empfohlen, die 
Entwicklung der Teilflächen zeitlich versetzt zu 
realisieren, um die bereits schon heute zur Verfü-
gung stehenden Flächen auch möglichst zeitnah 
nutzen zu können.
Die Entwicklung eines derart großen Vorhabens ∙∙
inmitten dreier existierender und funktionieren-
der Stadtteile mit ca. 100.000 Einwohnern erfor-
dert auch in Zukunft ein hohes Maß an Transpa-
renz, Information und Beteiligungsangeboten 
für die Bürger in den umliegenden Stadtteilen 
und der Gesamtstadt. Der bereits begonnene 
Prozess sollte daher fortgeführt und, wo mög-
lich, intensiviert werden.
Zu diesem Komplex gehört auch, unverzüglich ∙∙
mit dem Aufbau der erforderlichen oder ergän-
zenden Infrastruktur (Kitas, Jugendhilfeeinrich-
tungen, Sportstätten, etc.) zu beginnen. Wir 
empfehlen dabei ein besonderes Augenmerk auf 
die Entwicklung der Stadtteilschule als Teil eines 
von uns als notwendig erachteten Quartierszen-
trums sowie des Parks als wichtigen Ausgleich 
für die dicht bebauten bestehenden und neuen 
Wohnquartiere zu legen. Die Planungen für die  
begleitende Infrastruktur müssten umgehend 
eingeleitet werden, um sicherzustellen, dass die-
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se mit Bezug der Wohnungen betriebsbereit ist.
Darüber hinaus wird empfohlen, für Teilflächen ∙∙
auch den Einsatz existierender Städtebauförde-
rungsprogramme zu überprüfen, um einerseits 
der Stadt Hamburg einen rechtlichen Rahmen 
gegenüber den Eigentümern und Investoren zu 
geben, damit die Einhaltung der städtebaulichen 
Verträge intensiver überprüft und gesteuert 
werden kann. Andererseits bietet sich dadurch 
die Möglichkeit, Bundesfördermittel z.B. für In-
vestitionskostenzuschüsse, Öffentlichkeitsarbeit 
etc. einzuwerben. Hierbei ist die Verzahnung mit 
laufenden Stadtentwicklungsverfahren in Alto-
na-Altstadt sicherzustellen.
Besondere Verantwortung kommt den derzeiti-∙∙
gen Eigentümern und künftigen Investoren zu, 
einen lebendigen Stadtteil gemeinsam mit der 
Stadt Hamburg und den Bürgern Altonas zu ent-
wickeln, der einerseits neuesten bautechnischen 
und ökologischen Anforderungen gerecht wird, 
andererseits aber auch ermöglicht, eine sozial 
orientierte ‚Altonaer Mischung‘ im Rahmen ei-
ner großflächigen städtebaulichen Entwicklung 
neu zu definieren und auf den Weg  zu bringen.
In Altona werden momentan viele Stadtentwick-∙∙
lungsprojekte umgesetzt. Bei all diesen Projek-
ten, und somit auch beim Projekt Mitte Altona, 
sind die Planungen und Entwicklungen der je-
weils anderen Projekte stets zu berücksichtigen 
und mit den eigenen Planungen abzustimmen, 
da sich die Projekte vor allem im Bereich der Inf-
rastruktur gegenseitig beeinflussen.
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Abkürzungsverzeichnis

Abs.		  Absatz
AEG		  Allgemeines Eisenbahngesetz
AG        	  	 Aktiengesellschaft
AKN		  Altona-Kaltenkirchen-Neumünster Eisenbahn AG
BauGB    	 Baugesetzbuch
BGBl		  Bundesgesetzblatt
BImSchV	 Bundes-Immissionsschutzverordnungen 
BKSM		  Behörde für Kultur, Sport und Medien
BNatSchG	 Bundesnaturschutzgesetz
BSFG		  Bundes-Sportförderungsgesetz
BSU		  Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
BWVI		  Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
bzw.		  beziehungsweise
d.h. 		  das heißt 
DB		  Deutsche Bahn
dB(A)		  Dezibel
DTV		  durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge
EBA		  Eisenbahnbundesamt
EG		  Erdgeschoss
Einw.		  Einwohner
etc.		  et cetera
EZH		  Einzelhandel
ff		  fortfolgende
FGSV		  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
GmbH             	 Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ha		  Hektar
HBS		  Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen
HmbGVBI	 Hamburgisches Gesetz und Verordnungsblatt
HWG		  Hamburgisches Wegegesetz
i.d.R.		  in der Regel
KampfmittelVO	 Kampfmittelverordnung
Kap.		  Kapitel
KFZ		  Kraftfahrzeug
KG 		  Kommanditgesellschaft
m          		  Meter
MIV		  Motorisierter Individualverkehr
MKW		  Mineralölkohlenwasserstoffe
NN		  Normal Null
ÖPNV		  Öffentlicher Personennahverkehr
P+R		  Park and Ride
PAK		  polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
s.u		  siehe unten
v.a.		  vor allem
vgl.		  Vergleiche
z.B.		  Zum Beispiel
z.T.		  zum Teil
ZOB		  Zentraler  Omnibus-Bahnhof





207Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

Abbildungsnachweis

Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um eigene Fotos, 
Pläne und Darstellungen





209Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

Quellen

Statistik Nord 2009a
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Sozialmonitoring der Leistelle Integrierte Stadtentwicklung, 
nach: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2009): Einwohnerzahlen für die Statisti-
schen Gebiete 21001, 21003, 21004, 21005, 21007, 23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23006, 23008, 
23009, 23010, 23011, 24002, 24003, 24007, 24008, 24009, 24010, 24013, 25013, 25014, 25017, 25018

Statistik Nord 2009b
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Sozialmonitoring der Leistelle Integrierte Stadtentwicklung, 
nach: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2009): Ausländeranteil für die Statistischen 
Gebiete 21001, 21003, 21004, 21005, 21007, 23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23006, 23008, 23009, 
23010, 23011, 24002, 24003, 24007, 24008, 24009, 24010, 24013, 25013, 25014, 25017, 25018

Statistik Nord 2009c
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Sozialmonitoring der Leistelle Integrierte Stadtentwicklung, 
nach: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2009): Indikatorenset zum Sozialmonito-
ring für die Statistischen Gebiete 21001, 21003, 21004, 21005, 21007, 23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 
23006, 23008, 23009, 23010, 23011, 24002, 24003, 24007, 24008, 24009, 24010, 24013, 25013, 25014, 
25017, 25018

Statistik Nord 2010
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2010): Stadtteildatenbank für Hamburg

Destatis 2009a
Statistisches Bundesamt (2009): Datenbank GENESIS, Schlagwort Bevölkerung, Bundesland Hamburg, 
Stichtag, Altersjahre

Destatis 2009b
Statistisches Bundesamt (2009): Datenbank GENESIS, Schlagwort Bevölkerung, Bundesland Hamburg, Na-
tionalität, Stichtag, Altersjahre

BSFG 2009
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (2009): Angaben zu Kindergärten und 
Kindertagesstätten für die Statistischen Gebiete 21001, 21003, 21004, 21005, 21007, 23001, 23002, 
23003, 23004, 23005, 23006, 23008, 23009, 23010, 23011, 24002, 24003, 24007, 24008, 24009, 24010, 
24013, 25013, 25014, 25017, 25018

Regierungsprogramm 2011:
UNSER HAMBURG: STARK UND SOLIDARISCH, SPD-Regierungsprogramm für Hamburg, 2011

Wohnungsbauentwicklungsplan 2009/ 2010:
Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft, Haushaltsplan 2009/2010, Einzelplan 6 Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt, Vorlage eines Wohnungsbauentwicklungsplanes und Erhöhung der Verpflich-
tungsermächtigung bei dem Titel 06.06610.526.02 „Planungsleistungen der Bezirksämter für Maßnah-
men der Wachsenden Stadt“ im Haushaltsjahr 2010



Brandenburg, Hajo (2001): Der Altonaer Bahnhof im Wandel der Zeit, Hamburg

Behörde für Kultur, Sport und Medien, Denkmalschutzamt (2001): Gutachten zum Denkmalwert des Ge-
bäudes Ottenser Hauptstraße 1, Hamburg

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt für Landes- und Landschaftsplanung (2009): Fachthe-
men, Gutachten, Stand: 02. Juli 2009, Hamburg

Küster, Christian L. (1998): Ein einmaliger Fall: Das Rathaus war zunächst Bahnhof, Hamburg; in: Hornau-
er, 

Uwe; Kaufmann, Gerhard (1998): Das Altonaer Rathaus, Hamburg 

Bezirksversammlung Altona (Hrsg.) (2009): Chronik der Bezirksversammlung Altona aus den Niederschrif-
ten 1949-2009. Hamburg: Hamburger Stadtillustriertenverlagsgesellschaft mbH.

Brinkmeier, Michaela (1997): Das 100-Millionen Ding. Erschienen in: Hamburger Abendblatt vom 
13.05.1997.

Heinsohn, Ralf (2006): Schnellbahnen in Hamburg: Die Geschichte von S-Bahn und U-Bahn, 1907-2007. 
Norderstedt: Books on Demand GmbH.

Behörde für Kultur, Sport und Medien, Denkmalschutzamt (1998/2009): Gutachten zum Denkmalwert 
des Ensembles Güterbahnhof und Betriebswerk Altona, Harkortstraße 79, 81, 125, Hamburg

Behörde für Kultur, Sport und Medien, Denkmalschutzamt (2009/1): Verzeichnis der erkannten Denkmäler 
nach § 7a Hamburgisches Denkmalschutzgesetz, Stand: 10. März 2009, Hamburg
Behörde für Kultur, Sport und Medien, Denkmalschutzamt (2009/2): Stellungnahme zur städtebaulich-
landschaftsplanerischen Vorstudie, 07. Juli 2009, Hamburg

http://www.hamburg.de/zukunftsplan-altona/1798504/zukunftsplan.html; Zugriff: 04.11.09

http://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/ikea-soll-altona-aufwerten;2191707;2; 
Zugriff: 18.12.2009

http://www.hamburg-web.de/magazin/artikel/Ikea-Hamburg-Altona-Moebelhaus-101016.htm; 
Zugriff: 18.12.2009

http://www1.ndr.de/nachrichten/hamburg/ikea148.html; Zugriff: 18.12.2009

http://www.abendblatt.de/hamburg/article583286/Ikea-plant-Moebelhaus-in-Altona.html; 
Zugriff: 18.12.2009

Studio UC I Klaus Overmeyer im Auftrag der FHH: Kreative Milieus und offene Räume in Hamburg, 2010

Büro schaper + steffen + runtsch Landschaftsarchitekten; Büro Düsterhöft Architektur und Stadtplanung 
im Auftrag der FHH: Planungskonzept - Konkretisierung Landschaftsachsen Eimsbüttel und Volkspark; Juli 
2008



211Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung (2012): Schulentwicklungsplan für 
die staatlichen Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt für Landes und Landschaftsplanung (2011):
Hamburger Leitfaden Luftschadstoffe in der Bauleitplanung, Hamburg

AG Kosten
Sammlung der Schätzkosten durch die Arbeitsgemeinschaft Kosten, bestehend aus Vertretern der Behör-
de für Stadtentwicklung und Umwelt, der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, des Landesbe-
triebs für Straßen, Brücken und Gewässer sowie der steg Hamburg mbH.
Datengrundlage: Schätzkosten der beteiligten Fachbehörden und Fachgutachter; Gutachten der beteilig-
ten Fachplaner, insbesondere Verkehrsgutachten von SBI und Gutachten von BDO; Eckpunktevereinbarung 
zwischen der Stadt Hamburg und den Eigentümern vom Juli 2010; städtebaulich-landschaftsplanerischer 
Wettbewerb Mitte Altona; Masterplan Mitte Altona



Gutachten

Verkehrsuntersuchung „Neue Mitte Altona“ Städtebaulich-landschaftsplanerische Vorstudie Bahnflächen 
Altona
Verfasser:	 SBI Beratende Ingenieure für Bau – Vermessung – Verkehr
Auftraggeber:	 Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
		  Amt für Verkehr und Straßenwesen
Datum:		  Mai 2011

Verfasser: 	 Astoc, WES & Partner
Auftraggeber: 	 Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
		  Amt für Landes- und Landschaftsplanung
Datum: 		 Mai 2009

Kostenschätzung der Beräumung von Altlasten
Verfasser:	 BDO Technik- und Umweltconsulting
Auftraggeber: 	 Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
		  Amt für Umweltschutz
Datum:		  Juni 2009, Aktualisierung September 2011

Machbarkeitsstudie der Entwässerung in Oberflächengewässer
Verfasser:	 Neumann, Beratende Ingenieure
Auftraggeber: 	 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
		  Amt für Umweltschutz
Datum:		  August 2009

Vision Isebek
Verfasser:	 Landschaft planen + bauen
Auftraggeber: 	 Hamburg Wasser
Datum:		  Juni 2009

Verkehrsgutachten für die Entwicklung der „Bahnfläche Altona“
Verfasser:	 SBI Beratende Ingenieure für Bau - Verkehr - Vermessung GmbH
Auftraggeber: 	 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
		  Amt für Verkehr und Straßenwesen
Datum:		  Juni 2009

Artenschutzgutachten (Fledermaus)
Verfasser:	 Arkadien 21 Planungsbüro
Auftraggeber: 	 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
		  Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
Datum:		  September 2009

Untersuchung Tagfalter und Heuschrecken
Verfasser:	 Frank Röbbelen
Datum:		  11.09.2009



213Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

Avifaunistische Untersuchung
Verfasser:	 Alexander Mitschke, Jens Hartmann
Datum:		  Oktober 2010

SBI-Verkehrsuntersuchung
Verfasser:	 SBI Beratende Ingenieure für Bau - Verkehr - Vermessung GmbH
Auftraggeber: 	 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
		  Amt für Verkehr und Straßenwesen
Datum:		  Dezember 2010

Knotenpunkt Stresemannstraße/ Harkortstraße/ Kaltenkirchener Straße – Verkehrstechnische Untersu-
chung zu Ausbaustufen im Rahmen der Projektentwicklung Mitte Altona
Verfasser:	 SBI Beratende Ingenieure für Bau - Verkehr - Vermessung GmbH
Auftraggeber: 	 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
		  Amt für Verkehr und Straßenwesen
Datum:		  Mai 2011



Gespräche 
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Eigentümer, Nutzer, Pächter und Mieter im Gebiet,∙∙
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange.∙∙
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